




Die traditionellen Einwanderungsländer verlangen drei bis sieben Jahre und 
liegen damit in dem Bereich, den die Schweiz von (Ehe-)Partner(inne)n verlangt 
(fünf Jahre). Darüber hinaus haben Kinder und Enkel bei oder nach der Geburt 
keinen Anspruch auf die Staatsbürgerschaft. Derartige Rechte wurden in einem 
Referendum 2004 abgelehnt. Immer mehr Einwanderungsländer (inzwischen 
15) kombinieren das Abstammungsprinzip mit dem Territorialitätsprinzip. Ziel ist 
die Einbeziehung und Anerkennung künftiger Generationen (aktuelle Entwicklun-
gen in DE, SE, FI, PT, LU, GR). Bei den meisten anderen Ländern ohne Territoriali-
tätsprinzip handelt es sich um mittel- und osteuropäische Länder, in denen es 
ohnehin wenige Kinder mit Migrationshintergrund gibt.

Die komplexen und belastenden Bedingungen in den Kantonen wirken sich auf 
die Integration besonders ungünstig aus. Nur die Schweiz schneidet in der Frage 
des Zugangs mit null Punkten ab. Die Kantone entscheiden, wer als Schweizer 
Staatsbürger(in) in Frage kommt und was Integration sowie Schweizer Lebensart, 
Angewohnheiten und Sitten bedeuten. Im Gegensatz zu anderen föderalen 
Ländern (siehe AT, CA, DE, US) dürfen Antragsteller(innen) weder auf sachkundige 
Beurteilungen noch auf öffentlich zugängliche Testfragen und kostenlose Kurse 
rechnen. Der Erwerb der Schweizer Staatsbürgerschaft ist zeitaufwendig (keine 
zeitliche Begrenzung, im Gegensatz zu 13 Ländern) und unter allen MIPEX-Län-
dern mit durchschnittlich 1500   am teuersten. Eine Hürde bei der Einbürgerung 
besteht allerdings seit 1992 nicht mehr: der Verzicht auf eine frühere Staatsbür-
gerschaft (jetzt 18 MIPEX-Länder). Dennoch können Antragsteller(innen) nicht auf 
Erfolg ihrer Bemühungen zählen, auch wenn sie die legalen Bedingungen erfüllen 
(im Gegensatz zu zehn Ländern, z. B. DE, NL). Die Behörden können zahlreiche 
Ablehnungsgründe anführen, hingegen wenige Gründe um Bürgerrechte zu 
entziehen. Es besteht ein guter Schutz vor Staatenlosigkeit, bestimmte Verfahren 
sind zugesichert (siehe Kasten).

Reformen zu erwarten?
Die Gesetzesvorlage von 2009 zur Einbür-
gerung hatte drei Ziele: Harmonisierung 
und Vereinfachung der formalen Anforde-
rungen, Verringerung von behördlichem 
Doppelaufwand und eine Garantie, dass 
nur gut integrierte Ausländer(innen) 
den Schweizer Pass erhalten. Denn 
immer mehr Menschen, die von Kanton 
zu Kanton ziehen, werden durch die 
unterschiedlichen Einbürgerungsvoraus-
setzungen benachteiligt. Die Gesetzes-
vorlage würde landesweit festlegen, was 
»erfolgreiche Integration« ist, die Kenntnis 
einer Nationalsprache verlangen, die 
Aufenthaltsanforderungen von zwölf auf 
acht Jahre verringern, um eine »zügige« 

Integration zu erreichen, als 
»Garant für Integration« nur 
Einwohner(innen) mit dauer-
haftem Aufenthalt zulassen und 
Zeitobergrenzen zur Beschleuni-
gung der Verfahren einführen.
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Staatsbürgerschaft bei Geburt für 
Nachkommen.
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Nach LV bietet die Schweiz aufgrund fehlender Gesetze und keinerlei 
Fortschritten seit 2007 den schlechtesten Schutz vor Diskriminierung. In 
den meisten anderen Ländern wurden die größten Integrationsfortschritte 
durch das konsequente Vorgehen gegen Diskriminierung erreicht, häu“ g im 
Einklang mit europäischen Standards. Da sich die eingeschränkten 
Bestimmungen nicht unmittelbar auf die wesentlichen Lebensbereiche 
beziehen, sind die Einwohner(innen) verschiedenen Formen der Diskrimi-
nierung ausgesetzt. Die Durchsetzungsmechanismen in der Schweiz sind 
unzulänglich. Betroffene können nur Einzelfälle vor Gericht vorbringen. Eine 
Teilung der Beweislast, staatliche Beihilfen oder ein Schutz vor Schikanen 
sind nicht vorgesehen. Gleichstellungsgremien sind inef“ zient, besitzen nur 
beratende Funktion und haben keine weiteren Befugnisse, Untersuchungen 
durchzuführen oder sich am Verfahren zu beteiligen. Fast alle europäischen 
Länder bieten Betroffenen hingegen günstige Durchsetzungsmöglichkeiten 
eines Schutzes vor Diskriminierung und verfügen über funktionierende 
Gleichstellungsgremien mit Klagerecht.

Antidiskriminierung

De“ nitionen und Konzepte

Anwendungsbereiche

Durchsetzungsmechanismen

Gleichstellungspolitik

Antidiskriminierung

MIPEX III %

57

0
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ZEITLEISTE ZUR INTEGRATIONSPOLITIK

ÜBERSICHT

Die Slowakei, deren ausländischer Bevölkerungsanteil 
EU-weit zu den kleinsten gehört (1 %), wandelt sich 
aufgrund der wirtschaftlichen Lage vor der Krise sowie 
der zu erwartenden demografi schen Entwicklung 
allmählich zu einem Land mit Arbeitsmigration.

In dem Land, das im Mai 2009 als einer der letzten 
EU-Mitgliedstaaten zumindest ein Konzept für 
Integration verabschiedet hat, sind keine wesentlichen 
politischen Fortschritte zu verzeichnen. Neuankömm-
linge stoßen noch immer auf unzulängliche und 
zusammenhanglose politische Vorgaben, mit denen die 
Slowakei nur den drittletzten Platz aller 31 MIPEX-
Länder erreicht. Zumindest hat das Konzept zu einer 
grundlegenden Anerkennung des Themas und zu 
entsprechenden Verpfl ichtungen seitens verschiede-
ner Ministerien geführt. Aufgrund des EU-Rechts 
können sich Immigrant(inn)en am besten durch 
langfristigen Aufenthalt mit ihren Familien in die 
slowakische Gesellschaft integrieren, auch wenn die 
ermessensabhängigen Verfahren mehr Probleme mit 
sich bringen als in den meisten anderen Ländern. 
Interessenvertreter(innen) beschäftigen sich inzwi-
schen mit Integration, insbesondere mit dem Kampf 
gegen Diskriminierung. Im Zuge europäischer 
Entwicklungen haben sich die Verfahren für die 
Betroffenen vor allem durch den Einsatz von Nichtre-
gierungsorganisationen verbessert. Die wesentliche 
Herausforderung für die Slowakei (wie auch für ganz 
Mittel- und Osteuropa) besteht darin, Verfahren auf 
geltendes Recht und Prüfung des Einzelfalls zu 
gründen. Der größere Ermessensspielraum für 
Behörden, der mit der Änderung zum Staatsbürger-
schaftsgesetz 2007 eingeräumt wurde, führt zu 
weniger Zukunftssicherheit für alle Einwohner(innen) 
und wirkt damit integrationshemmend.

SLOWAKISCHE 
REPUBLIK
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PUNKTWERTUNGEN IM ÜBERBLICK

100 % auf 
der MIPEX-Skala

Slowakische 
Republik

Günstigster 
Wert der
31 Länder

Ungünstigster 
Wert der 
31 Länder

Mobilität des 
Arbeitsmarktes 21%

Dauerhafter 
Aufenthalt 50%

Einbürgerungs-
möglichkeiten

27%
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Partizipation 21%

Bildung
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WICHTIGE ERGEBNISSE

•  Fortschritte bei Integration in der Slowakei vor allem 
durch konsequenteren Umgang mit Diskriminierung.

•  Starke Durchsetzungsmechanismen können vor 
Gericht besser geltend gemacht werden; staatliches 
Engagement für Gleichstellung aber unzulänglich.

•  Das Staatsangehörigkeitsgesetz von 2007 ist für 
Integration weniger günstig.

•  Durch politische Vorgaben ungünstigster Arbeits-
markt für langfristige wirtschaftliche Integration.

•  Familienzusammenführung ist durchschnittlich, aber 
eingeschränkte Rechte für im Land lebende 
Familienangehörige.

•  Defi zite bei der Bildung (wie in der gesamten 
Region), insbesondere beim Zugang.

•  Für Immigrant(inn)en außer Wahlrecht kaum 
Möglichkeiten der Beteiligung an Politik.

•  Erlangung von dauerhaftem Aufenthaltsrecht 
schwierig, Ermessensspielraum.

INTERNATIONAL HARMONISIERTE MIGRATIONSSTATISTIK

Nettomigration (2009)372  +4,000

TCN-Immigration (2008)373  7,947

Wichtigste Herkunftsländer (2008)374  Ukraine, Serbien, Korea

TCN-Einwohnerzahl (2009)375  19,836

TCN-Anteil an der Bevölkerung (2009)376  0.40%

Anteil im Ausland Geborener an der Bevölkerung (2009)377  1.00%

Erteilte Aufenthaltsgenehmigungen für Familien (2009)378  1,156

Erteilte Arbeitsgenehmigungen (2009)379  2,302

Erteilte Aufenthaltsgenehmigungen für Studierende (2009)380  334

Erteilte Aufenthaltsgenehmigungen 
aus humanitären Gründen (2009)381  10,298

Städte mit dem größten                                              Kosice 0.33%, 
TCN-Bevölkerungsanteil (2004)382                           Bratislava 0.32%

Anteil der im Ausland Geborenen an der Bevölkerung         66.25%
(2007, Veränderung seit 2006)383  +10.85%

Nationale Erwerbsquote  60.20%
(2009, Veränderung seit 2006)384 +0.8%

Erwerbsquote bei im Ausland Geborenen N/A
(2007, Veränderung seit 2006) N/A

Nationale Arbeitslosenquote  12.00%
(2009, Veränderung seit 2006)385 -1.4%

Abgeschlossene Einbürgerungen  480
(2008, Veränderung seit 2005)386 -913

WWW.MIPEX.EU/
SLOVAKIA
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372: Eurostat
373: Eurostat

374: OECD SOPEMI 2010
375: Eurostat

376, 377, 378, 379, 380, 381: Ebd.
382: Urban Audit

383: OECD SOPEMI 2010
384: Eurostat

385, 386: Ebd.

Veränderung der Punktwertung (%)
Mobilität des Arbeitsmarktes

Familienzusammenführung

Politische Partizipation

Dauerhafter Aufenthalt

Einbürgerungsmöglichkeiten

Antidiskriminierung

Gesamtwertung (ohne Bereich Bildung)

21

53

21

50

27

59

38

MIPEX III MIPEX II
21

53

21

50

39

47

38

Einbürgerungsmöglichkeiten
Änderung des Staatsbürger-
schaftsgesetzes: Slowakische 
Staatsbürger(innen) können 
nachträglich nicht mit 
doppelter Staatsbürgerschaft 
rechnen.

Juli 2010 0
Minderheitensprachen
Sprachgesetz stellt die 
Verwendung von 
Minderheitensprachen 
in bestimmten 
Gegenden unter Strafe

 September 2009 0

2
010

MIPEX
III



Zugang

Zugang zu allgemeiner Unterstützung

Gezielte Unterstützung

Arbeitnehmerrechte

Mobilität des Arbeitsmarktes

Kriterien

Bedingungen für die Einbürgerung

Statussicherheit

Verknüpfte Rechte

Familienzusammenführung

Im Gegensatz zu den meisten neuen Einwanderungsländern (z. B. CZ, PT) 
gelten in der Slowakei beinahe ungünstige politische Vorgaben für neue 
Arbeitsmigrant(inn)en aus Nicht-EU-Ländern. Dies kann auf lange Sicht 
deren wirtschaftliche Integration gefährden. Gemeinsam mit CY schneidet 
die Slowakei beim Vergleich aller 31 Länder am schlechtesten ab. Als 
einziges Land erhält sie keinen Punkt für Zugang und gezielte Unterstüt-
zung. Neuankömmlingen ist der Zugang zum öffentlichen Dienst und zu 
zahlreichen Berufen verwehrt. Sie können weder die öffentliche Arbeits-
vermittlung noch Arbeitslosenunterstützung in Anspruch nehmen und 
müssen bei Arbeitslosigkeit im Prinzip die Slowakei verlassen. Weil 
Abschlüsse aus Nicht-EU-Ländern unter Umständen nicht anerkannt 
werden, kann es zu Beschäftigungsverhältnissen weit unterhalb der 
jeweiligen Qualifi kation kommen. Ein Ausweg wäre der gleichberechtigte 
Anspruch auf Aus- und Fortbildung – eine Stärke der Slowakei sowie acht 
anderer MIPEX-Länder.

Neuankömmlinge haben wegen der EU-Vorgaben, die die Slowakei 
allerdings nur im Mindestmaß erfüllt, einen gesetzlichen Anspruch auf 
Familienzusammenführung. Angehörige zusammengeführter Familien 
haben aber nicht wie in den meisten europäischen Ländern vollständige 
Rechte zur Teilhabe an der Gesellschaft. Nur IE, wo politische Vorgaben 
gänzlich fehlen, gewährt weniger Rechte. Großfamilien, die die normalen 
rechtlichen Voraussetzungen erfüllen, kann die Zusammenführung 
dennoch aus zahlreichen Gründen verwehrt werden. Rechtsmittel stehen 
dann nur eingeschränkt zur Verfügung (wie in fünf anderen Ländern). Bei 
Anerkennung sind die Aussichten auf einen unabhängigen Status gering 
(erst bei dauerhaftem Aufenthalt möglich). Familien können schon von 
Gesetzes wegen in Abhängigkeit von den Antragsteller(inne)n geraten, da 
der Zugang zu Beschäftigung, Bildung und Sozialleistungen einschränkt 
ist (sonst nur in HU und IE).

Mobilität des Arbeitsmarktes

Familienzusammenführung

MIPEX III %

0

33

0

50

21

MIPEX III %

70

58

50

33

53
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In der Slowakei lebende Kinder mit Migrationshintergrund sind schulisch 
nicht so gut integriert wie in vielen anderen europäischen Ländern, 
einschließlich CZ (44), auch wenn die Schüler(innen) künftig eventuell 
eine bessere interkulturelle Erziehung erhalten (siehe Kasten). Lediglich 
Kinder mit Aufenthaltsgenehmigung haben vollständigen Zugang zur 
Schule und Anrecht auf allgemeine Unterstützung für benachteiligte 
Schüler(innen). Zahlreichen Kindern kann der Schulbesuch verwehrt 
werden (ähnlich restriktiv nur BG, HU, RO). Aber nicht alle Kinder von 
Migrant(inn)en können mit ihren Klassenkamerad(inn)en mithalten, da 
Slowakisch-Unterricht nur für Asylbewerber(innen) staatlich unterstützt 
wird (im Gegensatz zu den meisten MIPEX-Ländern). Auch die eigene 
Sprache und Kultur erlernen sie nicht, da kaum Anstrengungen unternom-
men werden, die neuen Chancen der Immigration zu nutzen.

Abgesehen vom eingeschränkten Wahlrecht legt die Slowakei keinen Wert 
auf politische Partizipation der Immigrant(inn)en. Für Nicht-EU-Bürger(innen) 
mit dauerhaftem Aufenthalt gilt ein Wahlrecht, das weiter reicht als in 
zahlreichen anderen Ländern (ebenfalls EE, HU, LT, SI). Dennoch werden den 
Immigrant(inn)en in der Slowakei und RO mehr grundlegende politische 
Freiheitsrechte verwehrt als in irgendeinem anderen Land. Denn den 
politischen Parteien, für die sie stimmen oder als Kandidat(innen) antreten, 
können sie nicht angehören. Auch bei der Bildung politischer Vereinigungen 
bestehen Beschränkungen. Im Gegensatz zu 28 MIPEX-Ländern ist es 
Immigrant(inn)en ohne dauerhaften Aufenthalt nicht gestattet, Fernseh- oder 
Rundfunksender zu betreiben. Trotz Unterstützung bei der Ausgestaltung des 
geltenden Integrationskonzepts werden Immigrant(inn)envereinigungen 
weder strukturell gefördert noch zu den Erfahrungen der Immigrant(inn)en 
befragt (siehe 15 Länder, darunter die neuen Einwanderungsländer IE, PT). 
Integrationsarbeit hängt weitgehend von Projekten des Europäischen 
Integrationsfonds ab.

Multikulturelle Bildung harrt der 
Umsetzung
Mit der schulischen Vermittlung eines 
Lebens in einer vielfältigen Gesellschaft 
setzt die Slowakei teilweise auf 
interkulturelle Bildung und geht damit – 
ähnlich wie CZ (42) – weiter als die 
meisten anderen Länder in Mittel- und 
Osteuropa. Multikulturelle Bildung wurde 
2008 fächerübergreifend eingeführt und 
soll im gesamten Unterricht eine Rolle 
spielen. Das ist bis jetzt aber noch nicht 
vollständig der Fall. Laut einer Verordnung 
von 2008 sollen Schulen ihrer 
multikulturellen Schülerschaft zudem in 

Lehrplänen und im täglichen 
Miteinander Geltung 
verschaffen. Lehramtsstudie-
renden und Lehrenden 
werden gleichzeitig 
Schulungsmaßnahmen zu 
interkultureller Erziehung 
angeboten.

Nicht-EU-Migrant(inn)en haben 
geringe Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt; Familien bleiben 
abhängig von den 

Antragsteller(inne)n.

Bildung

Politische Partizipation

Zugang

Bedürfnisorientierung

Neue Möglichkeiten

Interkulturelle Bildung für alle

Bildung

Wahlrecht

Politische Freiheitsrechte

Beiräte

Umsetzungsmaßnahmen

Politische Partizipation

MIPEX III %

14

30

0

50

24

MIPEX III %

50

33

0

0

21
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Kriterien

Bedingungen für die Bewilligung

Statussicherheit

Verknüpfte Rechte

Dauerhafter Aufenthalt

Während die Bewertung für die meisten Länder im Bereich des 60-Punkte-
Durchschnitts liegt, führen die zahlreichen Bedingungen und Ermessens-
spielräume in der Slowakei zu einem Abschlag von zehn Punkten. Wie in 
den meisten Ländern auch hat die Mehrzahl der Migrant(inn)en nach fünf 
Jahren Anspruch auf gleichberechtigten Zugang zu Beschäftigung und 
Sozialleistungen. Allerdings ist es schwierig, die sprachlichen Anforderun-
gen und Integrationsbedingungen zu erfüllen, weil Behörden bei der 
Auslegung einen weiten Ermessensspielraum haben. Überdies sind die 
Bedingungen strenger als in anderen mittel- und osteuropäischen 
Ländern (besonders CZ – siehe Kasten). Der Status von Einwohner(inne)n 
mit dauerhaftem Aufenthalt ist im europäischen Vergleich am wenigsten 
gesichert, da er freiem Ermessen unterliegt. Einer von vielen Gründen für 
dessen Entzug ist eine Ausreise aus der EU für mehr als 180 Tage, wenn 
keine Genehmigung vorliegt. Bei einer solchen Entscheidung müssen 
keine wichtigen persönlichen Umstände berücksichtigt werden.

Weniger Ermessensspielraum für 
Behörden
Migrant(inn)en durchlaufen im Rahmen 
der Integration verschiedene öffentliche 
Verfahren, z. B. bei Familienzusammenfüh-
rung, dauerhaftem Aufenthalt und 
Einbürgerung. Fehlen hier aber aus-
drückliche Vorgaben, erhalten Behörden 
einen Ermessensspielraum, der mit einem 
Missbrauchsrisiko verknüpft ist. Außerdem 
können sich Antragsteller(innen) nicht 
umfassend vorbereiten, da sie die 
Anforderungen nicht kennen. Der 2009 in 
CZ eingeführte Sprachtest für dauerhaften 
Aufenthalt sollte gleiche und angemesse-
ne Bedingungen schaffen. Mit einem 
erreichbaren Niveau (A1), vielen Aus-
nahmen, kostenloser Unterstützung und 

professionellen 
Prüfer(inne)n bietet dieses 
Modell den Antragsteller-
(inne)n die entsprechen-
den Erfolgsaussichten und 
baut keine neuen 
bürokratischen Hürden auf.

Dauerhafter Aufenthalt MIPEX III %

50

40

36

75

50

Kriterien

Bedingungen für die Bewilligung

Statussicherheit

Doppelte Staatsbürgerschaft

Einbürgerungsmöglichkeiten

Aufgrund der Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes von 2007 
(siehe Kasten) gründet die Einbürgerung ausländischer Bürger(innen) in 
noch geringerem Maß auf geltendem Recht und faktischen Umständen. 
Die Wartezeit gehört jetzt zu den längsten in Europa, Ausländer(innen) 
sind Bedingungen unterworfen, die zu den willkürlichsten und restriktiv-
sten zählen, und ihr Status ist ebenso wenig gesichert wie in der gesamten 
Region. Unter dem Vorwand des Beitritts der Slowakei zum Schengen-
raum stellte der Innenminister die lange Wartezeit und die ungünstigen 
Bedingungen in den Kontext einer »zunehmenden Gefahr durch 
organisiertes Verbrechen und internationalen Terrorismus«. Diese 
Bedingungen stehen aber eher in Verbindung mit der populistisch-natio-
nalistischen Haltung der Koalition, die den »Nachweis einer kulturellen 
Anpassung« verlangt. Diese Änderungen verschärfen tendenziell den 
problematischen Ermessensspielraum und errichten tendenziell weitere 
Hürden auf dem Weg zur Integration.

Einbürgerungsmöglichkeiten MIPEX III % MIPEX II %

10

25

21

50

27

44

50

39
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Antragsteller(innen) müssen jetzt drei weitere Jahre auf eine dauerhafte 
Aufenthaltsgenehmigung warten. Unter den neuen Bedingungen wissen 
sie nicht, welche schriftlichen und mündlichen Slowakisch-Kenntnisse sie 
besitzen müssen, da das Gesetz keine bestimmte Sprachkompetenz 
vorschreibt (wie in nur sieben anderen Ländern). Ebenfalls unklar ist, wie 
sie ihr Wissen über die Slowakische Republik nachzuweisen haben. Denn 
im Gegensatz zur Hälfte der Länder mit Vorgaben für die Einbürgerung 
(z.B. EE, DE, LV) sind die Fragen nicht bekannt, und es werden keine 
kostenlosen Kurse angeboten. Niveau und Inhalte unterliegen dem Ermes-
sen des allgemeinen Verwaltungsbeamten der Kommission der Bezirks-
verwaltung (wie in nur fünf anderen Ländern). Das Verfahren ist kompli-
ziert, unter Umständen langwierig (24 Monate) und gerade in Mittel- und 
Osteuropa eines der teuersten (663,50 €).

Durch die Änderungen von 2007 ist der Status der Antragsteller(innen) 
überdies unsicherer geworden. Damit fällt das Land beim Thema 
Sicherheit unter das schon niedrige Niveau in Mittel- und Osteuropa hinter 
CZ zurück. So kann das Ministerium bestimmen, dass Migrant(inn)en unter 
keinen Umständen eingebürgert werden (z. B. in Fällen von Betrug, bei 
Kriminalität oder wenn die Behörden von entscheidenden Tatsachen 
keine Kenntnis hatten). Dabei spielt es keine Rolle, wie lange sie slowaki-
sche Bürger(innen) waren oder ob sie dadurch staatenlos werden. 
Allerdings haben eingebürgerte Personen den Vorteil, dass sie – auch nach 
den Änderungen zur Staatsbürgerschaft vom Juli 2010 – ihre ursprüngliche 
Staatsangehörigkeit behalten dürfen (wie in 17 anderen Ländern).

Änderung des Antidis-
kriminierungsgesetzes 2008 
Das von Nichtregierungsorganisationen 
intensiv unterstützte Gesetz hat die 
Bewertung der Slowakei in allen Punkten 
verbessert. Durch Popularklagen und die 
Möglichkeit des Zentrums für Menschen-
rechte und anderer Nichtregierungs-
organisationen, Verfahren im öffentlichen 
Interesse anzustrengen, genießen die 
Betroffenen jetzt wirklichen Schutz, 
insbesondere jene, die selbst nicht klagen 
können. Das Zentrum kann Einzelfällen 
außerdem unabhängig nachgehen. Weil 
der Begriff Gleichbehandlung ausdrück-

lich defi niert ist und jetzt 
indirekte Diskriminierung 
anhand unterstellter Merk-
male sowie Diskriminierung 
wegen Religion in allen Be-
reichen umfasst, ist ein bes-
serer Schutz gewährleistet.
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Diskriminierungsopfer kommen 
besser zu ihrem Recht. Die führen-

den Länder SE und UK arbeiten 
ständig an einer konsequenteren 

Durchsetzung.

Die Integrationspolitik wurde durch klarere Bestimmungen von Diskrimi-
nierung sowie rechtliche Möglichkeiten am deutlichsten aufgewertet 
(siehe Kasten). Diskriminierung aufgrund von Staatsangehörigkeit ist 
immer noch das zentrale Problem aller Einwanderungsländer. Zwar wird 
diese Form der Diskriminierung nicht ausdrücklich genannt, aber 
Diskriminierung wegen Herkunft und Religion wird jetzt in allen Lebensbe-
reichen sanktioniert. Die Rechtsordnung bietet jetzt einige der besten 
Methoden zur Durchsetzung der Rechte Betroffener. Eine neue Möglich-
keit bildet die Popularklage; darüber hinaus können Betroffene umfassen-
de Unterstützung durch Nichtregierungsorganisationen sowie Prozesskos-
tenhilfe in Anspruch nehmen. Die bestplatzierten Länder wie SE und UK 
sind ständig bemüht, diese Methoden noch praxisnäher zu gestalten. 
Ungeachtet der Befugnisse von Gleichstellungsgremien wie dem 
slowakischen Zentrum für Menschenrechte (siehe BG, HU) ist die 
Gleichstellungspolitik in der gesamten Region noch immer unzulänglich.

Antidiskriminierung

Defi nitionen und Konzepte

Anwendungsbereiche

Durchsetzungsmechanismen

Gleichstellungspolitik

Antidiskriminierung

MIPEX III % MIPEX II %

71

50

75

39

59

64

25

67

33

47
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ZEITLEISTE ZUR INTEGRATIONSPOLITIK

ÜBERSICHT

Als Reaktion auf die Finanzkrise kam es zu einer 
Begrenzung des Zuzugs ausländischer Arbeitskräfte 
nach Slowenien, der seit dem EU-Beitritt zugenommen 
hatte. Die einzigen Veränderungen, die gegenüber 
2007 festgestellt wurden, beziehen sich auf die 
Mobilität des Arbeitsmarktes. Hier hat man gezielte 
Maßnahmen für Migrant(inn)en gestrichen und die 
Aufklärung über deren Rechte verbessert.

Neuankömmlinge haben dennoch günstigere Integrati-
onsmöglichkeiten als in anderen mittel- und osteuro-
päischen Ländern. Slowenien gewährt Familienange-
hörigen sowie Einwohner(inne)n mit dauerhaftem 
Aufenthalt einen sicheren Status und im Allgemeinen 
erfüllbare Bedingungen. Allerdings haben weder Nicht-
regierungsorganisationen noch das Gleichstellungs-
gremium nennenswerte Möglichkeiten, Betroffene zu 
unterstützen, die sich auf die umfassenden, gesetzlich 
geregelten Antidiskriminierungsprinzipien berufen 
wollen.

Wie in anderen mittel- und osteuropäischen Ländern 
gibt es Defi zite bei Einbürgerungsmöglichkeiten und 
politischer Partizipation. Slowenien erkennt weiterhin 
nicht Territorialitätsprinzip und vollständige doppelte 
Staatsbürgerschaft an (siehe GR, LU). Die Ausgrenzung 
von Migrant(inn)en aus dem demokratischen Leben 
hat sich 2008 mit der Gründung des Nationalen Rats 
für Ausländer(innen)integration verstärkt, in dem 
Immigrant(inn)en formal nicht vertreten sind. 
Integrationspolitik erstreckt sich zunehmend auf den 
Bereich Bildung, wenn auch nicht systematisch. 
Migrant(inn)en haben über die Pfl ichtangebote hinaus 
keinen gleichberechtigten Zugang zu Bildung.

SLOWENIEN
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PUNKTWERTUNGEN IM ÜBERBLICK

100 % auf 
der MIPEX-Skala

Slowenien Günstigster 
Wert der
31 Länder

Ungünstigster 
Wert der 
31 Länder

Mobilität des 
Arbeitsmarktes 44%

Dauerhafter 
Aufenthalt 69%

Einbürgerungs-
möglichkeiten

33%

Politische 
Partizipation 28%

Bildung
24%

Familienzusam-
menführung
75%
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Juli 2008+12

Mobilität des Arbeits-
marktes – Rechte
Verordnung zur Integration 
von Ausländer(inne)n 
(65/2008): Der Staat muss 
Migrant(inn)en aktiv über 
ihre Rechte aufklären

Juni 2009 -12
Mobilität des Arbeitsmarktes 
– gezielte Unterstützung
Erlass 44/2009 über 
Beschränkung und Verbot der 
Beschäftigung und Arbeit von 
Ausländer(inne)n. Gezielte 
Maßnahmen gelten nicht mehr

Juli 20080

2
0

0
4

MIPEX
I

2
0

0
7

MIPEX
II Politische Partizipation

Nationaler Rat für 
Ausländer(innen)-
integration, aber ohne 
eigene Immigrant(in-
n)envertretung



WICHTIGE ERGEBNISSE

•  Slowenien auf Platz 18, damit besser als alle anderen 
mittel- und osteuropäischen Länder.

•  Absicherung des Familienlebens ist Pluspunkt bei 
Integration, kann allerdings zu wirtschaftlicher 
Abhängigkeit führen, Platz 5 nach SE, CA, PT und ES.

•  Durch die Wirtschaftskrise können sich weniger 
Migrant(inn)en bei Arbeitslosigkeit fortbilden, werden 
allerdings besser über ihre Rechte aufgeklärt.

•  Weit gefasste Defi nitionen und umfassende 
Umsetzung von Antidiskriminierungsprinzipien 
werden durch schwaches Gleichstellungsgremium 
konterkariert.

•  Bei der Einbürgerung wird immer noch auf zentrale 
Prinzipien verzichtet, die in Einwanderungsländern 
üblich sind.

•  Bedingungen für dauerhaften Aufenthalt und 
Sicherheit fördern Integration am besten durch 
Niederlassung.

INTERNATIONAL HARMONISIERTE MIGRATIONSSTATISTIK

Nettomigration (2009)387  +12,000

TCN-Immigration (2008)388  25,894

Wichtigste Herkunftsländer (2008)389  
Bosnien und Herzegowina, Serbien, Republik Mazedonien

TCN-Einwohnerzahl (2009)390  55,359

TCN-Anteil an der Bevölkerung (2009)391  3.30%

Anteil im Ausland Geborener an der Bevölkerung (2009)392  3.50%

Erteilte Aufenthaltsgenehmigungen für Familien (2009)393  3,116

Erteilte Arbeitsgenehmigungen (2009)394  11,910

Erteilte Aufenthaltsgenehmigungen für Studierende (2009)395   666

Erteilte Aufenthaltsgenehmigungen 
aus humanitären Gründen (2009)396  8,410

Städte mit dem größten                Ljubljana 3,63 %, Maribor 1,69 %
TCN-Bevölkerungsanteil (2001)397

TCN-Erwerbsquote                                                                 52.20%

(2009, Veränderung seit 2006)398  +2.4%

Nationale Erwerbsquote                                                        67.50%
(2009, Veränderung seit 2006)399  +0.9%

TCN-Arbeitslosenquote                                                         15.70%
(2009, Veränderung seit 2006)400  N/A

Nationale Arbeitslosenquote                                                   5.90%
(2009, Veränderung seit 2006)401  -0.1%

Abgeschlossene Einbürgerungen                                            1,690
(2008, Veränderung seit 2005)402  -994

WWW.MIPEX.EU/
SLOVENIA
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387: Eurostat
388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 

396: Ebd.
397: Urban Audit

398: Eurostat
399, 400, 401, 402: Ebd.

Veränderung der Punktwertung (%)
Mobilität des Arbeitsmarktes

Familienzusammenführung

Politische Partizipation

Dauerhafter Aufenthalt

Einbürgerungsmöglichkeiten

Antidiskriminierung

Gesamtwertung (ohne Bereich Bildung)

44

75

28

69

33

66

53

44

75

28

69

33

66

53

MIPEX III MIPEX II

Mobilität des 
Arbeitsmarktes
Änderung des Ausländer-
(innen)beschäfti-
gungsgesetzes

2009
Einbürgerungs-
möglichkeiten
Erlass zur Staatsbürger-
schaft begrenzt 
Aufenthaltsunterbrechung 
auf 60 Tage/Jahr

2009 0
Bildung
Richtlinien für die 
Betreuung/Ausbildung 
von ausländischen 
Kindern in Kindergär-
ten und Schulen

2009 0

2
010

MIPEX
III



Zugang

Zugang zu allgemeiner Unterstützung

Gezielte Unterstützung

Arbeitnehmerrechte

Mobilität des Arbeitsmarktes

Die Mobilität des Arbeitsmarktes ist eingeschränkt; mit 44 Punkten 
schneidet Slowenien im Vergleich zu Mittel- und Osteuropa durchschnitt-
lich ab. Zwar haben Arbeitsmigrant(inn)en bei der Arbeit weitgehend 
gleiche Rechte, ihr vorübergehender Status verhindert aber auf lange 
Sicht tendenziell eine wirtschaftliche Integration. Ihr Zugang zu Beschäfti-
gung und der Wechsel des Arbeitsplatzes sind eingeschränkt; zudem sind 
weniger Maßnahmen auf ihre spezifi sche Situation zugeschnitten.

Lediglich bestimmte vorübergehende Migrant(inn)en haben sofort Zu-
gang zum Arbeitsmarkt, wobei seit 2009 weitere Einreisebeschränkungen 
gelten (siehe Kasten). Im Gegensatz zu den neuen Ländern mit Arbeitsmi-
gration (ES, PT) dürfen arbeitsberechtigte Migrant(inn)en immer noch 
nicht im öffentlichen Dienst arbeiten (wie in zehn Ländern, darunter IT) 
und sich erst nach einem Jahr selbständig machen (im Gegensatz zu zehn 
anderen Ländern). Bestimmte Berufe, darunter der gesamte Rechts-
bereich, sind ihnen vollständig verwehrt.
Arbeitslose Arbeitsmigrant(inn)en werden nur dann als solche erfasst, 
wenn sie eine dreijährige oder eine unbegrenzte Arbeitsgenehmigung 
besitzen. Außerdem hat sich die Krise auf ihre Beschäftigungschancen 
ausgewirkt. Denn der Schwerpunkt hat sich von Integrationsförderung 
und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit bei Immigrant(inn)en hin zu einer 
Verringerung der Arbeitslosigkeit unter Einheimischen verlagert. 
Lediglich Slowenien (gemeinsam mit IE) hat spezifi sche Maßnahmen für 
Migrant(inn)en eingeschränkt, wohingegen solche Maßnahmen in 
anderen Ländern (AT, DE, LU, PT, ES, EE) beibehalten wurden. So können 
Beschäftigte, die sich bereits in Slowenien aufhalten, eventuell keine 
gezielten Maßnahmen zur Unterstützung von Fortbildung mehr erwarten. 
Das schränkt nicht nur ihr Fortkommen auf dem Arbeitsmarkt ein, 
sondern schmälert auch – ungeachtet ihres wirtschaftlichen Beitrags in 
Boomzeiten – die Chance der von Arbeitslosigkeit Betroffenen auf 
Wiedereinstellung.

Andererseits werden sie jetzt von der slowenischen Arbeitsvermittlung 
besser über ihre Arbeitnehmerrechte informiert, um Ausbeutung 
zurückzudrängen. Zu diesen Rechten gehören gleiche Arbeitsbedingun-
gen (wie in 29 Ländern), nicht aber ein gleichberechtigter Zugang zu 
Sozialleistungen (wie nur in der Hälfte der MIPEX-Länder, von denen die 
meisten nur wenige Arbeitsmigrant(inn)en haben).

Migrant(inn)en bekommen 
Krise zu spüren
Ergänzend zu den üblichen Obergrenzen 
hat die Regierung im Juni 2009 vor 
dem Hintergrund der Wirtschaftskrise 
mit dem vorübergehenden Erlass über 
Beschränkung und Verbot der Beschäfti-
gung von Ausländer(inne)n erstmals auf 
Artikel 5(7) des Ausländer(innen)gesetzes 
zurückgegriffen. Damit werden insbeson-
dere Saisonarbeit von Ausländer(inne)n 
in allen Bereichen außer der Land- und 
Forstwirtschaft sowie Beschäftigung aus 

bestimmten Regionen 
untersagt. Der Erlass wurde 
2010 zweimal geändert, 
und diese vorübergehen-
den Maßnahmen wurden 
bis Ende 2010 verlängert.

Mobilität des Arbeitsmarktes

SLOWENIEN

WWW.MIPEX.EU/SLOVENIA

MIPEX III % MIPEX II %

40

50

13

75

44

25

63

44
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Kriterien

Bedingungen für die Einbürgerung

Statussicherheit

Verknüpfte Rechte

Familienzusammenführung

Neuankömmlingen bieten sich günstige Voraussetzungen für ein 
gesichertes Familienleben als Ausgangspunkt für Integration. Sie können 
ohne zusätzliche Bedingungen zu fi nanziell abhängigen volljährigen 
Kindern bzw. Verwandten ziehen (wie in sechs anderen Ländern). Verlangt 
wird lediglich der Nachweis des Mindesteinkommens. Ein beträchtliches 
Defi zit zeigt sich darin, dass Familienangehörige nicht die gleichen 
Arbeitsmöglichkeiten wie die Antragsteller(innen) haben (im Gegensatz zu 
22 Ländern, darunter GR, ES). Dadurch entsteht eine fi nanzielle Abhängig-
keit. Dennoch können sie schneller unabhängig werden, da Slowenien als 
eines von acht Ländern Ehepartner(inne)n und Kindern nach drei Jahren 
einen eigenständigen Aufenthaltsstatus anbietet. Auch Bildung und 
Sozialversicherung können sie gleichberechtigt beanspruchen. Familien-
angehörige können ihre Aufenthaltsgenehmigung verlieren, wenn die 
ursprünglichen Bedingungen nicht mehr gelten. Allerdings wird dabei die 
persönliche Situation berücksichtigt.

Familienzusammenführung MIPEX III %
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Durch die Krise haben 
Arbeitsmigrant(inn)en geringere 

Fortbildungschancen, werden aber 
besser über ihre Rechte aufgeklärt.

Im Bildungssystem kommen unter Umständen nicht alle Schüler(innen) 
gleichermaßen voran. So gibt es weder einen gleichberechtigten Zugang 
zu Angeboten, die über die Schulpfl icht hinausgehen, noch zur Vorschule. 
Eine Ausnahme bildet der Grundsatz der Gegenseitigkeit. Der Erwerb der 
eigenen und der slowenischen Sprache wird gefördert, und die Lehrenden 
besitzen eine gewisse Kompetenz bezüglich der Bedürfnisse der Schüle-
r(innen). Wenn eine regelmäßige Beobachtung und systematische Vor-
gaben zur Einbindung der Eltern fehlen, gehen positive Entwicklungen in 
der Schule möglicherweise nicht über den eigentlichen Unterricht hinaus 
(siehe CA, FI, SE). Interkulturelle Bildung ist offi zielles Ziel. Hier schneidet 
Slowenien mit 33 Punkten besser ab als der niedrige mittel- und osteuro-
päische Durchschnitt (siehe HU, PL, CZ). Es gibt fi nanzielle Mittel für 
Einzelprojekte sowie Möglichkeiten der Anpassung der Lehrpläne, aber 
keine konkreten Maßnahmen zur Realisierung interkultureller Bildung in 
allen Schulen, wie z. B. Einstellung von Lehrenden mit Migrationshinter-
grund (DE, NO, UK).

Bildung

Zugang

Bedürfnisorientierung

Neue Möglichkeiten

Interkulturelle Bildung für alle

Bildung

MIPEX III %

29

17

19

33

24
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SLOWENIEN
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Immigrant(inn)en haben keine 
Stimme
Der Rat für Ausländer(innen)integration 
wurde 2008 ins Leben gerufen; er hat der 
Regierung Bericht zu erstatten. Er erstellt 
Empfehlungen, beteiligt sich an der 
Erarbeitung von Gesetzen und ist für die 
Umsetzung und Überwachung von Inte-
grationsmaßnahmen verantwortlich. Seine 
Mitglieder werden von der Regierung 
ernannt und stammen aus Ministerien 
und Nichtregierungsorganisationen, nicht 
aber aus Immigrant(inn)envereinigungen. 
Im Gegensatz zum jüngst gestärkten 
Nationalen Rat für Ausländer(innen) in 

LU ist der Rat damit 
weder repräsentativ 
noch demokratisch oder 
unabhängig (siehe auch 
DE, FI, NO und das neue 
lokale Gremium in GR. 
Städte siehe Rom, DE, AT).

Kriterien

Bedingungen für die Bewilligung

Statussicherheit

Verknüpfte Rechte

Dauerhafter Aufenthalt

Bei der Beantragung des dauerhaften Aufenthalts unterliegen Migrant(inn)en 
Beschränkungen, da einige vorübergehende Aufenthaltsgenehmigungen 
nicht anerkannt werden (wie in 15 Ländern) und nicht die gesamte 
Ausbildungszeit angerechnet wird. Sobald sie die Kriterien erfüllt haben, 
müssen sie lediglich noch ein Mindesteinkommen nachweisen und eine 
Grundgebühr entrichten. Wie auch bei der Familienzusammenführung 
stellt Slowenien erfüllbare Bedingungen und unterstützt Integration. Mit 
ständigen Aufenthaltsgenehmigungen sind dauerhaft ansässige 
Einwohner(innen) sicherer als in anderen mittel- und osteuropäischen 
Ländern und nähern sich einem Status wie in etablierten Einwanderungs-
ländern (DE, NL, FR) und PT. Minderjährige können nicht ausgewiesen 
werden. Bei einem in Frage stehenden Genehmigungsentzug werden 
auch bestimmte persönliche Umstände berücksichtigt. Dauerhaft 
ansässige Einwohner(innen) haben wie in den meisten Ländern gleichbe-
rechtigten Zugang zu Beschäftigung und Sozialleistungen.

Dauerhafter Aufenthalt MIPEX III %

42

75

71

88

69
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Slowenien ist in Mittel- und Osteuropa zwar in einigen Bereichen führend, 
die konkreten Möglichkeiten der Partizipation von Migrant(inn)en bleiben 
dennoch begrenzt. Einwohner(innen) mit dauerhaftem Aufenthalt haben 
Kommunalwahlrecht (siehe EE, HU, LT, SK), und es stehen bestimmte fi nan-
zielle Mittel für nationale Immigrant(inn)enorganisationen zur Verfügung. 
Mit einer weiteren Informationskampagne des Innenministeriums im Jahr 
2009 wurden Migrant(inn)en ebenfalls über ihre Rechte aufgeklärt. Wie in 
vielen mittel- und osteuropäischen Ländern besitzen Migrant(inn)en kein 
passives Wahlrecht, und ihr Beitritt zu politischen Parteien wird be-
schränkt. Allerdings können sie eigene Vereinigungen gründen. In dem 
jüngst ins Leben gerufenen Rat für Ausländer(innen)integration (siehe 
Kasten) haben sie jedoch keine nennenswerte beratende Funktion.

Politische Partizipation

Wahlrecht

Politische Freiheitsrechte

Beiräte

Umsetzungsmaßnahmen

Politische Partizipation

MIPEX III %
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Kriterien

Bedingungen für die Bewilligung

Statussicherheit

Doppelte Staatsbürgerschaft

Einbürgerungsmöglichkeiten

Migrant(inn)en stehen vor einem langen, unsicheren Weg zur Einbürge-
rung, im Gegensatz zu etablierten und Reformen durchlaufenden 
Einwanderungsländern. Ihre Nachkommen sind mit der Geburt keine 
slowenischen Staatsbürger(innen) (siehe GR und 14 andere Länder), und 
nur für Migrant(inn)en der ersten Generation ist eine begrenzte doppelte 
Staatsbürgerschaft vorgesehen. Antragsteller(innen) warten insgesamt 
zehn Jahre und dürfen Slowenien nicht mehr als 60 Tage/Jahr verlassen. 
Dies gehört zu den strengsten Aufenthaltskriterien in Europa. Die 
Bedingungen, die sie dabei erfüllen müssen, sind günstiger als im mittel- 
und osteuropäischen Durchschnitt. Antragsteller(innen) werden bei der 
Sprachprüfung durch kostenlose Hilfe, unabhängige Tests, Ausnahmen 
und geringe Anforderungen unterstützt (auch BG). Sie können ihren Status 
jederzeit aus den verschiedensten Gründen verlieren, wobei eventuelle 
Staatenlosigkeit berücksichtigt und vollständiger Rechtsschutz gewährt 
wird.

Einbürgerungsmöglichkeiten MIPEX III %

10
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und Gleichstellungsgremien spielen 
eine geringe Rolle bei der 
Unterstützung Betroffener.

Die weitreichenden Antidiskriminierungsgesetze werden von den 
Gerichten mangels ausreichender Unterstützung durch das Gleichstel-
lungsgremium nur unzulänglich durchgesetzt. Einwohner(innen) sind vor 
bestimmten Formen der Diskriminierung in allen Lebensbereichen 
geschützt. Potentiell Betroffenen stehen alle Rechtswege offen, einschließ-
lich Rechtshilfe, umfassender Bestrafung und Teilung der Beweislast. Sie 
erhalten aber kaum Unterstützung von außen durch Musterklagen (im 
Gegensatz zu BG, PT, SK) oder durch Nichtregierungsorganisationen, die 
ihre Ansprüche geltend machen würden (24 Länder). Beim »Anwalt des 
Gleichheitsgrundsatzes« handelt es sich um eines der schwächsten 
Gleichstellungsgremien, das weder Klagerecht noch die Befugnis zu 
verbindlichen Beschlüssen oder zu Untersuchungen besitzt (im Gegen-
satz zu BG, HU, RO). Der Staat fördert Gleichstellung durch gesellschaftli-
chen Dialog und in der täglichen Arbeit.

Antidiskriminierung

Defi nitionen und Konzepte

Anwendungsbereiche

Durchsetzungsmechanismen

Gleichstellungspolitik

Antidiskriminierung

MIPEX III %

64

100

63

39

66
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ZEITLEISTE ZUR INTEGRATIONSPOLITIK

ÜBERSICHT

Kaum eine Gesellschaft hat sich so schnell und 
nachhaltig in ein Einwanderungsland verwandelt wie 
Spanien, das jetzt das größte europäische Einwande-
rungsland ist. Die Krise hat das Land von Rekordbe-
schäftigung zur höchsten Arbeitslosigkeit in der EU 
geführt. Junge und vorübergehend Beschäftigte, 
darunter Migrant(inn)en, waren vom Arbeitsplatzverlust 
am stärksten betroffen. Weniger Migrant(inn)en sind ins 
Land gekommen, und von den Ansässigen kehren nur 
wenige zurück, weil die meisten auf eine wirtschaftliche 
Erholung setzen. Die Gesellschaft erlebte verschiedene 
Debatten (z. B. soziale Sicherung, Islam) und Verände-
rungen (z. B. Bildung).

Dennoch kommt Spanien eine tendenziell günstige Inte-
grationspolitik zugute, die unter den großen europäi-
schen Einwanderungsländern derzeit führend ist und 
hinter PT Platz 2 der neuen Einwanderungsländer 
einnimmt. Trotz Kürzungen, die die gesamte Bevölke-
rung betrafen, hat die Regierung an den langfristigen 
Mitteln für wirtschaftliche, familiäre und gesellschaftli-
che Integration festgehalten und sie sogar leicht 
angehoben. Zur Sicherung von Aufenthalt und 
Familiengleichstellung ansässiger Migrant(inn)en dienen 
europäische Standards und Kooperation. Die neuen 
Stärken bei Schulzugang und interkultureller Bildung 
kommen allen Kindern zugute. Trotz der jüngsten 
Anstrengungen sind Wahlrecht und Gleichstellungsgre-
mien weiterhin unzulänglich. Darüber hinaus fehlen den 
Einwohner(inne)n gemeinsame Wege zur Einbürgerung, 
die es in Reformen durchlaufenden (PT, GR) und 
etablierten Einwanderungsländern gibt. Es gibt erste 
Evaluierungen (z. B. Strategieplan für Einbürgerung und 
Immigration). Im Sinne einer besseren Integration muss 
unter den Autonomen Gemeinschaften häufi g 
Übereinstimmung erzielt werden.
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PUNKTWERTUNGEN IM ÜBERBLICK

100 % auf 
der MIPEX-Skala

Spanien Günstigster 
Wert der
31 Länder

Ungünstigster 
Wert der 
31 Länder

Mobilität des 
Arbeitsmarktes 84%

Dauerhafter 
Aufenthalt 78%

Einbürgerungs-
möglichkeiten

39%

Politische 
Partizipation 56%

Bildung
48%

Familienzusam-
menführung
85%
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diskriminierung

49%
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Mobilität des 
Arbeitsmarktes
Einwanderungsgesetz 
2/2009 gewährt 
Ehepartner(inne)n und 
volljährigen Kindern 
gleiches Arbeitsrecht

Plan zur freiwilligen 
Rückkehr
Königlicher Erlass 
4/2008 mit Plan zur frei-
willigen Rückkehr; 
geringe Beteiligung unter 
Migrant(inn)en

19 September 2008 0
Bildung
Staatsbürgerkunde- und 
Menschenrechtsbildung 
sind für alle Schüler(in-
nen) Pfl icht

Januar 2009 0
Antidiskriminierung
Königlicher Erlass 
1262/2007 setzt offi ziell 
den Rat zur Förderung 
von Gleichstellung und 
Antidiskriminierung ein

21 Dezember 2007 0
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WICHTIGE ERGEBNISSE

•  Spanien ist unter den neuen Einwanderungsländern 
führend bei wirtschaftlicher Integration und 
Familienleben.

•  Wie die meisten Länder kümmert es sich aber nur 
teilweise um die unverhältnismäßigen Folgen der 
Krise für ausländische Einwohner(innen).

•  Mehr Chancengleichheit für Nicht-EU-
(Ehe-)Partner(innen) und volljährige Kinder.

•  Die Krise bringt neue Obergrenzen bei der Zusam-
menführung mit Eltern und Großeltern.

•  Neue Stärken: Zugang zur Schule sowie Staatsbürge-
r(innen)kunde- und Menschenrechtsbildung.

•  Wahlrecht ist für alle Nicht-EU-Bürger(innen) 
weiterhin unzulänglich.

•  Im Vergleich zu den großen Einwanderungsländern 
schlechtester Weg zur Einbürgerung für Neuan-
kömmlinge und Nachkommen (im Gegensatz zu den 
Reformen durchlaufenden Ländern GR und PT).

•  Antidiskriminierungsgesetze unter dem europäischen 
Durchschnitt wegen Diskriminierung aufgrund 
Nationalität und eines schwachen Gleichstellungs-
gremiums.

INTERNATIONAL HARMONISIERTE MIGRATIONSSTATISTIK

Nettomigration (2009)403   +58,000

TCN-Immigration (2008)404  498,899

Wichtigste Herkunftsländer (2008)405 
Marokko, Ecuador, Kolumbien

TCN-Einwohnerzahl (2009)406  3,376,810

TCN-Anteil an der Bevölkerung (2009)407  7.40%

Anteil im Ausland Geborener an der Bevölkerung (2009)408  12.30%

Erteilte Aufenthaltsgenehmigungen für Familien (2009)409  100,620

Erteilte Arbeitsgenehmigungen (2009)410  22,262

Erteilte Aufenthaltsgenehmigungen für Studierende (2009)411  22,068

Erteilte Aufenthaltsgenehmigungen 
aus humanitären Gründen (2009)412  130

Städte mit dem größten                L’Hospitalet de Llobregat, 12,96 %
TCN-Bevölkerungsanteil (2004)413   Madrid 11,66 %, Barcelona 10,19 %

TCN-Erwerbsquote                                                                 54.10%
(2009, Veränderung seit 2006)414   -15%

Nationale Erwerbsquote                                                        59.80%
(2009, Veränderung seit 2006)415  -5%

TCN-Arbeitslosenquote                                                          30.20%
(2009, Veränderung seit 2006)416  +17.6%

Nationale Arbeitslosenquote                                                  18.00%
(2009, Veränderung seit 2006)417  +9.5

Abgeschlossene Einbürgerungen                                          84,170
(2008, Veränderung seit 2005)418  +41,310
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 Dezember 2009+6

Dauerhafter Aufenthalt
Einwanderungsgesetz 
setzt EU-Recht um und 
öffnet das Land für 
Studierende aus aller Welt

Dezember 2009+9

Familienzusammenführung
Einwanderungsgesetz setzt 
EU-Recht um und 
verbessert Geschlechter- 
und Familiengleichstellung, 
aber Obergrenzen bei Eltern

0

403: Eurostat
404, 405, 406, 407, 

408, 409, 410, 411, 412: Ebd.
413: Urban Audit

414: Eurostat
415, 416, 417, 418: Ebd.

Veränderung der Punktwertung (%)
Mobilität des Arbeitsmarktes

Familienzusammenführung

Politische Partizipation

Dauerhafter Aufenthalt

Einbürgerungsmöglichkeiten

Antidiskriminierung

Gesamtwertung (ohne Bereich Bildung)

79

76

56

72

39

49

62

84

85

56

78

39

49

65

MIPEX III MIPEX II

Einwanderungsgesetz
gewährt illegalen 
Zuwanderer(inne)n 
Vereinigungs- und 
Versammlungsfreiheit, 
Bildung und 
Berufsausbildung

Dezember 2009 
Integrationsfonds
Regierung begrenzt 
Integrationsfonds für 
Regionen auf 70 Mio. 
Euro, später Anhebung 
auf 130 Mio.

März 2010 0

2
010

MIPEX
III



Arbeit für Familien, 
Ausbildung für alle
Bis zum Einwanderungsgesetz 2009 hat 
Spanien (wie nur neun andere Länder) zu-
sammengeführten Familien nicht auto-
matisch das Recht auf Arbeit eingeräumt. 
Mit der Umsetzung von EU-Recht bietet 
Spanien (wie jüngst GR und LU) jetzt den 
sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt. Ziel 
sind mehr Beschäftigung für Ehepartne-
r(innen) und volljährige Kinder und die 
Vermeidung von Schwarzarbeit. Auch 
Beschäftigte ohne legalen Aufenthalt 
bekamen gleichberechtigten Zugang zu 
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die über 
die Schulpfl icht hinausgehen. Dem Gesetz 
lag der Gedanke zugrunde, dass eine Ver-

besserung der für den 
spanischen Arbeitsmarkt 
benötigten Fähigkeiten, 
Qualifi kationen und Sprach-
kenntnisse die Integration in 
die aufnehmende Gesell-
schaft ermöglicht.

Pläne und Mittel für Integration, 
Beschäftigung
Migrant(inn)en und lokale Gemeinschaf-
ten haben trotz einiger Kürzungen auf 
lange Sicht eine Zunahme der Mittel für 
Integration erlebt. 2010 hat die Regierung 
den Unterstützungsfonds der Autonomen 
Gemeinschaften zur Aufnahme und 
Integration von Immigrant(inn)en sowie 
zur Stärkung der Bildung von 200 auf 
130 Millionen Euro reduziert. Dennoch 
umfasst der spanische Integrationsfonds 
2007–2010 auf der Grundlage des 
Strategieplans für Einbürgerung und 
Immigration (2007–2010) insgesamt 

zwei Milliarden Euro. Elf 
Prozent davon fl ießen in 
Beschäftigung, laut Plan vor 
allem in die Bewältigung 
wirtschaftlicher Probleme 
aufgrund von Vielfalt. Eine 
umfassende Evaluierung 
ist für 2010 geplant.

Zugang

Zugang zu allgemeiner Unterstützung

Gezielte Unterstützung

Arbeitnehmerrechte

Mobilität des Arbeitsmarktes

Alle Einwohner(innen) haben unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit 
rechtlich die gleichen Möglichkeiten zu einer Rückkehr in Beschäftigung, 
wenn sich die spanische Wirtschaft erholt. Damit liegt Spanien neben SE, NL, 
PT und CA unter den ersten fünf. Wegen des gleichberechtigten Zugangs zu 
privatwirtschaftlicher, öffentlicher und selbständiger Tätigkeit kommt dieses 
Potential allen Branchen zugute. Spanier(innen), andere EU-Bürger(innen) 
und Nicht-EU-Bürger(innen) können darüber hinaus allgemeine Bildungsan-
gebote, Ausbildungsmaßnahmen und die gleichen Verfahren zur Anerken-
nung ausländischer Qualifi kationen in Anspruch nehmen. Mit dem Einwande-
rungsgesetz 2009 erhielten Ehepartner(innen) und volljährige Kinder die 
gleichen Zugangsmöglichkeiten zu legaler Beschäftigung (siehe Kasten).

Ein gleichberechtigter Zugang und Grundrechte werden auch in anderen 
von Arbeitsmigration abhängigen Industrieländern garantiert, sowohl 
traditionellen z. B. CA, UK, US) als auch neuen (z. B. CZ, IT, PT). So wurden 
Neuankömmlinge Teil des spanischen Arbeitsmarkts mit dessen drei 
wesentlichen Komponenten: befristete Verträge, informelle Beschäftigungs-
verhältnisse sowie „überhitzte“ Branchen (beispielsweise Bausektor). Alle 
Einwohner(innen) Spaniens sowie von zwölf anderen MIPEX-Ländern sollten 
laut Gesetz die gleichen Arbeitsbedingungen und den gleichen Anspruch 
auf Arbeitslosengeld und Sozialversicherung haben, in die sie als Beschäftig-
te eingezahlt haben. Pläne zur freiwilligen Rückkehr haben sich als nutzlos 
erwiesen, da die meisten arbeitslosen Migrant(inn)en keine Zukunft in ihren 
Herkunftsländern sehen.

Spanien unternimmt teilweise bereits Schritte gegen die unverhältnismäßi-
gen Folgen der Krise für ausländische Einwohner(innen). Arbeitslose 
Migrant(inn)en werden besonders bestärkt, ihre Qualifi kationen anerkennen 
zu lassen und Bildungs- und Schulungsangebote wahrzunehmen. Das Land 
liegt mit diesen gezielten Maßnahmen im Vergleich zu den etablierten 
Einwanderungsländern im Mittelfeld, hinter PT und sieben anderen Ländern 
(FR, DE, NL, nordische Länder). In diesen Ländern werden ausländische 
Einwohner(innen) besser über Beschäftigungs- und Studienmöglichkeiten 
aufgeklärt, und es gibt konkrete Ziele zur Verringerung der Ungleichheit 
aller benachteiligten Gruppen. So steht in DK, FR, DE und SE die öffentliche 
Arbeitsvermittlung laut Gesetz auch Betreuer(inne)n und Coaches von 
Migrant(inn)en offen. In diesem Kontext könnte Spanien dafür sorgen, dass 
junge und ortsungebundene ausländische Einwohner(innen) in aussichtsrei-
chere und sicherere Branchen und Regionen wechseln. Im Zuge des 
Gesetzes von 2009, das zusammengeführten Familien einen gleichberech-
tigten Zugang zu Beschäftigung garantiert, könnte eine ähnliche Beschäfti-
gungspolitik und -förderung für weibliche und jugendliche Migrant(inn)en 
realisiert werden. In den neuen Einwanderungsländern, die gezieltere 
politische Vorgaben machen (wie PT), können Ungleichheit und Ausgren-
zung langfristig vermieden werden.

Mobilität des Arbeitsmarktes MIPEX III % MIPEX II %

100

100

50

88

84

80

79
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Kriterien

Bedingungen für die Einbürgerung

Statussicherheit

Verknüpfte Rechte

Familienzusammenführung

Spanien bietet Nicht-EU-Familien jetzt nach einer Familienzusammenfüh-
rung mehr Chancengleichheit und ist damit nach CA und PT in Bezug auf 
Integration das drittgünstigste Land aller 31 MIPEX-Länder. Wie auch 
andere Länder mit Arbeitsmigration fördert Spanien sowohl wirtschaftliche 
Integration als auch Familienzusammenführung. Mit der Umsetzung von 
EU-Recht wurden die Berechtigungskriterien für (Ehe-)Partner(innen) und 
volljährige Kinder erweitert, für Eltern und Großeltern dagegen einge-
schränkt. Deshalb verzeichnet der MIPEX bezüglich der Kriterien keine 
Veränderung (siehe Kasten). Im Rahmen der kostenlosen und inzwischen 
kurzen Verfahren gibt es kaum Gründe zur Ablehnung von Antragstel-
ler(inne)n, die die gleichen Grundvoraussetzungen beim Familienleben 
erfüllen wie spanische Staatsangehörige (z. B. fi nanzielle Grundsicherung 
und Wohnraum). Ehepartner(innen) und volljährige Kinder können den 
gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt nutzen, um fi nanziell 
unabhängige und eigenständige Einwohner(innen) zu werden.

Familienzusammenführung MIPEX III % MIPEX II %
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Umfassenderer Familienbegriff – 
trotz Krise?
Das Einwanderungsgesetz 2009 »erkennt 
Vielfalt von Familien an« und räumt 
Partner(innen) die Möglichkeit ein, einen 
Antrag zu stellen (wie in der Hälfte der 
MIPEX-Länder). Bedingungen für 
Beschäftigung, eigenständige 
Aufenthaltsgenehmigung und Schutz vor 
sexueller Gewalt entsprechen Zielen bei 
Familien- und Geschlechtergleichstellung. 
Allerdings gibt es für Eltern und 
Großeltern neue Beschränkungen (hier 
sind neun MIPEX-Länder besser, 12 
schlechter). Antragsteller(innen) müssen 
entweder einen dauerhaften Aufenthalt 
oder dringenden Bedarf/humanitäre 

Gründe nachweisen. Als 
Reaktion auf die 
Rezession möchte man 
Migrant(inn)en zur Arbeit 
im Heimatland bewegen, 
womit Arbeitsmarkt und 
Sozialstaat in Spanien 
entlastet würden.

»Staatsbürgerkunde- und 
Menschenrechtsbildung« 
Dieses Fach fand 2009 Eingang in den 
Pfl ichtlehrplan. Alle Schüler(innen) müssen 
bestimmte Fähigkeiten und ein Verständ-
nis für staatsbürgerliche Rechte und 
Pfl ichten, ethnische und kulturelle Viel-
falt sowie weltweite soziale Probleme 
erwerben. Unter anderem damit wollte die 
Regierung gegen die jüngsten Probleme 
im Zusammenhang mit Gewalt, Beläs-
tigung, Diskriminierung und Rassismus 
unter Schüler(inne)n vorgehen. Der fertige 
Lehrplan stützte sich auf europäische 
Standards (z. B. Demokratie- und Men-
schenrechtserziehung des Europarats) 

sowie auf Konsultationen 
mit 20 gesellschaftlichen 
Organisationen, wobei von 
katholischer und konservativer 
Seite erhebliche Einwände ge-
gen die ethische und sexuelle 
Erziehung erhoben wurden.

Spanien fördert – wie andere 
führende Länder mit Arbeitsmigration 

auch – langfristig wirtschaftliche 
Integration und Familienleben.

Inzwischen haben alle Schüler(innen) gleichberechtigten Zugang zu 
Schulen (wie in der Hälfte der MIPEX-Länder) sowie zu interkultureller 
Erziehung (siehe Kasten). Allerdings stellen die neuen Bedürfnisse und 
Chancen der Schule für die autonomen Gemeinschaften Spaniens und die 
meisten europäischen Länder die größte Herausforderung dar. Sozial 
benachteiligte Schüler(innen) erhalten allgemeine Unterstützung. Bei 
anderen Bedürfnissen von Neuankömmlingen bestehen aber kaum 
systematische Rechtsansprüche für alle Schüler(innen), Eltern und 
Lehrenden. Eigenständige Gemeinschaften bieten einige Einführungs- 
und Sprachkurse, begrenzte Mittel und Projekte sowie vereinzelt 
Programme für mehr Vielfalt an Schulen und im Lehrkörper (siehe DK, DE, 
NO, SE, UK). Zur Förderung des doppelgleisigen Integrationsprozesses 
könnten sie auch Sprach- und Kulturkurse für Immigrant(inn)en (derzeit für 
einige Marokkaner(innen) und Rumän(inn)en) und Spanier(innen) (derzeit 
nur Portugiesisch) anbieten.

Bildung

Zugang

Bedürfnisorientierung

Neue Möglichkeiten

Interkulturelle Bildung für alle

Bildung

MIPEX III %

50

47

38

58

48
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Unzulängliches Wahlrecht
Bei politischer Partizipation sind Spanien 
und PT unter den neuen Einwanderungs-
ländern führend. Dennoch wird in diesen 
Ländern derzeit nicht an dem auf 
Gegenseitigkeit basierenden Wahlrecht 
gerüttelt. Denn dies würde den politischen 
Willen zu einer Verfassungsänderung 
voraussetzen (wie in AT, DE, IT). 
Zivilgesellschaft sowie Sozialist(inn)en und 
linke Parteien unterstützten nach der 
Parlamentswahl 2004 ein umfassendes 
Wahlrecht für Immigrant(inn)en. Seitdem 
hat sich die Regierung um eine »fl exible« 
Auslegung der Verfassung bemüht. 
Bilaterale Wahlabkommen wurden 15 
Drittländern angeboten, aber nur für neun 
Länder ratifi ziert, da das Parlament die 

gegenseitigen 
Bedingungen als nicht 
gleichberechtigt ansah. 
Ein gegenseitiges 
Wahlrecht ist nicht 
möglich bei einigen 
zentralen Ländern wie 
Brasilien, Mexiko und 
Marokko.

Kriterien

Bedingungen für die Bewilligung

Statussicherheit

Verknüpfte Rechte

Dauerhafter Aufenthalt

Wie bei Familienzusammenführungen können Einwohner(innen) mit dauerhaf-
tem Aufenthalt ihre Zukunft besser absichern als in den meisten europäischen 
Ländern (gemeinsam mit BE und SE). Das geht auf die Übernahme von 
EU-Standards in das Einwanderungsgesetz 2009 zurück (siehe auch 
Fortschritte in BE und PT). Auch frühere Studierende aus Drittländern haben 
eher Anspruch auf dauerhaften Aufenthalt in der EU. Im Zuge der jüngsten 
Entwicklungen (z. B. AT, BE, PT) gewährt Spanien jetzt ehemaligen Studieren-
den gleiche Chancen auf Niederlassung. Nach einem fünfjährigen Aufenthalt 
und dem Nachweis eines mit Spanier(inne)n vergleichbaren Mindesteinkom-
mens gilt für Nicht-EU-Bürger(innen) ein kurzes, einfaches Verfahren. Die 
Bedingungen für eine Aufenthaltsunterbrechung sind vergleichsweise klar, 
gewähren aber – angesichts der gemeinsamen Entwicklungsprojekte – wie in 
den meisten Ländern nur eine relativ kurze Abwesenheit.

Dauerhafter Aufenthalt MIPEX III % MIPEX II %

58

88

64

100

78

42

57

72
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Die Nicht-EU-Bürger(innen) in Spanien können sich nicht nachhaltig am 
öffentlichen Leben beteiligen. Trotz Zusicherung des Wahlrechts (siehe 
Kasten) sind hier kaum Fortschritte zu verzeichnen. Die verschiedenen 
Beiräte besitzen weitreichende Befugnisse (siehe auch DE auf regionaler 
Ebene, FI und NO). Die Beiräte werden jedoch weder von Immigrant(in-
n)envertretern geführt noch unmittelbar gewählt. Sie spielen eine 
geringere Rolle als in den traditionellen demokratischen Gremien Europas, 
die auf erfahrene Persönlichkeiten bauen (z. B. FI, LU, NO). 20 MIPEX-Länder 
garantieren gleiche politische Freiheitsrechte. Das Einwanderungsgesetz 
von 2009 garantiert dies auch für Migrant(inn)en ohne legalen Aufenthalt, 
denen solche grundlegenden Rechte laut Verfassung nicht verwehrt 
werden können. Immigrant(inn)enorganisationen steht eine gewisse 
öffentliche Förderung zu, die Immigrant(inn)en kennen aber eventuell 
nicht alle politischen Möglichkeiten (siehe FI, NO, PT).

Politische Partizipation

Wahlrecht

Politische Freiheitsrechte

Beiräte

Umsetzungsmaßnahmen

Politische Partizipation

MIPEX III %

33

100

50

40
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Gleichstellungsgremium: schwach 
und nicht unabhängig
Gesetz und Erlasse zu Bildung und 
Befugnissen des Rates sind im Parlament 
kaum debattiert worden. Weder wurde die 
Zivilgesellschaft nennenswert zu Rate 
gezogen, noch hat die Öffentlichkeit Notiz 
genommen. Als Vorbild für den Rat, der 
seine Aufgabe erst seit 2009 erfüllt, 
dienten allerdings nicht die zahlreichen 
vollständig unabhängigen europäischen 
Gleichstellungsgremien (z. B. La Halde in 
FR). Deren Unterstützung für Betroffene 
geht nicht über Beratung und 
Untersuchungen hinaus. Gremien in zwölf 
MIPEX-Ländern bieten den Betroffenen 

alternative Verfahren 
oder Beistand vor 
Gericht. In Ländern wie 
BE, CA, FR, NL, SE und 
UK gibt es außerdem 
verbreitet regionale und 
lokale Antidiskriminie-
rungsstellen.

Kriterien

Bedingungen für die Bewilligung

Statussicherheit

Doppelte Staatsbürgerschaft

Einbürgerungsmöglichkeiten

Wenn Spanien mit den anderen großen Einwanderungsländern mithalten 
will, muss es seinen tendenziell ungünstigen Weg zur Einbürgerung 
reformieren. Zahlreiche Reformen durchlaufende Länder beschleunigen 
den Zugang für Neuankömmlinge und vereinfachen ihn für deren Nachkom-
men. Das geht auf die etablierten Einwanderungsländer zurück. So gelten 
als Bedingungen etwa vier bis sechs Jahre Aufenthalt (derzeit zehn Jahre in 
ES und IT) und Staatsbürgerschaft bei Geburt nach einer Generation (wie in 
sechs MIPEX-Ländern, aktuelle Entwicklungen in DE, PT, GR) oder nach zwei 
Generationen (wie in fünf Ländern, darunter Spanien). PT beispielsweise hat 
die ehemals Bürger(inne)n portugiesischsprachiger Länder vorbehaltenen 
Bedingungen auf alle Personen ausgeweitet, die grundlegende Portugie-
sisch-Kenntnisse besitzen. Doppelte Staatsbürgerschaft für alle eingebür-
gerten Immigrant(inn)en ist eine weitere Entwicklung (derzeit 18 Länder). 
Spanien schneidet wegen der mitunter zeitraubenden und willkürlichen 
Verfahren sogar noch schlechter ab als Länder ohne Reformen wie IT.

Einbürgerungsmöglichkeiten MIPEX III %

40
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Spanischer Weg zur Einbürgerung für 
alle Neuankömmlinge hält nicht mit 
den großen Einwanderungsländern 

Schritt.

Spanien ist aufgrund der Diskriminierung wegen Nationalität und eines 
ausgesprochen schwachen Gleichstellungsgremiums tendenziell schlechter 
auf den Umgang mit Diskriminierung eingestellt als der europäische 
Durchschnitt. Die durchschnittlich abschneidenden Defi nitionen und 
Durchsetzungsmechanismen zum Schutz der Opfer ethnischer, rassischer 
oder religiöser Diskriminierung (nicht aber ethnischer oder religiöser 
Diskriminierung aufgrund der Nationalität) sollten in einem Einwanderungs-
land von nationalem Interesse sein. 15 MIPEX-Länder, darunter FR, IT und 
PT, schützen alle Einwohner-(innen) in allen wichtigen Lebensbereichen 
ausdrücklich vor ungerechtfertigten Formen der Diskriminierung wegen 
ihrer Nationalität. Die in Europa ohnehin verhältnismäßig schwach 
ausgeprägte Gleichstellungspolitik ist in Spanien noch unzulänglicher. Der 
Rat zur Förderung von Gleichstellung und gegen Diskriminierung unter-
gräbt mit seinen bescheidenen Befugnissen zur Unterstützung Betroffener 
(siehe Kasten) die Wirkung der Antidiskriminierungsgesetze und der 
weitreichenden Gleichstellungsverpfl ichtungen der Regierung.

Antidiskriminierung

Defi nitionen und Konzepte

Anwendungsbereiche

Durchsetzungsmechanismen

Gleichstellungspolitik

Antidiskriminierung

MIPEX III %

57

50

54

33

49
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ÜBERSICHT

Trotz der Wirtschaftskrise bleibt die Tschechische 
Republik ein wichtiges Einwanderungsland. Nicht-EU-
Bürger(innen), darunter viele Jugendliche und in den 
am meisten betroffenen Bereichen vorübergehend 
Beschäftigte, bekamen die Auswirkungen der Krise 
besonders deutlich zu spüren, was zu einer steigenden 
Arbeitslosigkeit und einer Abnahme der Neuimmigration 
führte. Freiwillige Rückkehrprogramme erwiesen sich als 
unwirksam, da die meisten Migrant(inn)en im Land bleiben 
möchten. In den Herkunftsländern sind die Bedingungen 
schlechter, wogegen in der Tschechischen Republik das 
höhere Lohnniveau Hoffnung auf Besserung verspricht 
und mitgebrachte Erwartungen weiter nachwirken.

Hinsichtlich der rechtlichen Möglichkeiten zur Integration 
von Migrant(inn)en hat sich wenig verändert. Der Arbeits-
markt ist besser zugänglich als in den meisten anderen 
Ländern Ost- und Mitteleuropas. Reformen bei politischen 
Rechten oder bei der Erlangung der tschechischen 
Staatsbürgerschaft hat es nicht gegeben, anders als in 
anderen neuen Einwanderungsländern. Auch bei der 
offi ziellen Familienzusammenführungspolitik ist alles beim 
Alten geblieben, obgleich ermessensabhängige Verfahren 
Veränderungen unterworfen sein können. Ein neuer Sprach-
test für den dauerhaften Aufenthalt hat nicht zu einer 
geringeren Gesamtpunktzahl geführt, da er den Erfolg der 
Antragsteller(innen) zum Ziel hat.

Die tschechische Integrationspolitik hat sich durch das 
Antidiskriminierungsgesetz von 2009 um vier MIPEX-
Punkte verbessert und liegt nun vor EE, LT, CH. Durch 
die Umsetzung von EU-Mindeststandards hat sich der 
Zugang zu Rechtsmitteln für viele Betroffene unabhängig 
von der Nationalität und vom persönlichen Hintergrund 
verbessert und wird allen Einwohner(innen) eine unein-
geschränkte gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht.

PUNKTWERTUNGEN IM ÜBERBLICK

100 % auf 
der MIPEX-Skala

Tschechische
Republik

Günstigster 
Wert der
31 Länder

Ungünstigster 
Wert der 
31 Länder

Mobilität des 
Arbeitsmarktes 55%

Dauerhafter 
Aufenthalt 65%

Einbürgerungs-
möglichkeiten

33%

Politische 
Partizipation 13%

Bildung
44%

20

40

60

80

100

Familienzusam-
menführung
89%

Anti-
diskriminierung

44%

WWW.MIPEX.EU/CZECH-REPUBLIC

Antidiskriminierung
Präsident legt Veto gegen ersten 
Gesetzesvorschlag zur Umsetzung der 
EU-Richtlinien zur Antidiskriminierung ein

Mai 2008 0
Einbürgerungsmöglichkeiten
Regierung debattiert Staatsbürger-
schaftsgesetz, kommt jedoch nicht zu 
einer abschließenden Entscheidung

März 2008 0

2
0

0
4

MIPEX
I

2
0

0
7
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WICHTIGE ERGEBNISSE

•  Die Tschechische Republik setzte als letztes Land die 
EU-Richtlinien zur Antidiskriminierung um; deutliche 
Fortschritte in der nationalen Gesetzgebung, die 
jedoch weiter hinter dem europäischen Durchschnitt 
zurückbleibt.

•  Mit dem Ombudsmann wird eine staatliche Gleichstel-
lungsbehörde geschaffen.

•  Staatliche Gleichstellungspolitik weiterhin schwach; 
mehr Unterstützung zur Umsetzung der Gesetze 
erforderlich.

•  Guter grundsätzlicher Zugang zum Arbeitsmarkt und 
zur Familienzusammenführung, wie in anderen 
Ländern mit Arbeitsmigration.

•  Günstige rechtliche Rahmenbedingungen, großer 
Ermessensspielraum in den Verfahren: Problem in 
ganz Ost- und Mitteleuropa.

•  »Gegenseitiges« Wahlrecht nicht wirksam, politische 
Freiheiten noch immer eingeschränkt.

•  Rückstand gegenüber anderen neuen Einwanderungs-
ländern bei doppelter Staatsbürgerschaft, Staatsange-
hörigkeit von Geburt an.

•  Kinder von Migrant(inn)en werden an den Schulen 
besser vorbereitet als in den meisten Ländern der 
Region; Zugang weiterhin problematisch.

•  Neuer Basissprachtest für dauerhaften Aufenthalt; 
Erfolg der Antragsteller(innen) bleibt abzuwarten.

INTERNATIONAL HARMONISIERTE MIGRATIONSSTATISTIK

Nettomigration (2009)77  +28,000

TCN-Immigration (2008)78  58,509

Wichtigste Herkunftsländer (2008)        Ukraine, Vietnam, Russland

TCN-Einwohnerzahl (2009)80  261,727

TCN-Anteil an der Bevölkerung (2009)81  2.50%

Anteil im Ausland Geborener an der Bevölkerung (2009)82  3.90%

Erteilte Aufenthaltsgenehmigungen für Familien (2009)83  9,281

Erteilte Arbeitsgenehmigungen (2009)84  11,312

Erteilte Aufenthaltsgenehmigungen 
für Studierende (2009)85  4,139

Erteilte Aufenthaltsgenehmigungen aus 
humanitären Gründen (2009)86  2,292

Städte mit dem größten            Prag 2.08%, Usti nad labem 1.23%, 
TCN-Bevölkerungsanteil (2001)87                                   Plzen 0.85%

TCN-Erwerbsquote  66.90%
(2009, Veränderung seit 2006)88                                             -0.1%

Nationale Erwerbsquote  65.40%
(2009, Veränderung seit 2006)89                                             +0.1%

TCN-Arbeitslosenquote  6.80%
(2009, Veränderung seit 2006)90                                             -0.8%

Nationale Arbeitslosenquote  6.70%
(2009, Veränderung seit 2006)91                                             -0.5%

Abgeschlossene Einbürgerungen  1,200
(2008, change since 2005)92                                                  -1,426

Juni 2009 +24

Antidiskriminierung
Antidiskriminierungsge-
setz (198/2009) wird 
umgesetzt, bringt 
Verbesserungen in allen 
MIPEX-Dimensionen

Mobilität des Arbeitsmarktes
Greencard-System 
erleichtert Arbeitsmigration

Januar 2009 0

Januar 2009 -2
Dauerhafter Aufenthalt 
– Bedingungen
Entschluss 538 zu 
Sprachtests tritt in Kraft

77: Eurostat
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86: Ebd.

87: Urban Audit
88: Eurostat

89, 90, 91, 92: Ebd.

Veränderung der Punktwertung (%)
Mobilität des Arbeitsmarktes

Familienzusammenführung

Politische Partizipation

Dauerhafter Aufenthalt

Einbürgerungsmöglichkeiten

Antidiskriminierung

Gesamtwertung (ohne Bereich Bildung)

55

66

13

65

33

20

42

55

66

13

65

33

44

46

MIPEX III MIPEX II

2
010

MIPEX
III



Zugang

Zugang zu allgemeiner Unterstützung

Gezielte Unterstützung

Arbeitnehmerrechte

Mobilität des Arbeitsmarktes

Kriterien

Bedingungen für die Einbürgerung

Statussicherheit

Verknüpfte Rechte

Familienzusammenführung

Die Tschechische Republik hat sich zu einem der wenigen Länder Ost- 
und Mitteleuropas entwickelt, das den Anforderungen der Migration 
besser gewachsen ist. Die MIPEX-Wertung im Bereich Mobilität des 
Arbeitsmarktes ist gegenüber 2007 gleich geblieben. Wie in Ländern mit 
Arbeitsmigration sollten Migrant(inn)en Zugang zu allen Wirtschaftsberei-
chen haben und keine besonderen Hürden bei der Gründung eines 
Unternehmens überwinden müssen. Ihre Rechte als Arbeitnehmer(innen) 
sind jedoch in gleichem Maße ungünstig wie günstig. Vorübergehend 
beschäftigte Migrant(inn)en haben keinen Zugang zur Arbeitslosenunter-
stützung und zur öffentlichen Arbeitsvermittlung. Ihre Arbeitsbedingungen 
sollten die gleichen sein wie für einheimische Staatsbürger(innen) (siehe 
Kasten). Zwar gibt es Bestrebungen, die Anerkennung von Qualifi kationen 
zu erleichtern, doch fehlt es im Vergleich zu anderen neuen Einwande-
rungsländern (z. B. ES, PT) an umfangreicheren gezielten Maßnahmen.

Die Möglichkeiten von Migrant(inn)en zur Familienzusammenführung sind 
als tendenziell günstig zu bewerten, wie in den meisten neuen Arbeitsmig-
rationsländern. Die Tschechische Republik erreicht in allen vier MIPEX-
Dimensionen Werte, die knapp über dem europäischen Durchschnitt 
liegen. Die größte Schwäche stellt die Voraussetzung eines dauerhaften/
ständigen Aufenthalts dar. Selbst wenn Wohnverhältnisse und Einkommen 
die gestellten Anforderungen erfüllen, bleiben Antragsteller(innen) unter 
Umständen bis zu fünf Jahre von ihren Angehörigen getrennt. Die 
Defi nition des Familienbegriffs ist recht weit gefasst. Familienangehörige 
erhalten eine verlängerbare Aufenthaltsgenehmigung für ein Jahr und 
gleichen Zugang zu Bildung und Beschäftigung. Der Status kann jedoch 
aus vielfältigen Gründen entzogen werden, unter anderem bei Arbeitslo-
sigkeit des der Antragsteller(innen). Ein eigenständiger Status ist möglich, 
jedoch nur mit langen Fristen.

Gleiche Arbeitnehmerrechte in 
der Praxis
Die Wirtschaftskrise hatte zwar keine 
Auswirkungen auf die MIPEX-Wertung für 
die Mobilität des Arbeitsmarktes, doch 
werden zuvor nicht regulierte 
Arbeitsvermittlungen nun stärker 
kontrolliert, vor allem hinsichtlich der 
Anwerbung und Behandlung von 
Arbeitsmigrant(inn)en. Aufgrund von 
Verstößen gegen Aufl agen wurden bereits 
Lizenzen entzogen. Darüber hinaus gibt es 
Forderungen, es nicht bei Kontrollen zu 
belassen und für einen umfassenderen 
und dauerhafteren Schutz zu sorgen. 
Durch gezielte Maßnahmen ließen sich die 

Arbeitnehmer(innen)rechte 
von Migrant(inn)en besser 
gewährleisten und 
könnten diese einen 
Missbrauch durch 
Arbeitgeber(innen) 
leichter anzeigen.

Mobilität des Arbeitsmarktes

Familienzusammenführung

MIPEX III %

90

67

13

50

55

MIPEX III %

70

67

63

67

66
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Nicht alle Kinder von Migrant(inn)en haben Zugang zu tschechischen 
Schulen; Schüler(innen), die diese besuchen können, erhalten hier eine 
mäßige gezielte Unterstützung, die besser ist als in den meisten anderen 
ost- und mitteleuropäischen Ländern. Lediglich die Pfl ichtschulen stehen 
allen Kindern von Migrant(inn)en unabhängig von deren Status offen. In 
der Hälfte der MIPEX-Länder gilt dies für alle Ebenen des Bildungssystems 
(zuletzt ES). Laut Gesetzen und Verordnungen sollen tschechische 
Sprachkurse bedürfnisorientiert sein, professionell unterrichtet und 
regelmäßig bewertet werden; Unterricht in Sprachen und Kulturen von 
Migrant(inn)en soll angeboten werden, zumindest für EU-Bürger(innen) 
und dauerhaft Aufenthaltsberechtigte. Eine Beobachtung von Tendenzen 
zur Ausgrenzung von Schüler(inne)n mit Migrationshintergrund erfolgt 
bislang nicht, und das Thema ist auch noch nicht Gegenstand der Politik 
geworden. Die Schulen sind verpfl ichtet, interkulturelle Bildung im 
gesamten Lehrplan zu berücksichtigen, und werden dabei in gewissem 
Umfang vom Staat unterstützt.

Durch die Zunahme der Immigration haben sich in vielen neuen Einwan-
derungsländern die politischen Möglichkeiten für Neuankömmlinge 
verbessert. Dies gilt nicht für die Tschechische Republik (siehe Kasten), 
die in dieser Hinsicht den vorletzten Platz unter den 31 MIPEX-Ländern 
belegt. Das 2001 beschlossene »gegenseitige« Wahlrecht für dauerhaft 
Aufenthaltsberechtigte aus Nicht-EU-Ländern ist bislang weitgehend 
folgenlos geblieben, weil es an entsprechenden bilateralen Verträgen 
fehlt. Immigrant(inn)en werden nach wie vor politische Grundfreiheiten 
vorenthalten (wie in neun Ländern Ost- und Mitteleuropas). Sie können 
nicht Mitglied von Parteien werden und Verbände nur unter der Voraus-
setzung gründen, dass dem Vorstand drei tschechische Staatsbürge-
r(innen) angehören. Zwar können Migrant(inn)en seit 2009 die Leistungen 
regionaler Integrationszentren nutzen, doch bleiben ihnen demokratische 
Beratungsgremien und Fördermittel für den Aufbau eigener Organisatio-
nen, Gemeinschaftsprojekte und Interessenvertretungen weiterhin 
verwehrt.

Immigrant(inn)envertretung im 
öffentlichen Leben
Mehrere Länder Ost- und Mitteleuropas 
verfügen über ein wirksames Wahlrecht 
für Immigrant(inn)en (SK, HU, SI, LT), und 
europaweit entstehen neue Beratungsgre-
mien (IE, ES, PT, demnächst EE). In der 
Tschechischen Republik fi nden bislang 
nur vereinzelt Beratungen und Koopera-
tionen mit Nichtregierungsorganisationen 
in Ausschüssen und Kommissionen statt; 
mit demokratischen Konsultationen der 
Gemeinschaften selbst sind diese nicht 
gleichzusetzen. Anerkannte Minderheiten, 
zu denen Migrant(inn)en jedoch nicht 
gehören, erhalten spezielle Fördermittel 
für die Gemeinschaftstätigkeit. 2009 
wurden sechs regionale Integrationszent-

ren geschaffen, die von 
Nichtregierungsorganisati-
onen, Kommunalverwal-
tungen und Behörden 
gemeinsam betrieben 
werden. Siehe www.
migrationonline.cz/
e-library/?x=2228265

Die an sich günstige 
Beschäftigungs-, Familien- und 

Bildungspolitik dieses neuen 
Arbeitsmigrationslandes muss 

in der Praxis konsequenter 
umgesetzt werden.

Bildung

Politische Partizipation

Zugang

Bedürfnisorientierung

Neue Möglichkeiten

Interkulturelle Bildung für alle

Bildung

Wahlrecht

Politische Freiheitsrechte

Beiräte

Umsetzungsmaßnahmen

Politische Partizipation

MIPEX III %

29

57

50

42

44

MIPEX III %

0

50

0

0

13
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Kriterien

Bedingungen für die Bewilligung

Statussicherheit

Verknüpfte Rechte

Dauerhafter Aufenthalt

Kriterien

Bedingungen für die Bewilligung

Statussicherheit

Doppelte Staatsbürgerschaft

Einbürgerungsmöglichkeiten

Bei richtiger Umsetzung der Gesetze sollten alle Antragsteller(innen) 
durch Verfahren für den dauerhaften Aufenthalt einen tendenziell 
sicheren Status erlangen. Wie in den meisten europäischen Ländern 
können Migrant(inn)en verschiedener Kategorien nach fünf Jahren 
gleiche gesellschaftliche und wirtschaftliche Möglichkeiten wie einheimi-
sche Staatsbürger(innen) erhalten. In Ost- und Mitteleuropa entsprechen 
die gesetzlich festgelegten Bedingungen allerdings oft nicht den in der 
Praxis angewendeten. In der Tschechischen Republik beschränken sich 
die Anforderungen eigentlich auf Einkommen und Sprachkenntnisse. Die 
Behörden können Anträge jedoch aus vielfältigen Gründen ohne 
Berücksichtigung der jeweiligen Umstände ablehnen. Der 2009 einge-
führte Sprachtest ist mit einer Wertung von 93 Punkten beispielhaft dafür, 
wie die Tschechische Republik und viele andere Länder den Ermessens-
spielraum verringern und Bewerber(innen) zum Erfolg motivieren können 
(siehe Kasten).

Der Weg zur Staatsbürgerschaft ist für Immigrant(inn)en und deren 
Nachkommen in der Tschechischen Republik wie in ganz Ost- und 
Mitteleuropa ein langer und beschwerlicher. Trotz jahrelanger Debatten 
seitens des Gesetzgebers stehen Reformen weiter aus, anders als in 
Reformen durchlaufenden neuen Einwanderungsländern (siehe Kasten). 
Die zu erfüllenden Kriterien sind als sehr ungünstig zu werten, wie sonst 
nur in BG, HU und LV. Die meisten Immigrant(inn)en müssen im Durch-
schnitt insgesamt zehn Jahre im Land verbringen. Ihre Kinder und selbst 
ihre Enkelkinder gelten bei der Geburt noch immer als Ausländer(innen). 
Der Zwang, die bisherige Staatsbürgerschaft aufzugeben, ist der 
Integration nicht förderlich. Die Bedingungen für die Bewilligung der 
Einbürgerung sind halbwegs günstig, doch werden sie bei dem ermes-
sensabhängigen Verfahren nicht immer beachtet, etwa beim Gespräch zur 
Kontrolle der Sprachkenntnisse. Nach der Einbürgerung entspricht die 
Statussicherheit der von einheimischen tschechischen Staatsbürger(inn)en.

Sprachtest
Neue Sprachtests können sich für manche 
Migrant(inn)en als Hürde erweisen, doch 
muss dies bei geeigneter Gestaltung und 
Umsetzung nicht unbedingt der Fall sein. 
Wie in mehreren anderen europäischen 
Ländern wurde auch in der Tschechi-
schen Republik ein Sprachtest als Vor-
aussetzung für den dauerhaften Aufent-
halt eingeführt. Er soll dazu beitragen, die 
tschechischen Sprachkenntnisse der 
Antragsteller(innen) zu verbessern, und 
zugleich einer Ungleichbehandlung 
entgegenwirken, wie sie für die unquali-
fi zierte Sprachprüfungen einiger Länder 
typisch ist. Die Anforderungen sind daher 
nicht allzu hoch (A1), und Antragstelle-
r(innen) mit anderweitig nachgewiesenen 
Sprachkenntnissen oder mit Behinderun-
gen sind ausgenommen. Die Tests werden 

von qualifi zierten 
Einrichtungen 
durchgeführt und sind 
gratis; die Kosten für die 
Vorbereitungskurse 
übernimmt in 
bestimmten Fällen der 
Staat.

Reform des 
Staatsbürgerschaftsrechts 
Einige neue Einwanderungsländer 
erkennen mittlerweile die doppelte 
Staatsbürgerschaft (gegenwärtig 18 
MIPEX-Länder) und das Territorialitätsprin-
zip (15 Länder) an, um die Ausgrenzung in 
den sich wandelnden Gesellschaften zu 
bekämpfen. In LU und PT erhalten die 
Enkelkinder von Immigrant(inn)en die 
Staatsbürgerschaft von Geburt an. In GR 
gilt dies auch für Nachkommen der ersten 
Generation, nachdem es häufi g zu 
Komplikationen gekommen war, wenn 
Kinder von Immigrant(inn)en in den 

Herkunftsländern ihrer Eltern 
studieren oder arbeiten wollten. 
Da viele Neuankömmlinge die 
rechtlichen Voraussetzungen 
bereits nach wenigen Jahren 
erfüllen, wurde in GR und PT die 
erforderliche Aufenthaltsdauer 
gesenkt. Zu aktuellen Reformen 
siehe auch DE, BE, FI und SE.

Dauerhafter Aufenthalt

Einbürgerungsmöglichkeiten

PASSPORT

MIPEX III % MIPEX II %

50

73

36

100

65

75

65

MIPEX III %

0

51

57

25

33
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Das Antidiskriminierungsgesetz (Gesetz Nr. 198/2009), das von der 
Regierung erst nach langem Zögern und nur widerwillig im zweiten 
Entwurf verabschiedet wurde, brachte eine erhebliche Verbesserung der 
Integrationsvoraussetzungen für alle Einwohner(innen) der Tschechischen 
Republik, ob mit oder ohne Minderheitenhintergrund. Mit dem neuen 
Gesetz führt die Tschechischen Republik die im EU-Recht vorgesehenen 
Antidiskriminierungsmaßnahmen als letztes Land der Union für alle 
Einwohner(innen) mit legalem Aufenthalt ein. Der erste Entwurf war 2008 
am Veto des Präsidenten gescheitert. Seiner Meinung nach waren die 
darin behandelten Fragen durch bestehende Verfassungsvorschriften 
hinreichend abgedeckt und das Gesetz somit »unnötig, kontraproduktiv 
und schädlich« für das private Zusammenleben.

Die Rechtslage in der Tschechischen Republik hat sich tatsächlich 
gebessert, was zumindest die Förderung der Integration anbelangt. In 
allen EU-Ländern, insbesondere denen in Ost- und Mitteleuropa, brachte 
die Umsetzung der EU-Mindeststandards in nationales Recht eine 
deutliche Aufwertung der Bürgerrechte. Einwohner(innen) der Tschechi-
schen Republik können dadurch unabhängig von ihrer ethnischen 
Zugehörigkeit, Abstammung oder Religion ihren Anspruch auf Gleichstel-
lung durchsetzen. Sie sind nun in allen wichtigen Lebensbereichen vor 
Benachteiligung aus ethnischen oder Abstammungsgründen geschützt. 
Einen gewissen Schutz vor Diskriminierung aufgrund der Nationalität hatte 
es bereits vorher gegeben. Die neuen Regelungen zum Schutz vor 
Schikanen, der Zugang zu kostenloser Rechtshilfe und zu Dolmetscher(in-
ne)n sowie umfassende Sanktionsmöglichkeiten sollten dazu beitragen, 
dass Betroffene ihre Rechte künftig besser durchsetzen können. Für 
unabhängige Rechtsberatungen können sie sich an das neugeschaffene 
Amt des Ombudsmanns wenden.

Da sich der Gesetzgeber auf die Umsetzung der Mindeststandards 
beschränkt hat (siehe EE), fällt der Diskriminierungsschutz für Einwohne-
r(innen) der Tschechischen Republik schwächer aus als in vielen anderen 
Ländern Europas. Außer am Arbeitsplatz und in der Berufsausbildung ist 
Diskriminierung aus Glaubensgründen weiter zulässig. Der Ombudsmann 
kann Betroffene nur sehr begrenzt unterstützen, da er keine verbindlichen 
Entscheidungen fällen kann, nicht klagebefugt ist und keine eigenen 
Ermittlungen durchführen kann. Überdies fehlt es an staatlichen Initiativen 
zur Förderung der Gleichstellung durch Informationen, Gespräche oder 
neue Verfahrensweisen. So fällt die Vorreiterrolle bei der Umsetzung 
vorerst anderen Akteur(inn)en in der Gesellschaft und im Rechtssystem zu 
(siehe Kasten), die Betroffene bei der Wahrnehmung ihrer Rechte aus 
diesem wegweisenden Gesetz unterstützen und Verbesserungsvorschlä-
ge erarbeiten.

Umsetzung und Verbesserung 
des Rechts
Einige Länder Ost- und Mitteleuropas 
verfügen über die stärksten Antidiskrimi-
nierungsgesetze überhaupt. In BG, HU 
und RO sind Anwält(inn)e(n) und 
Interessenvertreter(innen) besser 
geschult und erfahrener darin, sich 
Gesetze und Beweismittel wie Statistiken 
oder Situationstests zunutze zu machen, 
die auch in CZ für den Nachweis von 
Diskriminierung anerkannt werden. 
Darüber hinaus sind starke, unabhängige 
und proaktive Gleichstellungsgremien 

entstanden, 
beispielsweise die 
Kommission zum 
Schutz vor 
Diskriminierung (BG), 
die Behörde für 
Gleichbehandlung (HU) 
oder der Nationale Rat 
für die Bekämpfung von 
Diskriminierung (RO).

Das Antidiskriminierungsgesetz 
198/2009 wertet das tschechische 

Recht auf und kann sich in der Praxis 
als integrationsfördernd erweisen.

Antidiskriminierung

Defi nitionen und Konzepte

Anwendungsbereiche

Durchsetzungsmechanismen

Gleichstellungspolitik

Antidiskriminierung

MIPEX III % MIPEX II %

57

50

54

17

44

43

8

29

0

20
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UNGARN
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PUNKTWERTUNGEN IM ÜBERBLICK

100% auf 
der MIPEX-Skala

Ungarn Günstigster 
Wert der 
31 Länder

Ungünstigster 
Wert der 
31 Länder

20

40

60

80

100

Mobilität des 
Arbeitsmarktes 41%

Dauerhafter 
Aufenthalt 60%

Einbürgerungs-
möglichkeiten

31%

Anti-
diskriminierung

75%

Politische 
Partizipation 33%

Bildung 
12%

Familienzusam-
menführung
61%

WWW.MIPEX.EU/HUNGARY

ZEITLEISTE ZUR INTEGRATIONSPOLITIK

ÜBERSICHT

Ungarn befi ndet sich noch auf dem Weg zu einem 
Einwanderungs- und Asylland, wobei das Land 
internationalen Prognosen zufolge seine Bevölke-
rung vergrößern muss. Ethnische Ungar(inne)n aus 
Nachbarländern stellen bislang den größten Teil der 
Neuankömmlinge. Eine umfassende Strategie für 
alle Gruppen, wie sie in den meisten europäischen 
Ländern bereits existiert, wird bislang lediglich in 
neugeschaffenen Arbeitsgruppen erörtert. Eine erste 
Strategie für die Bereiche Justiz und Innenpolitik 
wurde 2009 ohne vorherige Beratungen und anschlie-
ßende Aktionspläne für die Zukunft beschlossen.

Die Integrationsmöglichkeiten für Neuankömmlinge 
liegen über dem Durchschnitt Ost- und Mitteleuropas 
und sind mit denen in CZ, RO und SI vergleichbar. Da 
es jedoch an einer umfassenden Strategie fehlt, ist die 
Politik insgesamt uneinheitlich und mit einer Gesamt-
wertung unter 50 Prozent nur halbwegs günstig. Die 
besten Chancen auf Gleichstellung versprechen neue 
Gesetze und Organisationen zur Bekämpfung von 
Diskriminierung. Wie im übrigen Ost- und Mitteleuropa 
können auch in Ungarn ermessensabhängige 
Verfahren der durch EU-Recht garantierten Aufent-
haltssicherheit und Gleichberechtigung von Nicht-EU-
Bürger(inne)n im Wege stehen. Auch die politischen 
und Bildungsmöglichkeiten von Migrant(inn)en sind 
eingeschränkt. Für in Ungarn lebende Ausländer(in-
nen) fehlt es tendenziell an Anreizen zur Einbürgerung, 
ganz anders als für im Ausland lebende Ungarn(innen). 
Durch die Beschleunigung von Verwaltungsverfahren 
(Familienzusammenführung, dauerhafter Aufenthalt) 
und die Umsetzung europäischer und internationaler 
Standards (Arbeitsmarkt, Einbürgerung) hat sich die 
Integrationssituation gegenüber 2007 insgesamt 
leicht verbessert.

Mai 2007 +5

Familienzusammen-
führung
Verordnung Nr. 
114/2007 begrenzt 
Verfahrensdauer für 
Drittstaatsangehörige

Mai 2007 +6

Dauerhafter Aufenthalt
Verordnung Nr. 
114/2007 begrenzt 
Verfahrensdauer für 
Drittstaatsangehörige 

2
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WICHTIGE ERGEBNISSE

•  Keine umfassende Integrationsstrategie für alle 
Gruppen, uneinheitliche und nur halbwegs günstige 
Integrationspolitik.

•  Gesetze und Organisationen zur Bekämpfung von 
Diskriminierung als wichtigste integrationsbegüns-tigen-
de Faktoren.

•  Politik für Arbeitsmarktmobilität kaum auf künftige 
Migrationsanforderungen vorbereitet, obwohl mittlerwei-
le gleicher Zugang zur Selbständigkeit besteht.

•  Bedingungen für die Einbürgerung von im Land lebenden 
Immigrant(inn)en tendenziell weniger günstig als für im 
Ausland lebende ethnische Ungar(inne)n.

•  Trotz europäischer Trends keine Staatsbürgerschaft von 
Geburt an.

•  Im Bereich Bildung auf dem letzten Platz aller Länder; 
Programm für interkulturelle Bildung weitgehend 
wirkungslos.

•  Im Gegensatz zu den meisten Ländern gewährleistet 
Ungarn nicht den Zugang zur Pfl ichtschule für alle Kinder 
unabhängig vom Status.

•  Politische Partizipation: In Ost- und Mitteleuropa 
führend, dennoch begrenzt.

•  Beschleunigtes Verfahren für Familienzusammenführung 
und dauerhaften Aufenthalt.

WWW.MIPEX.EU/
HUNGARY
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INTERNATIONAL HARMONISIERTE MIGRATIONSSTATISTIK

Nettomigration (2009)189  +16,000

TCN-Immigration (2008)190  17,883

Wichtigste Herkunftsländer (2008)191  Ukraine, China, Serbien

TCN-Einwohnerzahl (2009)192  76,561

TCN-Anteil an der Bevölkerung (2009)193  0.80%

Anteil im Ausland Geborener an der Bevölkerung (2009)194  1.90%

Erteilte Aufenthaltsgenehmigungen für Familien (2009)195  1,753

Erteilte Arbeitsgenehmigungen (2009)196  4,535

Erteilte Aufenthaltsgenehmigungen (2009)197  4,167
für Studierende (2009 )197

Erteilte Aufenthaltsgenehmigungen  12,658
aus humanitären Gründen  (2009)198

Städte mit dem größten TCN-  Budapest 1.32%, 
Bevölkerungsanteil (2004)199     Szeged 0.9%, Nyíregyháza 0.62%

Erwerbsquote im Ausland Geborener  65.60%
(2008, Veränderung seit 2007)200 +0.15%

Nationale Erwerbsquote  (2009, change since 2006)201  55.40%
(2009, Veränderung seit 2006)201 -1.90%

Arbeitslosenquote unter im Ausland Geborenen  6.10%
(2008, Veränderung seit 2007)202  +1.75%

Nationale Arbeitslosenquote  10.00%
(2009, Veränderung seit 2006)203  +2.50%

Abgeschlossene Einbürgerungen 8,100
(2008, Veränderung seit 2005)

204
 -1,722

189: Eurostat
190, 191, 192, 193, 

194, 195, 196, 197, 198: Ibid
199: Urban Audit

200: OECD SOPEMI 2010
201: Eurostat

202: OECD SOPEMI 2010
203: Eurostat
204: Eurostat

Veränderung der Punktwertung (%)
Mobilität des Arbeitsmarktes

Familienzusammenführung

Politische Partizipation

Dauerhafter Aufenthalt

Einbürgerungsmöglichkeiten

Antidiskriminierung

Gesamtwertung (ohne Bereich Bildung)

36

56

33

54

28

75

47

41

61

33

60

31

75

50

MIPEX III MIPEX II

Januar 2010 +5

Mobilität des 
Arbeitsmarktes
Gesetz für gleichberechtig-
ten Zugang zu selbständi-
ger Beschäftigung von 
Drittstaatsangehörigen tritt 
in Kraft

Januar 2009 +3

Einbürgerungsmöglichkeiten
Ratifi zierung der 
UN-Konvention zur 
Verringerung von 
Staatenlosigkeit durch 
Gesetz Nr. 15/2009; Entzug 
nur bei Betrug

April 2009 0
Justiz und Innenpolitik 
Fünfjahresplan für Justiz 
und Innenpolitik

2
010
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III



Zugang

Zugang zu allgemeiner Unterstützung

Gezielte Unterstützung

Arbeitnehmerrechte

Mobilität des Arbeitsmarktes

Kriterien

Bedingungen für die Einbürgerung

Statussicherheit

Verknüpfte Rechte 

Familienzusammenführung

Im Bereich Mobilität des Arbeitsmarktes belegt Ungarn den 26. Platz in der 
Rangfolge der 31 Länder und ist damit im Vergleich zu anderen Ländern in 
der Region (CZ, EE, RO) nicht für den zukünftigen Bedarf an Arbeitsmigrati-
on gerüstet. Beschäftigte aus Nicht-EU-Ländern und deren Familienangehö-
rige müssen länger auf den Zugang zum Arbeitsmarkt oder einen Wechsel 
des Arbeitsplatzes warten als in 23 anderen MIPEX-Ländern. Der öffentliche 
Sektor steht lediglich dauerhaft Aufenthaltsberechtigten offen, im Gegen-
satz zu 12 Ländern, darunter AT, CZ, DK, ES. Möglicherweise denken derzeit 
viele Migrant(inn)en darüber nach, sich als Unternehmensgründer(innen) 
selbständig zu machen (siehe Kasten). Über den ersten Arbeitsplatz hinaus 
haben sie jedoch nur wenige Möglichkeiten zum Aufbau einer berufl ichen 
Laufbahn oder zum Ausbau ihre Fähigkeiten und Qualifi kationen. Gezielte 
Maßnahmen stehen ihnen kaum zur Verfügung, und nicht alle haben 
Zugang zum Bildungswesen im Allgemeinen, zu berufl icher Fortbildung, zu 
Sozialversicherungen und zur Arbeitsvermittlung (anders als in der Mehrzahl 
der MIPEX-Länder).

Neuankömmlinge haben im Grundsatz Anspruch auf Familienzusammenfüh-
rung entsprechend dem EU-Recht, doch in der Praxis besteht ein hohes 
Maß an Unsicherheit, wie in allen Ländern der Region. Die gesetzlich 
festgelegten Kriterien und Bedingungen für die Antragstellung sind 
günstig. Dauerhaft Aufenthaltsberechtigte, die die Mindestanforderungen 
an Einkommen und Wohnverhältnisse erfüllen, können ohne Wartezeit den 
Nachzug der meisten Familienangehörigen beantragen und neuerdings 
auch mit zügiger Bearbeitung rechnen (siehe Kasten). Wenn der Antrag 
Erfolg hat, ist die Aufenthaltssicherheit dennoch geringer als in den 
Nachbarländern AT, CZ, PL und RO. Die Aufenthaltsgenehmigung kann aus 
vielfältigen Gründen (z. B. Auseinandergehen der Familie, Auslaufen 
elterlicher Rechte, öffentliche Gesundheit) und ohne Berücksichtigung der 
persönlichen Umstände (wie dies in 24 Ländern erforderlich ist) wieder 
entzogen werden, wobei die Entscheidungen der Behörden hochgradig 
ermessensabhängig sind. Die beschränkten sozioökonomischen und 
Aufenthaltsrechte von Familienangehörigen liegen geringfügig unter dem 
europäischen Durchschnitt.

Neue 
Unternehmensgründer(innen)
Seit 2010 können vorübergehend 
Beschäftigte, Studierende und aus 
humani  tären Gründen Aufenthalts-
berechtigte aus Nicht-EU-Ländern eigene 
Unternehmen gründen (wie in neun 
anderen MIPEX-Ländern, z. B. CZ, IT, NL, 
ES, US). Zuvor war dies nur einheimischen 
Staatsbürger(inne)n, EU-Bürger(inne)n, 
Flüchtlingen und dauerhaft Aufenthalts-
berechtigten ohne Einschränkungen 
möglich. Das Gesetz 115/2009 brachte 
hier die Harmonisierung mit dem 
EU-Recht, wurde allerdings ohne ge-
meinsame Beratungen und Planungen mit 
Interessenvertreter(inne)n im Integrations-
bereich beschlossen. Die Änderung dürfte 
nur wenigen Migrant(inn)en bekannt sein, 
da Ungarn nicht über eine Informations-
politik zur aktiven Aufklärung von Mi-
grant(inn)en über ihre Rechte als Erwerbs-
tätige verfügt (siehe DE, PT, nordische 
Länder). Überdies fehlt es an gezielten 
Maßnahmen zur Unterstützung von 
Migrant(inn)en bei der Unternehmens-
gründung (wie sie zuletzt in PT eingeführt 
wurden).

Schnellere, aber auch 
bessere Verfahren
Die Begrenzung der Verfahrensdauer 
durch Fristen gehört zu den gängigen 
Mitteln, Serviceleistungen in der Verwal-
tung für die Allgemeinheit effi zienter zu 
gestalten. In nationalen und EU-Gesetzen 
werden solche Fristen zunehmend 
verbindlich für Vorgänge festgeschrieben, 
die Nicht-EU-Bürger(innen) betreffen, 
um Verzögerungen zu vermeiden oder, 
wie vor kurzem in GR, Missstände in der 
Verwaltung zu beseitigen. In Ungarn 
wurde durch die Verordnung 114/2007 
die Verfahrensdauer bei der Familienzu-
sammenführung und bei der Beantragung 
dauerhafter Aufenthaltsgenehmigungen 
verkürzt (siehe unten). Die Frist beträgt 

hier 22 Arbeitstage; Anträge 
auf Einreisevisa müssen 
binnen 30 Tagen bearbeitet 
werden. Siehe dazu ver-
schiedene andere Länder 
Ost- und Mitteleuropas 
(z. B. BG, EE, SK, SI).

Mobilität des Arbeitsmarktes

Familienzusammenführung

MIPEX III % MIPEX II %

70

33

13

50

41

50

36

MIPEX III % MIPEX II %

80

75

38

50

61

58

56
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Ungarn verfügt nur in beschränktem Umfang über Strategien und Haushalts-
mittel für die interkulturelle Bildung, die Kindern von Neuankömmlingen daher 
auch kaum zugutekommen. Migrant(inn)en ohne legalen Aufenthaltsstatus 
wird in Ungarn der Zugang zum gesamten Bildungssystem verwehrt (wie sonst 
nur in BG, RO, SK), während sie in der Hälfte der MIPEX-Länder zumindest 
Pfl ichtschulen besuchen können. In manchen Fällen sind auch Kinder legaler 
Migrant(inn)en hiervon betroffen. Im Bereich interkulturelle Bildung erhält das 
Land mit null Punkten eine sehr ungünstige Wertung (siehe Kasten). Für die 
Auswahl geeigneter Schulen stellen die Behörden nur begrenzte und veraltete 
Informationen bereit. Seitens der Schulen besteht keinerlei Verpfl ichtung, auf 
die spezifi schen Bedürfnisse und Möglichkeiten von Neuankömmlingen 
einzugehen oder das Leben in einer vielfältigen Gesellschaft im allgemeinen 
Unterricht zu behandeln. Möglichkeiten zum Erlernen der Sprache und Kultur 
ihres Herkunftslandes, wie sie in Europa gang und gäbe sind, haben nur einige 
Migrant(inn)en   (z.B. an einer zweisprachigen Schule für Ungarisch und Mandarin).

Bei der Einbeziehung von Neuankömmlingen in das demokratische Leben ist 
Ungarn in Ost- und Mitteleuropa führend, wobei aber noch Aufholbedarf 
gegenüber etablierten Einwanderungsländern besteht. Das Wahlrecht ist in 
der Verfassung festgeschrieben (wie in 18 anderen MIPEX-Ländern), 
allerdings nur für dauerhaft Aufenthaltsberechtigte (z. B. EE, LT, SK, SI). 
Ungarn ist das einzige Land Ost- und Mitteleuropas, in dem Ausländer-
(inne)n nicht durch veraltete Gesetze politische Grundfreiheiten (Vereini-
gungsfreiheit, Mitgliedschaft in politischen Parteien, Medienpublikation) 
vorenthalten werden. Allerdings fehlt es bislang an Maßnahmen, die das 
Entstehen einer Zivilgesellschaft unter Immigrant(inn)en begünstigen. 
Begegnungen und Projekte fi nden nur vereinzelt und meist auf europäischer 
Ebene statt. Anders als in neuen Einwanderungsländern (z. B. FI, IE, PT) 
werden in Ungarn auch noch keine eigenen Beratungsgremien eingerichtet 
oder Mittel für Immigrant(inn)envertreter(innen) bereitgestellt.

Freiwilliges Programm mit 
geringer Wirkung
Das Programm für interkulturelle Bildung 
von 2006 wurde nach informellen 
Beratungen mit Schulleiter(inne)n, 
Minis-terialbeamt(inn)en und Arbeitsgrup-
pen für Integration gestartet. Inhaltlich 
liegen ihm unter anderem Programme für 
Roma und die 1977 beschlossene 
EU-Richtlinie zur Bildung für Kinder von 
Migrant(inn)en zugrunde. Da das 
Programm keine verbindlichen Vorgaben 
enthält, bleibt es den Schulen überlassen, 
ob sie interkulturelle Bildungsangebote 
(mit Einführungs- und Sprachunterricht) 
anbieten und die hierfür in begrenztem 
Umfang verfügbaren Fördermittel 
beantragen. Die Initiative von 2006 ist 

wenig bekannt und wird kaum 
umgesetzt. Evaluierungen 
zeigen, dass freiwillige und 
projektbezogene Maßnahmen 
allgemein wenig wirkungsvoll 
sind.

Um sich in Ost- und Mitteleuropa an die Spitze zu 
setzen und in den Wertungen mit Arbeitsmigrati-

onsländern gleichzuziehen, muss Ungarn die 
nötigen Grundlagen in den Bereichen Aufent-
haltssicherheit, Zugang zum Arbeitsmarkt und 

Bildungsunterstützung schaffen.

Bildung

Politische Partizipation

Zugang

Bedürfnisorientierung

Neue Möglichkeiten

Interkulturelle Bildung für alle

Bildung

Wahlrecht

Politische Freiheitsrechte

Beiräte

Umsetzungsmaßnahmen

Politische Partizipation

MIPEX III %

0

10

38

0

12

MIPEX III %

33

100

0

0

33
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Kriterien

Bedingungen für die Bewilligung

Statussicherheit

Verknüpfte Rechte

Dauerhafter Aufenthalt

Kriterien

Bedingungen für die Bewilligung

Statussicherheit

Doppelte Staatsbürgerschaft

Einbürgerungsmöglichkeiten

Was den dauerhaften Aufenthalt und die Familienzusammenführung 
anbelangt, stoßen Nicht-EU-Bürger(innen) in Ungarn auf ähnliche Probleme 
wie in den anderen Ländern der Region. Die Verfahren zur Erlangung 
grundlegender Sicherheiten und Rechte sind ermessensabhängig, wenn 
auch mittlerweile kürzer (siehe oben). In HU wird zwischen »klassischen« 
nationalen Aufenthaltsgenehmigungen und dauerhaften EU-Aufenthaltsge-
nehmigungen unterschieden, deren MIPEX-Wertungen jedoch kaum 
voneinander abweichen. Voraussetzung für den Antrag ist eine vorüberge-
hende Aufenthaltsgenehmigung. Ein Mindesteinkommen muss nachgewiesen 
werden; eine Ablehnung und ein nachträglicher Entzug der Aufenthaltsgeneh-
migung ist aus verschiedenen, nur unzureichend defi nierten Gründen 
möglich (wie in nur 12 anderen Ländern). Rechtsmittel können eingelegt 
werden, wie auch bei der Familienzusammenführung. Andere Länder mit 
zunehmender Einwanderung (ES, PT) setzen im Vergleich zu Ungarn stärker 
auf EU-Standards, um die Statussicherheit von Migrant(inn)en zu gewährleisten, 
die sich dort dauerhaft niederlassen möchten.

Im Mittelpunkt der ungarischen Einbürgerungspolitik stehen bislang im 
Ausland lebende ethnische Ungar(inne)n. Reformen durchlaufende, neue 
Einwanderungsländer sind hier schon weiter (siehe Kasten). Der Weg zur 
Staatsbürgerschaft ist in ganz Ost- und Mitteleuropa langwierig und birgt viele 
Unsicherheiten. Die wenigen Migrant(inn)en, die den Kriterien für die 
Einbürgerung in Ungarn entsprechen, müssen ermessensabhängige 
Verfahren mit noch weniger präzisen und schwierig zu erfüllenden Bedingun-
gen durchlaufen. Durch neue Vorkehrungen gegen Staatenlosigkeit erhalten 
Neubürger(innen) mehr Statussicherheit als im übrigen Ost- und Mitteleuropa 
(siehe Kasten). Wie in immer mehr europäischen Ländern (derzeit insgesamt 
18) können sie ihre bisherige Staatsbürgerschaft beibehalten. Alles in allem 
motiviert das Verfahren jedoch tendenziell nicht zur Einbürgerung, wobei sich 
durch das Staatsbürgerschaftsgesetz von 2010 und künftige Vorschläge 
Fortschritte ergeben können.

Die Aufenthaltsanforderungen Ungarns, die gängigen Standards zu entspre-
chen scheinen, erweisen sich bei näherer Betrachtung als mit die restriktivs-
ten der 31 MIPEX-Länder; ähnlich ungünstig schneiden hier nur BG, CZ, LV 
und einige Schweizer Kantone ab. Migrant(inn)en der ersten Generation 

Einbürgerung in Reformen 
durchlaufenden Ländern
In neuen Einwanderungsländern, die sich 
auch selbst als solche verstehen, ist der Weg 
zur Einbürgerung für Immigrant(inn)en häufi g 
klarer vorgezeichnet. In Portugal wurde 
2006 eine bevorzugte Einbürgerung in 
allen Fällen eingeführt, in denen die 
zugrundegelegten Bedingungen erfüllt 
werden. In IT und ES wird eine Öffnung 
der Politik im Hinblick auf historische und 
ethnische Verbindungen debattiert. Eine 
Modernisierung des Staatsbürger-schafts-
rechts kann auch Teil einer umfassenden 
neuen Integrationsstrategie sein. In LU 
wurden 2008 neue Rechtsgrundlagen 
für Einbürgerung, Einwanderung und 

Integration geschaffen. In GR 
brachte ein 2010 verabschiede-
tes Gesetz Verbesserungen bei 
der Einbürgerung und der poli-
tischen Partizipation. In etablier-
ten Einwanderungsländern sind 
teilweise ähnliche politische 
Entwicklungen zu beobachten.

Dauerhafter Aufenthalt

Einbürgerungsmöglichkeiten

PASSPORT

MIPEX III % MIPEX II %

42

75

36

88

60

50

54

MIPEX III % MIPEX II %

0

40

36

50

31

21

28
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Starke Gleichstellungsbehörde, 
aber noch Handlungsbedarf 
beim Staat
Die ungarische Gleichstellungsbehörde 
gehört zu den stärksten Europas (neben 
BG, IE, NL, SE). Sie bietet unabhängige 
Beratungen für Betroffene an und kann 
verbindliche, rechtsmittelfähige Entschei-
dungen treffen. Darüber hinaus kann 
die Behörde Beschwerden nachgehen 
und Sanktionen bei Rechtsverstößen 
verhängen. Sie ist gesetzlich bevollmäch-
tigt, Beschwerdeführende vor Gericht zu 
vertreten, und kann gegen bestimmte öf-

fentliche Einrichtungen 
selbst Verfahren einlei-
ten. Allerdings fehlt es 
in Ungarn, wie in vielen 
Ländern Europas, an 
staatlichen Maßnahmen 
zur Förderung der 
Gleichstellung.

Integration: 
Ein Ende der Staatenlosigkeit
Mit dem Gesetz 15/2009 besteht in 
Ungarn nun ein Verbot des Entzugs der 
Staatsbürgerschaft außer in bestimmten 
Fällen von Betrug, nachdem das Land 
zuvor die UN-Konvention zur Verringerung 
von Staatenlosigkeit unterzeichnet hatte. 
Vorausgegangen waren jahrelange 

Bemühungen internationaler 
und humanitärer Organisationen 
mit dem zentralen Argument, 
dass Staatenlosigkeit nur durch 
Integration dauerhaft begegnet 
werden könne.
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Starker gesetzlicher Schutz der 
Einwohner(innen) vor 

Diskriminierung. Mängel in den 
Einbürgerungsverfahren für 

Immigrant(inn)en.

Mit umfassenden Gesetzen, einer starken Gleichstellungsbehörde und der 
Beteiligung von Nichtregierungsorganisationen erreicht Ungarn (wie auch BG, 
RO) bei der Antidiskriminierungspolitik gute Wertungen. In anderen führenden 
Ländern (SE, UK) wird die Gesetzgebung fortlaufend zur Unterstützung von 
Betroffenen verbessert. In Ungarn (wie generell in Ost- und Mitteleuropa) fehlt 
es an bestimmten Schlüsselkonzepten, so dass nur ein eingeschränkter Schutz 
vor Volksverhetzung (anders als in 14 Ländern), Profi ling (sechs Länder) und 
mehrfacher Diskriminierung (sieben Länder) besteht; im privaten Sektor bleibt 
der Opferschutz hinter allen anderen Ländern zurück. Dennoch decken die 
Defi tinionen zahlreiche Bereiche und vielfältige Diskriminierungsgründe 
einschließlich der Nationalität (wie in 14 anderen Ländern) ab. Nichtregierungs-
organisationen können Betroffene vor Gericht vertreten (wie in 23 anderen 
Ländern); Popularklagen (BG, CA, SK) und Situationstests (BE, FR, SE, US) 
werden anerkannt. Außerdem können sich Betroffene an die Gleichstellungsbe-
hörde wenden (siehe Kasten).

müssen einen ununterbrochenen dauerhaften Aufenthalt von acht Jahren 
nachweisen, was sich in der Praxis oftmals erst nach insgesamt elf Jahren 
erreichen lässt. Ehepartner(innen) ungarischer Staatsangehöriger können die 
Einbürgerung erst nach drei Ehejahren und drei Jahren Aufenthalt beantra-
gen. In 19 MIPEX-Ländern liegen die Anforderungen für beide Gruppen 
wesentlich niedriger, nach jüngsten Reformen zumeist im Bereich von 
insgesamt fünf bis acht Jahren (z. B. GR, LU, PT, SE). Wo das Territorialitäts-
prinzip bislang nicht gilt, wird es zunehmend in der einen oder anderen Form 
eingeführt, so auch in Ungarn (als einem von nunmehr 15 Ländern). Ziel 
dieser Reformen ist die Anerkennung und Einbindung der Nachkommen von 
Immigrant(inn)en, die von jeher im Land zu Hause sind (siehe zuletzt GR, LU, PT). 

Wie in vielen europäischen Ländern können sich auch in Ungarn Migrant(inn)en, 
die die Einbürgerung beantragen, nicht umfassend auf das Verfahren vorbereiten 
und dessen Ausgang absehen, weil dieser weitgehend vom Ermessen der 
Behörden abhängt und viele Gründe zur Ablehnung führen können. Die 
Unterstützung, die Immigrant(inn)en beim Erlernen der ungarischen Sprache 
und beim Erwerb von Kenntnissen über die Verfassung und Geschichte des 
Landes erhalten, ist als halbwegs günstig zu bewerten. Die Sprachprüfungen 
werden nicht von Fachleuten durchgeführt (anders als in zehn Ländern). 
Nicht alle Antragsteller(innen) haben ausreichenden Anspruch auf kostenlose 
Vorbereitungskurse, sondern lediglich auf Lehrmaterial. In fast der Hälfte der 
Länder, in denen Sprachprüfungen absolviert werden müssen, sind die 
Anforderungen klarer und weniger hoch (z. B. A1 oder A2). Die Bearbeitung 
der Anträge ist bisher mit langen Wartezeiten verbunden (siehe neue Fristen 
für Familienzusammenführung und dauerhaften Aufenthalt). Selbst wenn alle 
Bedingungen erfüllt sind, können Anträge etwa unter Verweis auf »Interessen 
der Republik« abgelehnt werden (anders als in zehn Ländern). Ein Anspruch 
auf eine genaue Begründung und Möglichkeiten zum Widerspruch gegen die 
Ablehnung gibt es nicht (anders als in 23 Ländern). 

Antidiskriminierung

Defi nitionen und Konzepte

Anwendungsbereiche

Durchsetzungsmechanismen

Gleichstellungspolitik

Antidiskriminierung

MIPEX III %

50

100

79

72

75
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ZEITLEISTE ZUR INTEGRATIONSPOLITIK

ÜBERSICHT

Für die meisten US-Amerikaner(innen) liegt die Erfahrung 
mit Einwanderung nur wenige Generationen zurück. Seit 
1990 wurden mehr Einwohner(innen) der USA im Ausland 
geboren. Damit beläuft sich ihre Zahl im Jahr 2008 auf 
40 Millionen. Davon sind 36 % eingebürgerte Staatsbürge-
r(innen), 31 % Einwohner(innen) mit dauerhaftem 
Aufenthalt, 30 % sind ohne legalen Aufenthalt (etwa 11 
Millionen) und 4 % von ihnen sind legal vorübergehend 
Beschäftigte. Die in der Regel beschäftigungs- und 
familienorientierte Einwanderung unterliegt Obergrenzen, 
die seit 1990 unverändert sind.

Debatten um eine umfassende Reform der Einwanderung 
beschäftigen sich vor allem mit Sicherheit, Legalisierung, 
einem Scheitern des Systems der legalen Einwanderung 
sowie mit der Notwendigkeit einer nationalen Integrati-
onsstrategie. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts kümmern 
sich größtenteils Einbürgerungsbewegungen, ehrenamtli-
che und gemeinnützige Organisationen um die Integration, 
während sich die Regierung auf Familienzusammenfüh-
rung und Einbürgerung konzentriert.

MIPEX vertritt den Standpunkt, dass die politischen 
Vorgaben in den USA in einigen Bereichen tendenziell 
günstig sind für eine stärkere Partizipation der Immigran-
t(inn)en sowie für deren Einbürgerung. Immigrant(inn)en 
mit offi ziellem Aufenthaltsstatus haben gute Chancen auf 
ein Leben mit Arbeitsplatz und Familie, allerdings keine so 
guten Möglichkeiten wie US-Bürger(innen) selbst. Alle 
Einwohner(innen) werden durch strenge Antidiskriminie-
rungsgesetze geschützt. Dennoch ist der Weg zur 
Einbürgerung – auch für offi zielle Immigrant(inn)en – 
nicht so leicht wie vielfach gedacht. Mit hohen Gebühren, 
verzögerter Bearbeitung und ungesicherten Ansprüchen 
belegen die USA im Vergleich zu 29 europäischen 
Ländern und Kanada lediglich Platz 9.

VEREINIGTE STAATEN 
VON AMERIKA
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PUNKTWERTUNGEN IM ÜBERBLICK

100 % auf 
der MIPEX-Skala

Günstigster 
Wert der
31 Länder

Ungünstigster 
Wert der 
31 Länder

Mobilität des 
Arbeitsmarktes 68%

Dauerhafter 
Aufenthalt 50%

Einbürgerungs-
möglichkeiten

61%

Politische 
Partizipation 45%

Bildung
55%

Familienzusam-
menführung
67%

USA
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Anti-
diskriminierung

89%
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Politische Partizipation
Die Bundesstaaten 
Massachusetts, 
Maryland und 
Washington starten 
Initiativen für »Neue 
US-Amerikaner(innen)«

Februar 20080
Einbürgerungsmög-
lichkeiten
Staatsbürgerschaftstest 
und Leitfaden neu

Oktober 2008 0
Integration
Arbeitsgruppe »Neue 
US-Amerikaner(innen)« 
richtet Empfehlungen 
zu Integration und 
Einbürgerung an den 
Präsidenten

Dezember 2008 0

2
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0
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WICHTIGE ERGEBNISSE

•  Strengste Antidiskriminierungsgesetze (gemeinsam mit 
CA) zugunsten aller, auch für Neuankömmlinge.

•  Greencard: unsicherer Status, Verzicht auf wesentliche 
staatliche Leistungen.

•  Gebühren und verzögerte Bearbeitung bei Familienzu-
sammenführung, Greencard und Einbürgerung: 
Zeichen für ein »gescheitertes« Immigrationssystem.

•  Politik der Familienzusammenführung lässt viele 
Formen des familiären Zusammenlebens von 
US-Amerikaner(inne)n und Immigrant(inn)en 
unberücksichtigt.

•   Programm »Kein Kind wird zurückgelassen« unterstützt 
Schulen bei der Förderung von Schüler(inne)n mit 
schlechten Englisch-Kenntnissen.

•  Doppelte Staatsbürgerschaft und Form des Territoriali-
tätsprinzips bei der Staatsbürgerschaft: USA und CA als 
Vorbild für die meisten etablierten und Reformen 
durchlaufenden Einwanderungsländer.

•  Überarbeiteter Staatsbürgerschaftstest fördert 
Immigrant(inn)en.

•  Einige Initiativen in Bundesstaaten und Kommunen zu 
»Neue Staatsbürger(innen)« und Wahlrecht.

INTERNATIONAL HARMONISIERTE MIGRATIONSSTATISTIK

Nettomigration (2008)466  883,000

Immigration (2008)467  1,107,100

Wichtigste Herkunftsländer (2008)468  Mexiko, China, Indien

Im Ausland Geborene (2009)469  39,624,000

Anteil im Ausland Geborener an der Bevölkerung (2008)470 12.50%

Erteilte Aufenthaltsgenehmigungen für Familien (2007)471  778,900

Erteilte Arbeitsgenehmigungen (2007)472  73,100

Erteilte Aufenthaltsgenehmigungen für Studierende (2006)473  273,900

Erteilte Aufenthaltsgenehmigungen 
aus humanitären Gründen (2007)474  136,100

Erwerbsquote bei im Ausland Geborenen                                   69.35%
(2007, Veränderung seit 2000))475  +1.6%

Nationale Erwerbsquote                                                        67.60%
(2009, Veränderung seit 2006)476  -4.4%

Erwerbslosenquote bei im Ausland Geborenen                            5.65%
(2007, Veränderung seit 2000)477  +2.9%

Nationale Arbeitslosenquote                                                   9.20%
(2009, Veränderung seit 2008)478  +3.3%

Abgeschlossene Einbürgerungen                                    1,046,539
(2008, Veränderung seit 2007)479  +386,062

WWW.MIPEX.EU/
USA
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Reform der Einwanderung
Gesetz über eine 
umfassende Reform der 
Einwanderung für Sicherheit 
und Wohlstand der USA (CIR 
ASAP) als Gesetzesvorlage 
im Parlament

 Dezember 20090
Integration
US-Staatshaushalt 2010 
erhöht Unterstützung der 
Integration von 
Immigrant(inn)en auf 18 
Millionen Dollar

Februar 20090
Dauerhafter Aufenthalt
Gesetz über eine bezahlbare 
Gesundheitsversorgung 
ohne Aussagen zu 
staatlichen Leistungen für 
Einwohner(innen) mit 
dauerhaftem Aufenthalt

März 2010 0

466: OECD SOPEMI 2010
467, 467, 469: Ebd.

470: 2008 American Community Survey
471: OECD SOPEMI 2010
472, 473, 474, 475: Ebd.

476: Eurostat
477: OECD SOPEMI 2010

478: Bureau of Labor Statistics im 
US-Arbeitsministerium

479: US-Heimatschutzministerium, Offi ce 
of Immigration Statistics, Yearbook of 

Immigration Statistics

2
010
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Zugang

Zugang zu allgemeiner Unterstützung

Gezielte Unterstützung

Arbeitnehmerrechte

Mobilität des Arbeitsmarktes

Kriterien

Bedingungen für die Einbürgerung

Statussicherheit

Verknüpfte Rechte

Familienzusammenführung

Ein offi zieller US-Aufenthaltsstatus räumt den meisten Arbeitsmigrant(inn)en 
und ihren Familien die gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt ein, die 
auch geborene US-Amerikaner(innen) haben. Beide können eine 
Beschäftigung suchen, sich selbständig machen und staatliche Hilfe bei 
der Arbeitssuche in Anspruch nehmen, es gelten gleiche Arbeitsbedin-
gungen und auch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge sind gleich. 
Dennoch kann es zu Beschäftigungsverhältnissen weit unterhalb der 
jeweiligen Qualifi kation kommen, weil einige Bundesstaaten sowie 
Berufsverbände bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse nicht 
kooperieren. Länder mit umfassenden Integrationsstrategien dagegen 
achten stärker darauf und berücksichtigen auch besser die spezifi schen 
Bedürfnisse von im Ausland geborenen und ausgebildeten Beschäftigten 
z. B. CA, die nordischen Länder und Nordwesteuropa).

Für Immigrant(inn)en mit offi ziellem Aufenthaltsstatus besteht eine 
tendenziell günstige Aussicht auf gemeinsame Einwanderung mit ihren 
unmittelbaren Familienangehörigen. Vor einer Familienzusammenführung 
sind allerdings zahlreiche institutionelle Hürden zu meistern, darunter 
Visabeschränkungen, hohe Gebühren und verzögerte Bearbeitung. 
Mitunter kommt es zu Wartezeiten von 20 Jahren, weil der Visabedarf das 
Angebot bei weitem übersteigt. Zudem wird der Familienbegriff in den 
USA sehr eng gefasst (siehe Kasten). Mit dem Eintreffen der Familie ist die 
Zukunft im Land weitgehend gesichert, wobei die Familienangehörigen 
die gleichen Rechte wie die jeweiligen Antragsteller(innen) haben (wie in 
den meisten MIPEX-Ländern). Familienangehörige können darüber hinaus 
unter bestimmten Bedingungen (insbesondere bei Tod und Scheidung) 
eine eigenständige Aufenthaltsgenehmigung beantragen. In diesem 
Bereich bestehen in den meisten Ländern Defi zite (siehe auch die 
führenden Länder CA, nordische Länder).

Die typische US-amerikanische 
Familie?
Das US-Einwanderungsrecht berücksich-
tigt häufi g nicht die verschiedenen 
Formen des familiären Zusammenlebens 
von US-Amerikaner(inne)n und 
Immigrant(inn)en. Im Gegensatz zu 
Einwohner(inne)n mit dauerhaftem 
Aufenthalt können zahlreiche 
vorübergehende Einwohner(innen) 
während des US-Aufenthalts keine Anträge 
für ihre Familien stellen, auch dann nicht, 
wenn ausreichende Mittel zur Verfügung 
stehen (siehe dagegen 17 MIPEX-Länder). 
Einwohner(innen) mit dauerhaftem 
Aufenthalt können für den Unterhalt ihrer 
Eltern oder volljährigen Kinder dagegen 
erst nach der Einbürgerung aufkommen. 
Dagegen haben homosexuelle Paare 

generell kein Recht auf 
Zusammenführung und 
Unterstützung des Partners 
oder der Partnerin, wie dies 
in der Hälfte der 
MIPEX-Länder möglich ist.

Mobilität des Arbeitsmarktes

Familienzusammenführung

MIPEX III %

100

83

25

63

68

MIPEX III %

50

58

75

83

67
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Alle Schüler(innen) besuchen unabhängig von ihrem Status kostenlose öffent-
liche Schulen. In 39 Bundesstaaten können Studierende ohne legalen Aufenthalt 
nicht ohne weiteres ein College besuchen oder die günstigeren Studiengebüh-
ren des jeweiligen Bundesstaates beanspruchen (im Gegensatz zu etwa der 
Hälfte der MIPEX-Länder). Gezielte Programme helfen Angehörigen von Minder-
heiten sowie Schüler(inne)n mit begrenzten Englisch-Kenntnissen tendenziell, 
einen Schulabschluss (von der Vorschule bis zum College) zu erreichen (siehe 
Kasten). Dennoch sind sich die Bundesstaaten kaum der neuen Chancen bewusst, 
die sich durch Kinder mit Migrationshintergrund ergeben. Einige Bundesstaaten 
sorgen dafür, dass Schüler(innen) die jeweiligen Sprachen von Migrant(inn)en 
als Fremdsprachen erlernen können (wie in 22 Ländern), während in zehn 
Bundesstaaten zweisprachiger Unterricht verlangt wird. Jeder dritte Bundes-
staat verlangt von seinen Lehrenden eine spezielle Ausbildung für den Umgang 
mit einer multikulturellen Schülerschaft. Illinois und Texas beispielsweise versuchen 
es mit der Ausbildung und Einstellung von Lehrkräften mit Migrationshintergrund. 
Zahlreiche Schüler(innen) erfahren nichts über das Zusammenleben in einer viel-
fältigen Gesellschaft und fi nden dazu auch nichts in ihren Schulbüchern.

Bis zu ihrer Einbürgerung haben Immigrant(inn)en kaum formale Möglich-
keiten zur Teilhabe am demokratischen Leben in den USA. Alle Bürge-
r(innen) genießen in den USA (wie in den meisten MIPEX-Ländern) 
grundlegende politische Freiheitsrechte. Nur wenige reguläre ausländi-
sche Einwohner(innen) haben Wahlrecht auf kommunaler Ebene. 
Allerdings gibt es in Städten und Bundesstaaten Diskussionen über eine 
Erweiterung des Wahlrechts. Derartige Rechte gab es in den 1920er 
Jahren bereits in 22 US-Bundesstaaten; heute gibt es sie in 18 anderen 
MIPEX-Ländern. Die meisten neuen Migrant(inn)engemeinschaften 
benötigen private Unterstützung, gerade wenn sie sich landesweit 
organisieren wollen. Sie werden nicht von staatlich geförderten Organisa-
tionen oder Beratungsgremien vertreten (im Gegensatz zu neun 
MIPEX-Ländern, wie z. B. ES, NL). In jüngster Zeit haben mehrere Städte 
und Bundesstaaten die Bedeutung von Integration anerkannt und Räte für 
Neue US-Amerikaner(innen) geschaffen, allerdings nur mit grundlegenden 
Befugnissen (siehe Kasten).

Gezielte Programme, »Kein Kind 
wird zurückgelassen« 
Gezielte Programme werden von Head 
Start, dem Förderprogramm für 
Migrant(inn)en am College sowie im 
Rahmen aktiver Fördermaßnahmen 
angeboten. Das Gesetz »Kein Kind wird 
zurückgelassen« von 2001 formuliert 
neue Ziele für die Bundesstaaten zur 
Verbesserung der Leistung aller 
Schüler(innen) und Studierenden, 
darunter auch von bestimmten 
Immigrant(inn)engruppen (beispielsweise 
mit begrenzten Englisch-Kenntnissen oder 
mit lateinamerikanischer Herkunft). So 
stützt sich die Betreuung von 
Schüler(inne)n mit begrenzten 
Sprachkenntnissen auf verschiedene 
Aspekte: gezielte Fördermittel, 
Unterstützung, Beobachtung, Einbindung 
der Eltern und die Gesamtverantwortung 
der Schule. Immigrant(inn)en haben schon 
seit der Entscheidung des obersten 

Gerichtshofes von 1974 (Lau 
gegen Nichols) Anspruch auf 
Englisch-Förderung. Durch das 
Gesetz von 2001 hat sich die 
Qualität der Kurse verbessert 
und deren Auswahl vergrößert.

Räte für »Neue 
US-Amerikaner(innen)«
Die Bewegung begann 2005 in Illinois, 
andere Bundesstaaten wie Massachusetts, 
New Jersey, Maryland und Washington 
folgten. Aber auch in Großstädten wie 
New York, Chicago und San Francisco 
werden Immigrant(inn)en befragt. Vertrau-
enspersonen und Sprecher(innen) der 
Immigrant(inn)engemeinschaften werden 
von Gouverneur(inn)en oder Verantwortli-
chen der Städte ernannt. Die Räte treffen 
sich in bestimmten Abständen, häufi g um 
öffentliche Anhörungen zu organisieren, 
Bericht zu erstatten oder Empfehlungen 
auszusprechen. In den MIPEX-Ländern 
werden neuere Gremien häufi g in 
dieser Weise organisiert (z. B. FR, GR, 

IE), während die älteren 
Beiräte in Nordeuropa 
Immigrant(inn)en besser 
vertreten und auch von 
diesen geführt werden. 
www.immigrants.illinois.
gov/NewAmericans.htm

Der Weg zur Einbürgerung ist nicht 
gerade problemlos: beschränkter 

Zugang, hohe Gebühren, lange 
Wartezeiten, ungesicherte Ansprüche.

Bildung

Politische Partizipation

Zugang

Bedürfnisorientierung

Neue Möglichkeiten

Interkulturelle Bildung für alle

Bildung

Wahlrecht

Politische Freiheitsrechte

Beiräte

Umsetzungsmaßnahmen

Politische Partizipation

MIPEX III %

86

60

31

42

55

MIPEX III %

17

100

15

50

45
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Kriterien

Bedingungen für die Bewilligung

Statussicherheit

Verknüpfte Rechte

Dauerhafter Aufenthalt

Kriterien

Bedingungen für die Bewilligung

Statussicherheit

Doppelte Staatsbürgerschaft

Einbürgerungsmöglichkeiten

Immigrant(inn)en, denen offi ziell ein dauerhafter Aufenthalt gewährt wird, 
können weniger Ansprüche an die Gesellschaft stellen als in den meisten 
MIPEX-Ländern. Zahlreiche Personen, die mit befristeten Visa einreisen, 
können sich nicht mit einer Greencard niederlassen, darunter von den 
USA umworbene Immigrant(inn)en wie internationale Studierende und 
spezialisierte Fachkräfte (siehe dagegen CA, DK, SE). Für alle Berechtigten 
dagegen sind die Bedingungen laut Gesetz nicht ungünstig, allerdings 
gehören die Gebühren im Vergleich der MIPEX-Länder zu den höchsten 
und die Verfahren dauern am längsten. Besitzer(innen) einer Greencard 
dürfen eine Beschäftigung aufnehmen und studieren. Seit 1996 haben 
viele aber keinen Anspruch mehr auf staatliche Leistungen (im Gegensatz 
zu allen anderen MIPEX-Ländern außer CY). Dies wurde auch in der 
endgültigen Fassung der Gesundheitsreform 2010 nicht korrigiert. 
Darüber hinaus haben Einwohner(innen) mit dauerhaftem Aufenthalt 
einen relativ unsicheren Status (siehe Kasten).

Als Einwanderungsnation motivieren die USA Neuankömmlinge tendenziell 
zur Einbürgerung und zur vollständigen Teilhabe am öffentlichen Leben des 
Landes. Dabei gehen andere etablierte Einwanderungsländer (CA, FR, UK) 
wie auch neue Länder mit Reformwillen hinsichtlich der Einbürgerung von 
den gleichen Grundprinzipien aus wie die USA. Das sind: etwa fünfjähriger 
dauerhafter Aufenthalt für Neuankömmlinge (sieben andere MIPEX-Länder), 
Territorialitätsprinzip für deren Nachkommen (14) sowie doppelte Staatsbür-
gerschaft (17). MIPEX stellt zudem fest, dass der überarbeitete Staatsbür-
gerschaftstest weiterhin grundlegende Voraussetzungen für ein erfolgrei-
ches Abschneiden der meisten Antragsteller(innen) bietet. Dennoch können 
Hürden im Rahmen des geltenden Verfahrens dazu führen, dass das 
Versprechen einer Einbürgerung bei anspruchsberechtigten Immigrant(in-
n)en nicht eingelöst wird. Damit erreichen die USA 61 Punkte (siehe 
Kasten).

Geringe Sicherheit mit der 
Greencard
Dauerhafter Aufenthalt ist in den USA 
unsicherer als in 21 europäischen 
Ländern und CA. Dieser Status kann aus 
verschiedenen Gründen entzogen 
werden, darunter relativ geringfügige 
Vergehen, eine nicht abgegebene 
Steuererklärung oder eine Reise ins 
Ausland für mehr als sechs Monate. Bei 
Entscheidungen zur Ausweisung von 
Personen mit dauerhaftem Aufenthalt 
muss keine Abwägung zwischen den 
Ausweisungsgründen und den 
persönlichen Umständen erfolgen. Nicht 
einmal Menschen, die seit Jahrzehnten, 

seit ihrer Kindheit oder 
mit Kindern in den USA 
leben, sind gänzlich 
geschützt, da an die 
Aufhebung eines 
Ausweisungsbeschlus-
ses hohe Anforderun-
gen gestellt werden.

Amerikanische Staatsbürgerschaft: 
ein aufgeschobener Traum?
Neue Gebühren und die verzögerte 
Bearbeitung sind möglicherweise ein 
Handicap für zahlreiche anspruchsberech-
tigte Einwohner(innen). So sind die 
Gebühren 2007 um 69 % gestiegen. Sie 
sind jetzt höher als in 25 der 30 anderen 
MIPEX-Länder. In der Hälfte der Länder 
werden lediglich normale Verwaltungsge-
bühren wie für die Ausstellung eines 
Reisepasses verlangt. Beim Einbürge-
rungsverfahren in den USA kommt es zu 
Verzögerungen bei der Bearbeitung, denn 
es bestehen keine gesetzlichen Fristen 
(im Gegensatz zu 13 MIPEX-Ländern). 
Durch viele lange und dem individuellen 
Ermessen unterliegende Sicherheitsprü-

fungen ist der Status der 
Antragsteller(innen) tendenziell 
unsicher. In Kanada hingegen 
überprüfen Richter(innen) für 
Staatsbürgerschaft, ob die 
Einbürgerung ordnungsgemäß 
erfolgte.

Dauerhafter Aufenthalt

Einbürgerungsmöglichkeiten

PASSPORT

MIPEX III %

50

50

36

63

50

MIPEX III %

80

36

29

100

61
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In den USA (und CA) gelten die strengsten Gesetze zum Schutz vor 
Diskriminierung und zur Herstellung von Chancengleichheit. Nach diesem 
Vorbild richten sich auch andere Einwanderungsländer. So bemühen sich 
einige führende westeuropäische Länder um ebenso praxistaugliche 
Gesetze (SE, UK), während die mittel- und osteuropäischen Länder erst noch 
lernen müssen, mit ihren relativ neuen Gesetzen umzugehen (BG, HU, RO).

Diskriminierung aufgrund ethnischer Zugehörigkeit, Herkunft oder Religion 
ist in allen Lebensbereichen untersagt. Die Gesetzgebung zur Chancen-
gleichheit garantiert, dass regulären Einwohner(inne)n wegen nationaler 
Herkunft oder Staatsbürgerschaft keine Chancen verwehrt werden (wie in 
14 anderen MIPEX-Ländern). Diskriminierung wegen des Akzents wird in 
bestimmtem Umfang nicht toleriert, und es gelten Vorgaben für Sprach-
kenntnisse. So können beispielsweise Arbeitgeber(innen) von Nicht-US-
Bürger(inne)n keine zusätzlichen Unterlagen zum Nachweis ihrer Arbeitsbe-
rechtigung verlangen, und sie dürfen nur solche Englisch-Kenntnisse 
verlangen, die für die Arbeit unbedingt erforderlich sind. Hausbesitzer(innen) 
dürfen nicht ausschließlich an Amerikaner(innen) vermieten, und Schulen 
und Behörden dürfen ihre Angebote Menschen mit begrenzten Sprach-
kenntnissen nicht verwehren.

Menschen, die potentiell von Diskriminierung betroffen sind, haben die im 
Vergleich zu allen MIPEX-Ländern besten Möglichkeiten, ihrem Recht Geltung 
zu verschaffen. Organisationen können diese Menschen im konkreten Fall 
unterstützen oder eine zivilrechtliche Klage anstrengen. Betroffenen ohne 
ausreichende Englisch-Kenntnisse stehen an Bundesgerichten sowie an 
State Courts, die Bundesmittel erhalten, laut Gesetz Dolmetscher(innen) zu. 
In diesen Fällen werden Gerichte in Anspruch genommen, die in der Regel 
statistisches Material und Praxistests als Nachweis für Diskriminierung 
anerkennen. Zivil- und strafrechtliche Fälle werden zwar immer verfolgt, aber 
die Verfahren sind teilweise sehr langwierig. Diskriminierungsfälle im 
öffentlichen Dienst werden durch die Kommission für Chancengleichheit bei 
Beschäftigung (EEOC) untersucht, die selbst Verfahren einleiten und die 
eigenen Entscheidungen durchsetzen kann.

US-Regierung und Bundesbehörden fördern Chancengleichheit in ihrer 
gesamten Arbeit. Für die Vorgaben ist die Abteilung Zivilrecht des Justizmi-
nisteriums maßgeblich verantwortlich. In allen Bundeseinrichtungen können 
benachteiligte Gruppen mit aktiven Fördermaßnahmen rechnen, und auch 
durch Minderheiten geprägte Unternehmen werden unterstützt, beispiels-
weise durch eine entsprechende Auswahl der Lieferanten. Diese Anstren-
gungen wären noch erfolgreicher, wenn sich potentiell Betroffene von 
nationalen oder lokalen Agenturen aufklären und beraten lassen könnten, wie 
dies in 21 anderen MIPEX-Ländern der Fall ist, darunter FR, NL, SE und UK.

Förderung der Einbürgerung und 
Chancengleichheit sind für die 

Integrationsstrategien von USA und 
CA ganz wesentlich.

Antidiskriminierung

Defi nitionen und Konzepte

Anwendungsbereiche

Durchsetzungsmechanismen

Gleichstellungspolitik

Antidiskriminierung

MIPEX III %

100

100

88

67

89
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ZEITLEISTE ZUR INTEGRATIONSPOLITIK

ÜBERSICHT

Die Regierung war auf die große Zahl an EU-Bürge-
r(inne)n, die 2004 aus den Beitrittsländern einreisten, 
offensichtlich nicht vorbereitet. Die Debatte erhitzte sich 
am vermeintlichen und tatsächlichen Kosten-Nutzen-
Verhältnis der Immigration, am »Zusammenhalt der 
Gemeinschaft« und an der Forderung »britische 
Arbeitsplätze für britische Beschäftigte«.

Um das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederzuerlangen, 
werden Nicht-EU-Arbeitsmigrant(inn)en seit 2008 mit 
einem Punktesystem bewertet, und man versucht, 
eventuelle Auswirkungen auf lokaler Ebene abzufedern. 
Bei Opposition und Interessenverbänden war die Rede 
von einer Deckelung der Zahl der Neuankömmlinge. Mit 
der Einstufung Englands als dem am dichtesten 
besiedelten Land Europas kamen die Begrenzung von 
Bevölkerungswachstum und Nettomigration hinzu. Die 
zahlreichen nicht ansässigen Immigrant(inn)en und im 
Ausland lebenden Bürger(innen) lassen beide Ziele 
problematisch erscheinen. Mit der »verdienten 
Staatsbürgerschaft« hat die Regierung den Schwerpunkt 
von der Steuerung der Zuwanderung hin zur Steuerung 
der Zahl der Aufenthaltsgenehmigungen verlagert.

Kurz vor den Wahlen im Mai 2010 wurden im Rahmen 
des MIPEX aufgrund des jüngsten politischen Wandels 
tendenziell weniger günstige Integrationsbedingungen 
festgestellt. Das Vereinigte Königreich verlor 10 Punkte 
– mehr als jedes andere Land – und ist nicht mehr unter 
den ersten Zehn. Allen Einwohner(inne)n kommen jedoch 
die strengeren Gleichstellungsgesetze zugute. Allerdings 
kann es bei deren Umsetzung dazu kommen, dass sich 
der lange, komplizierte Weg zur »verdienten Staatsbür-
gerschaft« verzögert und potentielle Bewerber(innen) 
sowie lokale Gemeinschaften bei ihren bis dato 
unternommenen Integrationsanstrengungen spürbar 
behindert werden.

VEREINIGTES 
KÖNIGREICH
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PUNKTWERTUNGEN IM ÜBERBLICK

100 % auf 
der MIPEX-Skala

Vereinigtes
Königreich

Günstigster 
Wert der
31 Länder

Ungünstigster 
Wert der 
31 Länder

Mobilität des 
Arbeitsmarktes 55%

Dauerhafter 
Aufenthalt 31%

Einbürgerungs-
möglichkeiten

59%

Politische 
Partizipation 53%

Bildung
58%

Familienzusam-
menführung
54%

20

40

60

80

100

Labour market 
mobility 55%

Anti-
diskriminierung

86%

WWW.MIPEX.EU/UK

April 2007-9
Dauerhafter Aufenthalt
ESOL/Einbürgerung 
oder Test »Leben im 
Vereinigten Königreich« 
für dauerhaftes 
Bleiberecht erforderlich

October 2007 -4
Dauerhafter Aufenthalt
Staatsgrenzengesetz 2007 
ermöglicht der 
Einwanderungsbehörde die 
Abschiebung krimineller 
Ausländer(innen)

July 2008-2
Familienzusammenführung
Altersgrenze von 21 Jahren 
für Antragsteller(innen) und 
Ehepartner(innen) bei 
Familienzusammenführung

2
0

0
4

MIPEX
I

2
0

0
7

MIPEX
II



WICHTIGE ERGEBNISSE

•  Längerer und bürokratischerer Weg zur »verdienten 
Staatsbürgerschaft«: werden Neuankömmlinge zu ihren 
Gemeinschaften mehr beitragen – oder weniger?

•  Antidiskriminierungsgesetze und Gleichstellungspolitik 
gehören zu den strengsten.

•  Mit dem Gleichstellungsgesetz von 2010 sind 
rechtliche Vorgaben und verbindliche Aufl agen 
einfacher und leichter durchsetzbar.

•  Altersgrenze von 21 Jahren für Antragsteller(innen), 
Ehepartner(innen) und Partner(innen): Maßnahme 
gegen Zwangsheirat?

•  Politik gegenüber Nicht-EU-Beschäftigten und -Familien 
nur teilweise günstig: größere Karrierechancen und 
mehr Sicherheit für Familienleben in CA und US.

•  Schulen in England, Wales, Schottland und Nordirland 
sind mit am besten auf Schüler(innen) mit Migrations-
hintergrund vorbereitet, unter den europäischen 
Einwanderungsländern führend.

•  Nachhaltigste Umsetzung interkultureller Bildung und 
Erziehung.

INTERNATIONAL HARMONISIERTE MIGRATIONSSTATISTIK

Nettomigration (2009)451  +182,000

Im Ausland geborene Migrant(inn)en (2007)452  237,000

Wichtigste Herkunftsländer (2008)453  Indien, USA, Pakistan

TCN-Einwohnerzahl (2008)454  2,406,000

TCN-Anteil an der Bevölkerung (2008)455  3.90%

Anteil im Ausland Geborener an der Bevölkerung (2008)456  6.60%

Erteilte Aufenthaltsgenehmigungen für Familien (2009)457  121,280

Erteilte Arbeitsgenehmigungen (2009)458  116,670

Erteilte Aufenthaltsgenehmigungen für Studierende (2009)459  268,525

Erteilte Aufenthaltsgenehmigungen 
aus humanitären Gründen (2009)460  6,602

TCN-Erwerbsquote                                                                 57.40%
(2009, Veränderung seit 2006)461  -2%

Nationale Erwerbsquote                                                        69.90%
(2009, Veränderung seit 2006)462  -1.7%

TCN-Arbeitslosenquote                                                          11.20%
(2009, Veränderung seit 2006)463  +1.5%

Nationale Arbeitslosenquote                                                   7.60%
(2009, Veränderung seit 2006)464  +2.2%

Abgeschlossene Einbürgerungen                                        129,260
(2008, Veränderung seit 2005)465  -32,495

Juli 2009-30
Dauerhafter Aufenthalt
Gesetz über Staatsgrenze, 
Staatsbürgerschaft und 
Einwanderung – tritt 
eventuell im Juli 2011 in 
Kraft

Juli 2009-16
Einbürgerungsmöglich-
keiten
Gesetz über Staatsgrenze, 
Staatsbürgerschaft und 
Einwanderung – tritt 
eventuell im Juli 2011 in 
Kraft

WWW.MIPEX.EU/
UK

INDEX INTEGRATION UND MIGRATION III 201
V

E
R

E
IN

IG
T
E

S
 

K
Ö

N
IG

R
E

IC
H

April 2010+5

Antidiskriminierung
Mit dem Gleichstellungs-
gesetz werden rechtliche 
Vorgaben und verbind-
liche Aufl agen einfacher 
und kohärenter.

September 20080

451: Eurostat
452: Europäisches Migrationsnetzwerk

453: Eurostat
454, 455, 456, 457, 458, 459, 

460, 461, 462, 463, 464, 465: Ebd.

Veränderung der Punktwertung (%)
Mobilität des Arbeitsmarktes

Familienzusammenführung

Politische Partizipation

Dauerhafter Aufenthalt

Einbürgerungsmöglichkeiten

Antidiskriminierung

Gesamtwertung (ohne Bereich Bildung)

55

56

53

74

75

81

66

55

54

53

31

59

86

56

MIPEX III MIPEX II

2
010

MIPEX
IIIBildung

Aspekte Vielfalt und 
Staatsbürgerschaft im 
Lehrplan aufgrund 
Ajegbo-Berichts 
überarbeitet



Zugang

Zugang zu allgemeiner Unterstützung

Gezielte Unterstützung

Arbeitnehmerrechte

Mobilität des Arbeitsmarktes

Kriterien

Bedingungen für die Einbürgerung

Statussicherheit

Verknüpfte Rechte

Familienzusammenführung

Die Mobilität von Nicht-EU-Migrant(inn)en auf dem Arbeitsmarkt hat sich 
im Vereinigten Königreich in den vergangenen Jahren nicht verbessert 
(im europäischen Vergleich durchschnittlich, aber deutlich hinter CA oder 
US). Ihr Zugang zum Arbeitsmarkt ist – wie in den meisten Ländern mit 
Arbeitsmigration – im Allgemeinen günstig. Nach erfolgreichem Durchlau-
fen des Punktesystems werden sie im Großen und Ganzen wie britische 
Arbeitnehmer(innen) behandelt. In UK gibt es für Immigrant(inn)en weder 
Einschränkungen in Bezug auf Wirtschaftsbranchen noch beim Zugang 
zur Arbeitsvermittlung. Allerdings ist es relativ unwahrscheinlich, dass sie 
irgendeine besondere Unterstützung erhalten (siehe SE, DE, DK). Ihnen 
wird darüber hinaus der Anspruch auf weite Bereiche der Sozialversiche-
rung verwehrt. Dies ist in den meisten wichtigen Einwanderungsländern 
wie CA, US, FR, DE und ES nicht üblich.

Die britische Politik im Bereich Familienzusammenführung ist für gesell-
schaftliche Integration nur teilweise günstig, gerade im Vergleich zu US 
und CA. EU-Bürger(innen) haben nach EU-Recht Anspruch auf ein 
gemeinsames Leben mit ihrer Familie. Paare aus Nicht-EU-Ländern im 
Alter von 18 bis 20 Jahren müssen jetzt getrennt leben, angeblich um 
eine nicht bekannte Zahl an Zwangsheiraten zu verhindern (siehe Kasten). 
Für andere Nicht-EU-Familien sind die allgemeinen Anforderungen im 
europäischen Vergleich durchschnittlich. Verfahren sollen generell 
anhand der Umstände und nach rechtsstaatlichen Prinzipien durchgeführt 
werden. Dennoch haben einmal anerkannte Familien weniger Rechte. In 
nur sechs anderen Ländern wird ihr Zugang zu staatlichen Leistungen 
eingeschränkt. Ein dauerhaftes Bleiberecht ist für sie möglicherweise 
noch schwerer zu erreichen (siehe dauerhafter Aufenthalt).

Die Grenzen von Altersgrenzen
Antragsteller(innen) sowie (Ehe-)
Partner(innen) müssen 21 Jahre alt sein, 
während Brit(inn)en bereits mit 18 Jahren 
heiraten können. Zwangsehen durch 
Altersgrenzen zu unterbinden, gehört zu 
den aktuellen Trends in NL, DE und DK. 
Die britische Regierung stützt sich auf 
Angaben der Anlaufstelle für Zwangsheirat 
(FMU) sowie des zuständigen 
Unterhausausschusses, nach denen 
Zwangsheiraten bei über 21-jährigen 
seltener vorkommen, da sich ältere 
Betroffene eher verweigern können. 
Verschiedene Wissenschaftler(innen) und 
Nichtregierungsorganisationen haben 

Zweifel an der Genauigkeit 
dieser Daten, an der 
Wirksamkeit der Altersgrenze 
sowie an der Rechtfertigung 
der negativen Auswirkungen 
auf alle freiwilligen 
Partnerschaften.

Mobilität des Arbeitsmarktes

Familienzusammenführung

MIPEX III %

80

67

25

50

55

MIPEX III % MIPEX II %

40

58

75

42

54

50

56
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Schüler(innen) mit Migrationshintergrund werden in britischen Schulen 
besser unterstützt als im übrigen Europa. Außerdem erhalten alle 
Schüler(innen) die beste Erziehung für ein Zusammenleben in einer von 
Vielfalt geprägten Gesellschaft. Allerdings könnte UK noch von Nordame-
rika und den nordischen Ländern lernen, wenn es darum geht, die 
Bedürfnisse und Chancen von Immigrant(inn)en in der Schule zu 
berücksichtigen. Generell bieten England, Wales, Schottland und 
Nordirland Neuankömmlingen tendenziell günstige gezielte Maßnahmen. 
Von Schüler(inne)n mit Migrationshintergrund werden Daten zu Leistun-
gen sowie gegebenenfalls zu schulischer Ausgrenzung erhoben. 
Entscheidend ist allerdings, ob die Schulen und Kommunen zusätzliche 
bereitstehende Finanzhilfen, Unterstützung und Fortbildung auch 
tatsächlich beantragen. Migrant(inn)en haben kaum rechtliche Ansprüche, 
beispielsweise auf Vorbereitungs- oder hochwertige Englisch-Kurse.

Nicht-EU-Bürger(innen) hätten die Möglichkeit der Beteiligung am 
öffentlichen Leben, wenn sie in einem der meisten anderen etablierten 
europäischen Einwanderungsländer lebten. So können sich nur Bürge-
r(innen) aus EU und Commonwealth an Wahlen beteiligen. Allerdings 
stehen allen Bürger(inne)n dem Gesetz nach grundlegende politische 
Freiheitsrechte zu (wie in 19 anderen Ländern). Die vielen von Immigran-
t(inn)en gegründeten und oft von der öffentlichen Hand unterstützten 
Vereinigungen sind nicht als Beiräte organisiert, wie es sie zunehmend in 
ganz Europa (z. B. IE) und sogar in US gibt. Bürgerbewegungen für 
Wahlrecht fi nden sich auch in CA und US, während IE führend ist.

Staatsbürgerschaft, Vielfalt, 
Identität
Seit 2006 waren Schulen zur Förderung 
des gemeinschaftlichen Zusammenhalts 
gesetzlich verpfl ichtet; die Behörde 
Ofsted hatte die Fortschritte zu 
beaufsichtigen. Staatsbürgerliche 
Erziehung ist landesweit Unterrichtsfach, 
während die Themen »Identität und 
Vielfalt« lehrplanübergreifend eine Rolle 
spielen. Trotz Anfechtungen wurden die 
Vorgaben in Verbindung mit dem 
Ajegbo-Bericht überarbeitet. So zeigt die 
Evaluierung »Etablierte Staatsbürger-
schaft« 2010 von Ofsted mehr Zuversicht 
an Schulen und unter Lehrenden. Schulen 
haben zudem kulturellen, ethnischen und 
religiösen Bedürfnissen Rechnung zu 

tragen (z. B. Ergänzung zum 
Gesetz über ethnische 
Beziehungen 2000, 
Nordirlandgesetz 1998). 
Durch Lehrendenausbildung 
und Entwicklungsorganisatio-
nen (TDA, ITTs) will man 
potentielle Kandidat(inn)en 
aus ethnischen Minderheiten 
erreichen (siehe DE, NO).

Britische Schüler(innen) erhalten die 
im Vergleich zu Europa und 

Nordamerika beste Erziehung bei 
Staatsbürgerschaft, Identität und 

Vielfalt.

Bildung

Politische Partizipation

Zugang

Bedürfnisorientierung

Neue Möglichkeiten

Interkulturelle Bildung für alle

Bildung

Wahlrecht

Politische Freiheitsrechte

Beiräte

Umsetzungsmaßnahmen

Politische Partizipation

MIPEX III %

57

63

19

92

58

MIPEX III %

50

100

0

60

53
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Kriterien

Bedingungen für die Bewilligung

Statussicherheit

Verknüpfte Rechte

Dauerhafter Aufenthalt

Laut MIPEX 2007 war das »dauerhafte Bleiberecht« eine der wesentlichen 
Stärken der Integrationspolitik im Vereinigten Königreich (wie auch in den 
meisten europäischen Ländern). Im Gegensatz zu EU-Bürger(inne)n haben 
Nicht-EU-Bürger(innen) keinen Anspruch auf dauerhaften Aufenthalt. 
Stattdessen mussten sie ein dauerhaftes Bleiberecht beantragen, um 
elementare Sicherheit und bestimmte Rechte zu erlangen. Die Verfahren 
sind dabei in UK ebenso anspruchsvoll wie in den meisten MIPEX-Ländern. 
In diesem Zusammenhang hatten sie Englisch-Kenntnisse, eine enge 
Bindung an das Land sowie umfassende Landeskenntnisse nachzuweisen. 
Dennoch konnte ein Antrag von den Behörden aus verschiedenen 
Gründen abgelehnt werden. Seit dem Staatsgrenzengesetz von 2007 
konnte Straftäter(inne)n überdies das dauerhafte Bleiberecht entzogen 
werden.

Wenn die neuen Vorgaben zum dauerhaften Aufenthalt umgesetzt werden 
(siehe Kasten), würden Immigrant(inn)en und lokale Gemeinschaften bei 
ihren Bemühungen um Integration spürbar behindert. Viele rechtmäßige 
Einwohner(innen), wie beispielsweise Studierende und bestimmte 
Beschäftigte, könnten gar keinen Antrag stellen, während andere 
potentielle Kandidat(inn)en bis zu acht Jahre auf eine Anerkennung 
warten müssten. Bis dahin sind sie drei bis fünf Jahre lang »Staatsbürge-
r(innen) auf Probe« mit ungesicherter Zukunft und ohne staatliche 
Leistungen. Während der gesamten Zeit müssen sie neue, verwirrende 
Vorgaben erfüllen. Das betrifft Aufenthaltszeiten außerhalb des UK, 
Übergangszeiten zwischen zwei Beschäftigungen sowie ehrenamtliche 
Tätigkeit als Zeichen aktiver Mitwirkung (siehe folgender Abschnitt). Der 
dauerhafte Aufenthalt, an den die gleichen Voraussetzungen wie an die 
Staatsbürgerschaft gestellt werden, ist dabei nur eine Alternative für die 
Migrant(inn)en, für die eine Einbürgerung nicht in Frage kommt.

Die Vorgaben wären nicht mit denen anderer fortgeschrittener Industrie-
länder vergleichbar, wie das Grünbuch der Regierung zu verdienter 
Staatsbürgerschaft betont. In allen EU-Mitgliedstaaten werden fünf Jahre 
oder weniger verlangt. In CA und US zählt die Zeit ab der Einreise, und in 
keinem anderen Land gibt es Probezeiten. Mit einem Rückgang um 
insgesamt 43 Punkte schneidet die Politik des UK in Bezug auf dauerhaf-
ten Aufenthalt gemessen an Europa und Nordamerika am schlechtesten 
ab und unterbietet selbst Irland, das diesbezüglich keinerlei politische 
Vorgaben hat.

Die Zukunft des Gesetzes über 
Staatsgrenze, Staatsbürgerschaft 
und Einwanderung von 2009
Die neuen Bedingungen für dauerhaften 
Aufenthalt und Einbürgerung sind bei 
Opposition, zahlreichen Integrations-
expert(inn)en und den Immigrant(inn)
engemeinschaften auf heftige Kritik 
gestoßen. Bemängelt wurde die Form der 
Konsultation, die zu einer Gesetzesvorlage 
führte, die sich kaum von den Plänen der 
Regierung unterschied. Außerdem 
verlangte man Nachweise, dass auf 
diesem Weg die praktische Integration 
verbessert würde. Parlamentsabgeordne-
te bezeichneten die Pläne für eine klarere 
und einfachere Struktur der Staatsbürger-
schaft als »kompliziert«, »bürokratisch« 
und »völligen Blödsinn«. Das Gesetz 
könnte 2011 in Kraft treten und 2014 
evaluiert werden, wenn die neue Koalition 
die erforderlichen weiteren gesetzgeberi-
schen Schritte unternimmt.

Ziele der »verdienten 
Staatsbürgerschaft«
Die Regierung ging davon aus, dass das 
Einwanderungssystem in der 
Öffentlichkeit mehr Akzeptanz fi ndet, wenn 
Nicht-EU-Bürger(innen) deutlicher 
nachweisen müssten, dass sie die 
Staatsbürgerschaft verdient haben. Laut 
Folgenabschätzung hätten Immigrant(in-
n)en damit mehr Anreize und Chancen in 
ihrer Gemeinschaft als vorher. Dabei 
wurde unterstellt, dass Bewerbungs- und 
Bewilligungszahlen steigen und nicht 
fallen würden. Die Folgenabschätzung 
behauptete sogar, dass der »Wert« der 
Staatsbürgerschaft noch gesteigert würde 

und unter dem Strich ein 
Mitteltransfer an den Staat 
stünde, wenn bestimmte 
soziale Leistungen nicht 
gewährt würden. Genaue 
Angaben wurden dazu 
allerdings nicht gemacht.

Dauerhafter Aufenthalt MIPEX III % MIPEX II %

0

17

21

88

31

75

63

71

74
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Staatsbürgerschaft nach Punkten?
Die Regierung beziffert das Mehr an 
»aktiver Mitwirkung« von Immigrant(inn)en 
durch ehrenamtliche Tätigkeit auf 5 % 
bzw. einen Beitrag zur Wirtschaft von 5,6 
Millionen Pfund. Der zuständige Unter-
hausausschuss dagegen hatte kaum 
Hinweise darauf, dass gemeinnützige 
Organisationen diese Mitwirkung 
brauchen bzw. zielgerichtet nutzen 
können. Vor den Wahlen hat die Regie-
rung ein Punktesystem zur Einbürgerung 
vorgeschlagen. Anhand des 2008 
entwickelten Plans zur Steuerung von 
Arbeitsmigrant(inn)en aus Nicht-EU-
Ländern soll mit diesem System die Zahl 

der Einwohner(innen) geregelt 
werden, denen eine Einbür-
gerung gewährt wird. Demnach 
würden Immigrant(inn)en mehr 
oder weniger Punkte benötigen, 
je nachdem, wie es laut Regier-
ung den aktuellen Interessen 
des UK entspricht.

Gleichstellungsgesetz 2010
Mit dem Gesetz soll »das bestehende 
Gleichstellungsgesetz auf verständliche 
und zusammenhängende Weise 
begründet, vereinfacht und harmonisiert 
und gleichzeitig gestärkt werden«. Das 
Gesetz umfasst zahlreiche Formen der 
Diskriminierung (wie in nur sechs anderen 
Ländern) und erweitert die Aufl agen für 
Gleichstellung im Zusammenhang mit der 
Herkunft auf religiöse und andere Gründe, 
um »Wirksamkeit und Schutz zu 
verbessern«. Es stützt sich auf Prinzipien 
der Europäischen Menschenrechtskon-
vention, auf Entscheidungen des 
Europäischen Gerichtshofes sowie auf 

EU-Recht. Den Änderungen 
gingen umfassende 
Befragungen voraus, 
gleichzeitig ist eine Evaluierung 
geplant. Allerdings sind 
gesetzgeberische Schritte 
erforderlich, wie etwa bei den 
Aufl agen für Gleichstellung. 
www.equalities.gov.uk/
equality_act_2010.aspx

PASSPORT

Kriterien

Bedingungen für die Bewilligung

Statussicherheit

Doppelte Staatsbürgerschaft

Einbürgerungsmöglichkeiten

Mit einer ebenso offenen Einbürgerungspolitik wie in Kanada diente das 
Vereinigte Königreich in ganz Europa häufi g als Vorbild für Reformen. 
Sollte das Gesetz von 2009 in Kraft treten, werden potentielle Staatsbürger-
(innen) durch den längeren und ungewisseren Weg zur Einbürgerung 
eventuell abgehalten. Die Regierung geht davon aus, dass sich bei der 
Zahl der Anträge und Bewilligungen keine wesentlichen Änderungen 
ergeben. Jetzt werden mehr als die fünf Jahre verlangt, die im UK als 
Richtlinie galten und in etablierten Einwanderungsländern immer noch 
gelten (z. B. US, FR, NL, SE). So verlängert sich die Wartezeit für jene 
Staatsbürger(innen) auf Probe, die eine Straftat begehen. Wenn sie 
‚vorgeschriebene Tätigkeiten‘ ehrenamtlicher Art ausüben (siehe Kasten), 
verkürzt sich die Wartezeit geringfügig: um ein Jahr für die britische 
Staatsbürgerschaft und um drei Jahre für dauerhaften Aufenthalt.

Einbürgerungsmöglichkeiten MIPEX III % MIPEX II %

65

30

43

100

59

100

58

75
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Der lange und komplizierte Weg zur 
»verdienten Staatsbürgerschaft« 

kann die Integration verzögern oder 
behindern. Andere politische 

Vorgaben sind für Neuankömmlinge 
günstiger.

Antidiskriminierungsgesetze und Gleichstellungspolitik des Vereinigten 
Königreichs gehören zu den strengsten. Neuankömmlinge und Angehörige 
ethnischer Minderheiten können Chancengleichheit damit auch in der 
Praxis durchsetzen. Diskriminierung wegen Herkunft, ethnischer Zugehö-
rigkeit, Religion und Staatsangehörigkeit verstößt in allen Lebensberei-
chen gegen das Gesetz. In der MIPEX II-Studie kam die Bildung eines 
einzigen Gleichstellungsgremiums aufgrund des Gleichstellungsgesetzes 
von 2006 zur Sprache (Kommission für Gleichstellung und Menschen-
rechte). Das Gleichstellungsgesetz von 2010 gestaltet nun den rechtli-
chen Rahmen schlüssiger und praxisnäher (siehe Kasten). Das UK fördert 
Gleichstellung durch die Befugnisse der Kommission für Gleichstellung 
und Menschenrechte, durch Gleichstellungsverpfl ichtungen des Staates 
und durch öffentliche Aufklärung. Dennoch würden die vergleichsweise 
durchschnittlichen Durchsetzungsmechanismen gestärkt, wenn Nichtre-
gierungsorganisationen vor Gericht zugelassen würden (wie in 24 
Ländern) und Sammelklagen einreichen könnten (wie in 14 Ländern).

Antidiskriminierung

Defi nitionen und Konzepte

Anwendungsbereiche

Durchsetzungsmechanismen

Gleichstellungspolitik

Antidiskriminierung

MIPEX III % MIPEX II %

100

100

67

78

86

86

63

81
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ZEITLEISTE ZUR INTEGRATIONSPOLITIK

ÜBERSICHT

Die meisten Immigrant(inn)en kommen nach Zypern, 
um hier zu arbeiten. Doch mit einer Politik, die unter 
allen 31 MIPEX-Ländern den vorletzten Platz belegt, 
begünstigt Zypern die dauerhafte Integration nicht. 
Kein anderes Land bietet so ungünstige gesetzliche 
Rahmenbindungen für den Zugang zum Arbeitsmarkt 
und die langfristige Integration ausländischer 
Beschäftigter. Für sie bestehen wenig echte Möglich-
keiten zur Teilnahme am demokratischen Leben oder 
zur Einbürgerung. Die zyprische Politik in den 
Bereichen Familienzusammenführung und dauerhafter 
Aufenthalt ist am ehesten mit der von Ländern 
vergleichbar, die hier nicht dem EU-Recht unterliegen 
(IE, UK).

2008 befand das oberste Gericht, dass die Regie-
rungspolitik, durch die vielen vorübergehend 
Beschäftigten ein dauerhafter Aufenthalt verwehrt 
bleibt, nach EU-Richtlinien zulässig ist, ohne jedoch 
den Europäischen Gerichtshof anzurufen. Auch die 
Europäische Kommission meldete Zweifel an dieser 
Politik an. Zypern verabschiedete daraufhin das Gesetz 
143(I) 2009, das potentiellen Antragsteller(inne)n neue 
Integrationsanforderungen auferlegt. Wie in vielen 
anderen Ländern wird die Integration in Zypern am 
besten da gefördert, wo es um die Bekämpfung von 
Diskriminierung geht. Die entsprechenden Punktwerte 
liegen im europäischen Durchschnitt, wobei die weit 
gefassten Schutzvorschriften nach wie vor schwierig 
durchzusetzen sind und nur geringen Rückhalt von 
staatlicher Seite erfahren.

ZYPERN
206 INDEX INTEGRATION UND MIGRATION III

PUNKTWERTUNGEN IM ÜBERBLICK

100 % auf 
der MIPEX-Skala

Zypern Günstigster 
Wert der
31 Länder

Ungünstigster 
Wert der 
31 Länder

Mobilität des 
Arbeitsmarktes 21%

Dauerhafter 
Aufenthalt 37%

Einbürgerungs-
möglichkeiten

32%

Politische 
Partizipation 25%

Bildung
33%

Familienzusam-
menführung
39%

20

40

60

80

100

Anti-
diskriminierung

59%

WWW.MIPEX.EU/CYPRUSWWW.MIPEX.EU/CYPRUS

Bildung
Regierung beschließt 
Programm zur Integration 
von studierenden 
Immigrant(inn)en an 
öffentlichen Schulen

Juli 2008 0
Dauerhafter 
Aufenthalt
Motilla: Oberstes 
Gericht bestätigt 
restriktive Regierungs-
politik beim 
dauerhaften Aufenthalt

Januar 2008 0

2
0

0
4
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0

0
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INTERNATIONAL HARMONISIERTE MIGRATIONSSTATISTIK

Nettomigration (2009)62 -3,000

TCN-Immigration (2008)63  3,351

TCN-Einwohnerzahl (2009)64  50,040

TCN-Anteil an der Bevölkerung (2009)65  6.30%

Anteil im Ausland Geborener an der Bevölkerung (2009)66  16.10%

Erteilte Aufenthaltsgenehmigungen für Familien (2008)67  335

Erteilte Arbeitsgenehmigungen (2008)68  32,704

Erteilte Aufenthaltsgenehmigungen
für Studierende (2008)69                                                                                                 8,751

Erteilte Aufenthaltsgenehmigungen  
aus humanitären Gründen (2009)70                                                                         109

Städte mit dem größten                                            Lefkosia 5.53%
TCN-Bevölkerungsanteil (2001)71  

TCN-Erwerbsquote 
(2009, Veränderung seit 2006)72  67.10%

Nationale Erwerbsquote                                                        69.90%
(2009, Veränderung seit 2006)73                                             -9.8%

TCN-Arbeitslosenquote                                                            7.30%
(2009, Veränderung seit 2006)74  +0.3%

Nationale Arbeitslosenquote                                                  5.30%
(2009, Veränderung seit 2006)75  +2.7%

Abgeschlossene Einbürgerungen                                            2,780
(2007, Veränderung seit 2005)76  -1,172

WICHTIGE ERGEBNISSE

•  Mit insgesamt nur 35 Punkten belegt Zypern unter 
allen 31 Ländern den vorletzten Platz und liegt nicht 
nur weit unter dem Durchschnitt, sondern entfernt 
sich auch noch zusehends von diesem.

•  Zypern hat die am wenigsten günstige Politik bei der 
Mobilität des Arbeitsmarktes, wo der Zugang als sehr 
ungünstig zu bewerten ist.

•  Neue Integrationsanforderungen für den dauerhaften 
Aufenthalt führen zur weiteren Einschränkung einer 
Politik, die ohnehin schon viele Antragsteller(innen) 
ausschließt, wie vom obersten Gericht bestätigt.

•  Migrant(inn)en, die eine Familienzusammenführung 
anstreben, müssen die restriktivsten Kriterien und 
Bedingungen erfüllen.

•  Alle Kinder von Migrant(inn)en können Pfl ichtschulen 
besuchen, wo es in gewissem Umfang bedürfnisori-
entierte Maßnahmen gibt, doch können Kinder ohne 
legalen Aufenthalt in der Praxis ausgeschlossen 
bleiben.

•  Beschränkter Zugang von Immigrant(inn)en zur 
zyprischen Staatsbürgerschaft.

•  In Bereich Antidiskriminierung hat Zypern Stärken 
vorzuweisen, doch muss die Umsetzung verbessert 
werden.

 Dezember 2009 -4
Dauerhafter Aufenthalt
Gesetz 143(I) schreibt 
Sprach- und Integrationsbe-
wertung für dauerhaften 
Aufenthalt vor

WWW.MIPEX.EU/
CYPRUS
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Familienzusammenführung
Gesetz 143(I): Günstigere 
Bedingungen für die 
Familienzusammenführung 
für Migrant(inn)en, die bei 
internationalen Unterneh-
men beschäftigt sind

 Dezember 2009 0

62: Eurostat
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70: Ebd.

71: Urban Audit
72: Eurostat

73, 74, 75, 76: Ebd.

Veränderung der Punktwertung (%)
Mobilität des Arbeitsmarktes

Familienzusammenführung

Politische Partizipation

Dauerhafter Aufenthalt

Einbürgerungsmöglichkeiten

Antidiskriminierung

Gesamtwertung (ohne Bereich Bildung)

21

39

25

41

32

59

36

21

39

25

37

32

59

36

MIPEX III MIPEX II

2
010
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III



Zugang

Zugang zu allgemeiner Unterstützung

Gezielte Unterstützung

Arbeitnehmerrechte

Mobilität des Arbeitsmarktes

Kriterien

Bedingungen für die Einbürgerung

Statussicherheit

Verknüpfte Rechte

Familienzusammenführung

In Zypern wie auch in SK sind die rechtlichen Bedingungen für die 
Arbeitsmarktmobilität insgesamt annähernd ungünstig; beim Indikator 
»Zugang« erhalten beide Länder null Punkte. Die langfristige wirtschaftliche 
Integration von Nicht-EU-Bürger(inne)n wird durch das geltende Recht 
erheblich eingeschränkt, anders als in Ländern mit aktuell starker 
Arbeitsmigration (IT, ES, PT, CZ). Neuankömmlinge erhalten häufi g keine 
Arbeitsgenehmigung. Selbst mit einer solchen dürfen Migrant(inn)en 
zahlreiche Berufe nicht ausüben. Wie in neun anderen Ländern bleibt 
ihnen der öffentliche Sektor vollständig verschlossen. Arbeitsmigrant(in-
n)en aus Nicht-EU-Ländern können die öffentliche Arbeitsvermittlung 
nicht nutzen (wie sonst nur in LV, MT und SK). Um ihre Rechte als 
Arbeitnehmer(innen) ist es in Zypern unter allen 31 MIPEX-Ländern am 
wenigsten günstig bestellt; gleiche Arbeitsbedingungen bleiben ihnen 
ebenso verwehrt wie der Zugang zu Sozialversicherungen. Obwohl sie 
Steuern zahlen, haben sie keinen Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung 
oder staatliche Zuwendungen.

Im Bereich Familienzusammenführung belegt Zypern mit seiner restrikti-
ven Politik den drittletzten Platz; die Punktwertungen entsprechen 
annähernd denen von Ländern, die hier nicht dem EU-Recht unterliegen. 
Für Ehepartner(innen) besteht eine Altersgrenze von 21 Jahren (wie in nur 
sieben anderen Ländern), ohne dass es für diese Regelung eine nachvoll-
ziehbare Begründung gäbe. Abhängige Kinder und Eltern bleiben 
gleichfalls ausgeschlossen (wie in nur zehn Ländern). Für die Familienzu-
sammenführung müssen die Antragsteller(innen) unverhältnismäßig hohe 
Gebühren entrichten und trotz der ungünstigen Arbeitsmarktpolitik eine 
legale Vollzeitbeschäftigung nachweisen (wie in fünf anderen Ländern). 
Selbst wer diese Hürden überwindet, genießt keine uneingeschränkte 
Sicherheit, da Genehmigungen aus vielfältigen Gründen widerrufen 
werden können, unter anderem bei nachträglichen Änderungen der 
Umstände. Nachziehende Familienangehörige haben nur eingeschränkten 
Zugang zu Beschäftigung und Sozialleistungen (anders als in 24 anderen 
Ländern; Änderungen zuletzt in GR, ES); das Fehlen eines eigenständigen 
Status führt zu Abhängigkeit und Armut.

Mobilität des Arbeitsmarktes

Familienzusammenführung

MIPEX III %

0

33

13

38

21

MIPEX III %

15

50

50

42

39
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Kinder von Migrant(inn)en haben generell Zugang zu Pfl ichtschulen und 
zu allgemeiner Unterstützung, obgleich sich für Kinder ohne legalen 
Aufenthalt Schwierigkeiten ergeben können (siehe Kasten). Für Schüle-
r(innen) mit Migrationshintergrund und spezifi schen Bedürfnissen 
existieren gezielte Maßnahmen, die geringfügig über dem Durchschnitt 
liegen und unter anderem eine standardisierte Sprachunterstützung (auch 
für die Eltern) und entsprechend geschulte Lehrende umfassen. Abgese-
hen von der Beobachtung von Ausgrenzungstendenzen an Schulen (siehe 
Kasten) wird jedoch wenig zur Förderung der Einbringung in das gesell-
schaftliche Umfeld unternommen. Andere Länder bieten Unterricht in 
Sprachen (22 Länder) und Kulturen (14 Länder) von Migrant(inn)en an 
oder bemühen sich um die Einbindung der Eltern (12 Länder). Interkultu-
relle Bildung gehört in Zypern zwar zu den offi ziellen Zielsetzungen, doch 
ist die staatliche Unterstützung konkreter Maßnahmen nicht ausreichend 
und fehlt es an praktischen Möglichkeiten zur Anpassung der Lehrpläne 
(siehe PT, ES).

Wie in anderen neuen und weniger bedeutenden Einwanderungsländern 
bleiben auch in Zypern Nicht-EU-Bürger(innen) vom demokratischen 
Leben ausgeschlossen. Entgegen den Vorgaben von EU und Europarat 
kommt der Aspekt der politischen Partizipation in der zyprischen Integrati-
onsstrategie nicht vor. Nicht-EU-Bürger(innen) haben weder ein aktives 
noch ein passives Wahlrecht (anders als in 19 Ländern, darunter neue 
Einwanderungsländer wie HU, SI und zuletzt GR). Besser sieht es bei den 
politischen Freiheiten aus (wie in 20 Ländern); so können Migrant(inn)en 
politischen Parteien angehören, anders als in vielen Ländern Ost- und 
Mitteleuropas. Strukturelle Beratungen zwischen Immigrant(inn)en und der 
Regierung fi nden nicht statt (anderes als in 15 Ländern und zuletzt GR). 
Migrant(inn)en können eigene Verbände bilden, deren Einfl uss jedoch 
begrenzt sein dürfte, da der Staat die Vertretung von Gemeinschaftsinter-
essen nicht fi nanziell unterstützt (siehe PT).

Zugang zu Schulen
Zwar haben alle Migrant(inn)en gesetz-
lichen Zugang zur Pfl ichtschule, doch wird 
dieser Anspruch in einem Rundschreiben 
des Bildungsministeriums von 2004 für 
Kinder von Migrant(inn)en ohne legalen 
Aufenthalt in Frage gestellt. Die Ent-
scheidung über die Zulassung liegt in 
diesem Fall weiterhin bei den jeweiligen 
Schulen. Seit 2008 gibt es ein Programm 
zur verbesserten Integration von Schul-
anfänger(inne)n ohne ausreichende 

griechische Sprachkenntnisse. 
Das Bildungsministerium räumt 
ein, dass es sich hierbei nur um 
einen ersten Schritt handelt, 
doch stoßen Bestrebungen zur 
Einbeziehung interkultureller 
Elemente in die Lehrpläne auf 
Widerstand.

Kaum ein anderes Land im MIPEX 
beschränkt die Arbeitsmöglichkeiten 

von Migrant(inn)en, die Familienzu-
sammenführung und die Teilnahme 
am demokratischen Leben ähnlich 

stark wie Zypern.

Bildung

Politische Partizipation

Zugang

Bedürfnisorientierung

Neue Möglichkeiten

Interkulturelle Bildung für alle

Bildung

Wahlrecht

Politische Freiheitsrechte

Beiräte

Umsetzungsmaßnahmen

Politische Partizipation

MIPEX III %

43

53

13

25

33

MIPEX III %

0

100

0

0

25
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Oberstes Gericht stützt
Regierungspolitik
Anfang 2008 bestätigte das oberste 
Gericht in seinem Urteil zum Fall Motilla 
die restriktive Regierungspolitik, durch die 
viele vorübergehende Migrant(inn)en von 
der Beantragung des dauerhaften 
Aufenthaltsrechts abgehalten werden. Das 
Gericht befand, dass das Wesen und der 
Zweck des Aufenthalts potentieller 
Antragsteller(innen) als Kriterien dafür 
herangezogen werden dürften, inwieweit 
diese im Land »verwurzelt« seien. Diese 
Praxis sei, so das Gericht, mit der 
EU-Richtlinie zum dauerhaften Aufenthalt 
vereinbar. Eine Bestätigung dieser 
Auslegung des EU-Rechts steht aus, da 
das oberste Gericht Zyperns die Sache 
nicht dem Europäischen Gerichtshof zur 
Vorabentscheidung vorlegte.

Vom Rechtsverstoß zu neuen 
Hindernissen
Nach Ansicht der EU-Kommission hatte 
Zypern Artikel 3(2)(e) der Richtlinie zum 
dauerhaften Aufenthalt fehlerhaft 
umgesetzt, indem es Migrant(inn)en mit 
rein vorübergehendem Aufenthalt die 
Beantragung dieses Status generell 
verwehrte. 2008 forderte sie die 
Regierung zur Erläuterung ihrer Politik auf. 
Daraufhin strich Zypern den Gesichts-
punkt der Vorläufi gkeit aus Gesetz 
143(I)/2009 (wobei die Restriktionen für 
»formell beschränkte« Genehmigungen 
bestehen blieben); an dem Urteil im Fall 
Motilla ändert sich hierdurch jedoch 
nichts, da sich dieses unmittelbar auf die 
Auslegung der EU-Richtlinie bezieht. Das 

geänderte Gesetz 
enthält neue 
Integrationsbedingun-
gen, die für die meisten 
Antragsteller(innen) ein 
zusätzliches Hindernis 
darstellen.

Kriterien

Bedingungen für die Bewilligung

Statussicherheit

Verknüpfte Rechte

Dauerhafter Aufenthalt

Der dauerhafte Aufenthalt wird durch die Politik Zyperns in diesem 
Bereich tendenziell nicht begünstigt; für die Integration ist nur die Politik 
von UK noch weniger wirksam, das hier jedoch nicht dem EU-Recht 
unterliegt. Viele Nicht-EU-Bürger(innen) können eine dauerhafte Aufent-
haltsgenehmigung nicht einmal beantragen, da vorübergehende 
Aufenthalte für die erforderliche Mindestaufenthaltsdauer von fünf Jahren 
nicht berücksichtigt werden (siehe Kästen).

Die wenigen Migrant(inn)en, die den Kriterien für die Antragstellung 
entsprechen, müssen überdies Bedingungen erfüllen, die so wenig 
integrationsfördernd sind wie in keinem anderen Land (letzter Platz hinter 
UK, CH, DE). Sie müssen extrem hohe Gebühren entrichten (430 €). 
Obwohl die Gesetzeslage und die Arbeitsmarktbedingungen für Nicht-EU-
Bürger(innen) so ungünstig sind, müssen diese zur Erlangung des 
dauerhaften Aufenthaltsrechts eine feste Beschäftigungsdauer von 
mindestens 18 Monaten nachweisen (Arbeitsplätze nur in sechs anderen 
MIPEX-Ländern erforderlich). Seit 2009 müssen sie einen neuen 
Sprachtest bestehen (Stufe A2). Darüber hinaus müssen sie zeigen, dass 
sie mit der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Lage in Zypern 
vertraut sind (wie in nur sechs anderen Ländern). Dabei erhalten sie nur 
wenig Unterstützung, so dass diese Integrationsmaßnahmen mit einer 
MIPEX-Wertung von 39 Punkten weniger einen Anreiz (z. B. CZ, PT, FR) als 
vielmehr ein Hindernis (z. B. DK, GR, RO, SK) darstellen. Offi ziell zielte das 
Gesetz darauf ab, auf Vorbehalte der EU-Kommission zu reagieren (siehe 
Kasten) und ausländische Investitionen zu fördern. Allerdings sind nur 
Migrant(inn)en, die bei internationalen Unternehmen beschäftigt sind, von 
den Integrationsanforderungen ausgenommen, wenn sie den Status 
beantragen (und auch dann nur bei der ersten Verlängerung). Andere 
Ausnahmen gibt es nicht, im Gegensatz zum allgemeinen Trend, Risikosi-
tuationen von Migrant(inn)en und individuelle Fähigkeiten zu berücksichti-
gen, wie dies selbst in Ländern mit schwierigen Integrationsbedingungen 
(DE, NL, IT) üblich ist.

Erfolgreiche Bewerber(innen) haben weniger Rechte als in fast allen 
anderen Ländern (nur FR, IE schneiden ähnlich schlecht ab). Das Aufent-
haltsrecht nach dem Eintreten in den Ruhestand ist nicht eindeutig geregelt, 
der Zugang zum Wohnungsmarkt eingeschränkt (anders als in 29 von 30 
Ländern). Die Statussicherheit ist als halbwegs günstig zu werten, denn die 
für fünf Jahre geltende Aufenthaltsgenehmigung kann zwar verweigert oder 
aufgrund von Betrug, Sicherheitsrisiken oder Straftaten entzogen werden, 
nicht jedoch bei Verlust des Arbeitsplatzes. Persönliche Umstände werden 
bei einem Entzug der Genehmigung teilweise berücksichtigt, was jedoch 
keinen Schutz vor Abschiebung darstellt, die in diesem Fall unabhängig von 
der Aufenthaltsdauer auf Zypern droht (im Unterschied zu IT, PT, RO).

Dauerhafter Aufenthalt MIPEX III % MIPEX II %

25

22

50

50

37

38

41
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Kriterien

Bedingungen für die Bewilligung

Statussicherheit

Doppelte Staatsbürgerschaft

Einbürgerungsmöglichkeiten

Die Kinder und Enkelkinder von Migrant(inn)en erhalten die zyprische 
Staatsangehörige nicht bereits bei der Geburt, obgleich dies international 
zunehmend gängige Praxis wird (derzeit 15 Länder, zuletzt GR, LU). 
Ausländer(innen) müssen mindestens acht Jahre bis zur Antragstellung 
warten und dann ohne Unterstützung ein langwieriges, kostenträchtiges und 
ermessensabhängiges Verfahren durchlaufen, bei dem sie wegen »mangeln-
der charakterlicher Eignung« abgelehnt werden können. Im Gegensatz dazu 
verzichten andere Länder (GR, LU, PT, DE) auf derlei vage Anforderungen 
und legen Bedingungen fest, die den Erfolg begünstigen. Ein Anspruch auf 
Einbürgerung besteht nicht (wie in zehn Ländern). Nach einer erfolgreichen 
Einbürgerung ist die Unsicherheit größer als in anderen Ländern. Die 
Staatsbürgerschaft kann aus zahlreichen Gründen wieder entzogen werden, 
wobei eine drohende Staatenlosigkeit und die Dauer des Aufenthalts keine 
Rolle spielen. Zumindest müssen Migrant(inn)en der ersten Generation ihre 
bisherige Staatsbürgerschaft nicht aufgeben (wie in 18 Ländern), was ein 
erhebliches Hindernis für die Einbürgerung darstellen würde.

Das Gesetz schützt alle Einwohner(innen) vor Diskriminierung aus 
jeglichem Grund (einschließlich der Nationalität) in allen Lebensbereichen, 
lässt jedoch wichtige Defi nitionen vermissen (z. B. Diskriminierung aufgrund 
von Verbindungen mit anderen Personen, Mehrfachdiskriminierung). 
Betroffene können zivil- und strafrechtlich vorgehen und erhalten Rechtshilfe. 
Die Verfahren sind kompliziert, alternative Schlichtungsverfahren nicht 
vorgesehen (anders als in 19 Ländern), die verfügbaren Sanktionsmittel 
beschränkt. Die Gleichstellungsbehörde ist mit tendenziell günstigen 
Befugnissen ausgestattet, jedoch mit nur wenig Personal. Sie spricht 
Empfehlungen aus und leitet Untersuchungen, kann jedoch keine Forderun-
gen für Betroffene vor Gericht geltend machen (anders als in 12 Ländern). 
Der Staat trägt in gewissem Umfang zum Dialog über Diskriminierungsfra-
gen bei, ist jedoch nicht zur aktiven Förderung der Gleichstellung 
verpfl ichtet.

Einbürgerungsmöglichkeiten MIPEX III %

35

36

7

50

32
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I.
Die Politik im Bereich dauerhafter 

Aufenthalt erschwert die Integration, 
so dass Zypern hier das 

zweitschlechteste Ergebnis aller 
31 Länder verzeichnet.

Antidiskriminierung

Defi nitionen und Konzepte

Anwendungsbereiche

Durchsetzungsmechanismen

Gleichstellungspolitik

Antidiskriminierung

MIPEX III %

43

100

50

44

59
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LISTE DER 
INDIKATOREN
1.  MOBILITÄT DES ARBEITSMARKTES
1.1 Zugang
1. Unmittelbarer Zugang zu abhängiger 
Beschäftigung; 2. Zugang zum privaten Sektor; 
3. Zugang zum öffentlichen Sektor; 4. Unmittelbarer 
Zugang zu selbständiger Beschäftigung; 
5. Zugang zu selbständiger Beschäftigung

1.2 Zugang zu allgemeiner Unterstützung
6. Öffentliche Arbeitsvermittlung; 7. Bildung und 
Berufsausbildung; 8. Anerkennung von Qualifi kationen

1.3 Gezielte Unterstützung
9. Staat erleichtert Anerkennung von Qualifi kationen; 
10. Maßnahmen für die wirtschaftliche Integration 
von Drittstaatsangehörigen; 11. Maßnahmen für 
die wirtschaftliche Integration von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund und von Migrantinnen; 
12. Unterstützung bei der Inanspruchnahme 
der öffentlichen Arbeitsvermittlung

1.4 Arbeitnehmerrechte
13. Zugang zu Gewerkschaften; 
14. Zugang zu Sozialversicherungen; 
15. Arbeitsbedingungen; 16. Informationspolitik 

2. FAMILIENZUSAMMENFÜHRUNG 
2.1 Kriterien 
17. Dauer und benötigte Unterlagen; 
18. Partner und Altersgrenzen; 19. Minderjährige 
Kinder; 20. Abhängige Angehörige; 
21. Abhängige volljährige Kinder

2.2 Bedingungen für die Statusbewilligung
22. Integrationsbedingungen vor der Ankunft; 
23. Integrationsbedingungen nach der Ankunft; 
24. Wohnverhältnisse; 25. Wirtschaftliche 
Ressourcen; 26. Maximale Dauer; 27. Kosten 

2.3 Statussicherheit
28. Gültigkeitsdauer; 29. Gründe für Ablehnung, 
Widerruf, Zurückweisung; 30. Berücksichtigung 
persönlicher Umstände; 31. Rechtliche Absicherung

2.4 Mit dem Status verbundene Rechte
32. Eigenständige Berechtigungen für Partner(innen) 
und Kinder; 33. Bei Witwenschaft, Scheidung, Tod, 
Gewalt; 34. Für andere Familienangehörige; 
35. Zugang zu Schule und Ausbildung; 36. Abhängige 
und selbstständige Beschäftigung; 37. Sozialleistungen

3.  BILDUNG
3.1  Zugang
38. Zugang zu Vorschuleinrichtungen; 39. Besuch 
der Pfl ichtschule als gesetzlicher Anspruch; 
40. Bewertung des vorhandenen Wissens; 
41. Unterstützung beim Zugang zu weiterführenden 
Schulen; 42. Zugang zu Berufsausbildung; 43. Zugang 
zu Hochschulen; 44. Beratung und Hilfestellung

3.2  Bedürfnisorientierung
45. Einführungsprogramme; 46. Unterstützung 
in Unterrichtssprache(n); 47. Beobachtung der 
Schulkinder; 48. Bildungssituation bei Kindern mit 
Migrationshintergrund; 49. Lehrerausbildung

3.3  Neue Möglichkeiten
50. Möglichkeiten zum Erlernen von Immigrant(innen)
ensprachen; 51. Immigrant(innen)enkulturen; 
52. Förderung der Integration und Beobachtung 
von Absonderungstendenzen; 53. Maßnahmen zur 
Unterstützung von Eltern und Gemeinschaften

3.4  Interkulturelle Bildung für alle
54. Berücksichtigung in Lehrplänen; 55. Staatliche 
Unterstützung von Informationsinitiativen; 
56. Anpassung von Lehrplänen an kulturelle 
Vielfalt; 57. Anpassung des Alltagslebens; 
58. Aufnahme von Migrant(inn)en in den 
Lehrkörper; 59. Lehrerfortbildung 

7. POLITISCHE PARTIZIPATION
4.1  Wahlrecht
60. Wahlrecht bei nationalen Wahlen; 
61. Regionale Wahlen; 62. Kommunalwahlen; 
63. Passives Wahlrecht bei Kommunalwahlen

4.2  Politische Freiheiten
64. Vereinigungsfreiheit; 65. Politische Parteien; 
66. Medienproduktion

4.3  Beiräte
67. Beiräte auf nationaler Ebene; 68. Regionale Ebene; 
69. Hauptstadtebene; 
70. Kommunalebene sonstiger Städte

4.4  Umsetzungsmaßnahmen
71. Informationspolitik; 72. Öffentliche Finanzierung/
Unterstützung für Immigrantengremien auf 
nationaler Ebene; 73. Für Immigrantengremien 
auf regionaler Ebene; 74. Auf Hauptstadtebene; 
75. Auf Kommunalebene in sonstigen Städten
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5.  DAUERHAFTER AUFENTHALT
5.1  Kriterien
76. Erforderliche Aufenthaltsdauer und 
benötigte Unterlagen; 77. Berücksichtigung der 
Aufenthaltsdauer während des Schulbesuchs/
Studiums; 78. Frühere Abwesenheitszeiträume zulässig 

5.2  Bedingungen für die Statusbewilligung
79. Bedingungen für Sprachkenntnisse und 
Integration; 80. Wirtschaftliche Ressourcen; 
81. Dauer des Verfahrens; 82. Kosten 

5.3  Statussicherheit
83. Gültigkeitsdauer; 84. Verlängerbare 
Genehmigung; 85. Abwesenheitszeiträume; 
86. Gründe für Ablehnung, Widerruf, 
Zurückweisung; 87. Berücksichtigung persönlicher 
Umstände vor Ausweisung; 88. Ausweisung 
ausgeschlossen; 89. Rechtsschutz

5.4  Verknüpfte Rechte
90. Aufenthalt im Ruhestand; 91. Beschäftigung 
und Bedingungen; 92. Sozialleistungen; 
93. Anerkennung von Qualifi kationen

6.  EINBÜRGERUNGSMÖGLICHKEITEN
6.1. Kriterien
94. Aufenthaltsdauer für Immigranten der ersten 
Generation; 95. Abwesenheitszeiträume; 96. Partner/
Ehegatten einheimischer Staatsbürger(innen); 
97. Staatsbürgerschaft von Geburt an für 
zweite Generation; 98. Für dritte Generation

6.2  Bedingungen für die Statusbewilligung
99. Sprachkenntnisse; 100. Staatsbürgerschaft/
Integration; 101. Wirtschaftliche Ressourcen; 
102. Vorstrafen; 103. Charakterliche Eignung; 
104. Maximale Dauer des Verfahrens; 105. Kosten 

6.3  Statussicherheit
106. Zusätzliche Gründe für Ablehnung; 
107. Ermessensspielraum bei Ablehnung; 
108. Berücksichtigung persönlicher Umstände 
bei Ablehnung; 109. Rechtsschutz; 
110. Gründe für Entzug; 111. Zeitliche 
Begrenzung für Entzug; 112. Staatenlosigkeit

6.4  Doppelte Staatsbürgerschaft 
113. Doppelte Staatsbürgerschaft für erste Generation; 
114. Für zweite/dritte Generation

7.  ANTIDISKRIMINIERUNG
7.1  Defi nitionen und Konzepte
115. Defi nition schließt direkte und indirekte 
Diskriminierung, Belästigung, Anstiftung zur 
Diskriminierung ein; 116. Diskriminierung aufgrund 
von Verbindungen mit anderen Personen und 
aufgrund angenommener Eigenschaften; 
117. Gilt für natürliche und juristische Personen; 
118. Gilt im öffentlichen Sektor; 119. Gesetz-
liche Verbote; 120. Vereinigungsfreiheit 
bei Beeinträchtigung der Gleichstellung 
eingeschränkt; 121. Mehrfache Diskriminierung

7.2  Anwendungsbereiche
122. Antidiskriminierungsgesetz richtet sich 
gegen Diskriminierung aufgrund von ethnischer 
Zugehörigkeit, Abstammung, Religion, Glaube und 
Nationalität am Arbeitsplatz und in der Berufsbildung; 
123. Bildungsbereich; 124. Soziale Sicherung 
einschließlich sozialer Sicherheit; 125. Soziale Vorteile; 
126. Zugang zu und Bereitstellung von öffentlichen 
Gütern und Dienstleistungen einschließlich 
Wohnung; 127. Einschließlich Gesundheit;

7.3  Durchsetzungsmechanismen
128. Verfügbare Verfahrenswege; 129. Alternative 
Schlichtungsverfahren; 130. Gründe; 
131. Dauer; 132. Beweislast; 133. Situationstests und 
statistische Daten; 134. Schikanen; 135. Staatliche 
Unterstützung; 136. Rolle von Rechtsträgern; 
137. Umfang rechtlicher Maßnahmen; 
138. Sanktionen; 139. Motivation Diskriminierung 

7.4. Gleichstellungspolitik
140. Spezielle Gleichstellungsbehörde existiert; 
141. Unterstützt Opfer; 142. Fungiert als 
quasigerichtliche Einrichtung; 143. Hat einen 
gesetzlichen Status; 144. Kann Verfahren einleiten, 
Untersuchungen durchführen, Ergebnisse 
durchsetzen; 145. Staat informiert und fördert 
den Dialog; 146. Mechanismen zur Sicherstellung 
der Einhaltung auf nationaler Ebene mit eigenen 
Regierungsstellen; 147. Öffentliche Einrichtungen 
fördern Gleichstellung bei Stellen- und 
Auftragsvergabe; 148. Positive Maßnahmen 

Bitte beachten Sie, dass es sich hier 
um eine verkürzte Liste der Indikatoren 
handelt. Die vollständige Liste fi nden 
Sie unter www.mipex.eu. 
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WWW.MIPEX.EU

Der MIPEX III wird im Rahmen des Projekts 
Outcomes for Policy Change erstellt, das vom 
Europäischen Fonds für die Integration 
von Drittstaatsangehörigen kofi nanziert wird.

‘  Der MIPEX beschreibt prägnant die Integrationspolitiken in ganz Europa und Nordamerika 
und beleuchtet ihre Stärken und Schwächen. Mit dieser wertvollen Ressource können 
die Mitglieder des Europäischen Parlaments Vergleiche zur Integrationspolitik in den 
einzelnen Ländern anstellen und beurteilen, wie unsere diversifi zierten Gesellschaften 
günstige Bedingungen für die Partizipation von Immigrantinnen und Immigranten herstellen 
können. Die praktischen Hinweise helfen, Schwächen in Stärken zu verwandeln.’
JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR, VORSITZENDER DES AUSSCHUSSES FÜR BÜRGERLICHE 
FREIHEITEN, JUSTIZ UND INNERES IM EUROPÄISCHEN PARLAMENT

‘ Im Lauf der Jahre hat sich der MIPEX als wertvolles Werkzeug für die Darstellung und Bewertung 
der Integrationspolitik in den Ländern der Europäischen Union etabliert. Gern unterstütze ich diese 
Initiative, zumal in der dritten Ausgabe alle EU-Mitgliedstaaten und neue Aspekte der Integrationspolitik 
berücksichtigt werden. Der MIPEX bietet eine gute Basis für die Analyse aktueller Entwicklungen in 
Europa. Besonders hervorzuheben ist, dass viele Mitgliedstaaten bei der Integration von Migrantinnen 
und Migranten in Bereichen, in denen EU-Gesetze existieren, im Allgemeinen besser abschneiden, etwa 
bei der Familienzusammenführung, beim dauerhaften Aufenthalt oder bei der Antidiskriminierung.’
CECILIA MALMSTRÖM, EU-KOMMISSARIN FÜR INNENPOLITIK

‘  Mithilfe des MIPEX können Menschenrechtsakteure präzise nachfragen, ob und wie Regierungen 
internationale Grundrechtsprinzipien in der nationalen Integrationspolitik und -gesetzgebung 
umgesetzt haben. Der MIPEX überträgt diese normativen Standards auf die Praxis und schafft 
Klarheit darüber, wie sich Rechtsauffassungen auf den Beschäftigungszugang von Immigrantinnen 
und Immigranten, auf die Sicherung ihres Aufenthalts und Familienlebens, auf ihre Einbürgerung 
und Teilhabe an der Zivilgesellschaft sowie den Diskriminierungsschutz auswirken.’ 
ILZE BRANDS KEHRIS, VERWALTUNGSRATSVORSITZENDE DER AGENTUR DER EUROPÄISCHEN 
UNION FÜR GRUNDRECHTE

‘ Der MIPEX beeindruckt durch die detaillierte Darstellung der Integrationspolitik einer wachsenden 
Zahl von Ländern unter der Ägide eines internationalen Teams aus Wissenschaftlern und Experten. 
Die Ergebnisse regen zu weiteren vergleichenden Analysen an und stellen eine solide Faktenbasis für 
die Entwicklung informierter Politiken bereit. Für die Politik- und Forschungspartner des Metropolis 
Project ist der MIPEX eine hervorragende Grundlage für Analysen und Entscheidungen.’
HOWARD DUNCAN, EXEKUTIVDIREKTOR DES METROPOLIS PROJECT

‘ Ich bin von der Qualität des Index Migration und Integration beeindruckt. Die langfristige Sicht 
auf Integrationsfragen ist vielversprechend. Ich bin der Meinung, dass der Integrationsbereich die 
gleiche kontinuierliche Aufmerksamkeit verdient, wie sie für die Themen Gesundheit, Bildung oder 
Arbeitsmarkt längst selbstverständlich ist. Vor allem müssen wir von den ideologisch geprägten 
und polemischen Debatten wegkommen, die derzeit den Diskurs über Migration und Integration 
bestimmen, und uns wieder an handfesten Fakten und Zahlen orientieren. Der British Council und 
die Migration Policy Group steuern hier mit dem Index Migration und Integration wichtige Impulse 
bei. Ich unterstütze Ihr Projekt nachdrücklich und wünsche Ihnen und dem MIPEX viel Erfolg.’ 
AMIN MAALOUF, SCHRIFTSTELLER




